
 

Stadt Bergisch Gladbach 
 
 Datum 

 18.03.2014 
 Ausschussbetreuender Fachbereich 

 Kommunalverfassung, Ratsbüro 
 Sachbearbeiter 
 Christian Ruhe 

 Telefon-Nr. 
 02202-142245 

 Tag und Beginn der Sitzung 
 Dienstag, 25.03.2014, 17:00 Uhr 

 

Einladung 
zur 27. Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses der Stadt Bergisch Gladbach in der achten 
Wahlperiode 

Sitzungsort 

Ratssaal des Rathauses Bensberg, Wilhelm-Wagener-Platz 1, 51429 Bergisch Gladbach 

Sollten Sie an der Sitzung nicht teilnehmen können, verständigen Sie bitte Herrn Ruhe, Tel. 02202-142245 

Tagesordnung 

Ö Öffentlicher Teil (1) 

1 Eröffnung, Bekanntgabe nicht anwesender Ratsmitglieder, Feststellung der 
ordnungsgemäßen und rechtzeitigen Einberufung sowie der Beschlussfähigkeit 

  
2 Genehmigung der Niederschrift aus der vergangenen Sitzung - öffentlicher Teil 
  
3 Bericht über die Durchführung der Beschlüsse aus der Sitzung des Haupt- und 

Finanzausschusses am 11.02.2014 - öffentlicher Teil 
Vorlage: 0135/2014 

  
4 Mitteilungen des Bürgermeisters 
  
5 Einrichtung eines weiteren Hauptschulabschlusskurses 

Vorlage: 0109/2014 
(Vorlage aus der Sitzung des Ausschusses für Bildung, Kultur, Schule und Sport am 18.03.2014) 

  
6 Dienstreisegenehmigung zur Teilnahme an der 79. Sitzung der Arbeitsgemeinschaft 

des Städte- und Gemeindebundes Nordrhein-Westfalen für den Regierungsbezirk 
Köln am 07.04.2014 in Erkelenz 
Vorlage: 0130/2014 

  
7 Umbenennung der seit 1975 als Wohnplätze bezeichneten Ortsteile von Bergisch 

Gladbach in Stadtteile 
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Vorlage: 0140/2014 
  
8 Neufassung der Zuständigkeitsordnung der Stadt Bergisch Gladbach über die 

Verteilung von Entscheidungsbefugnissen des Rates auf die Ratsausschüsse und die 
Bürgermeisterin/den Bürgermeister (ZustO) für die IX. Wahlperiode 
Vorlage: 0126/2014 

  
9 Neufassung der Geschäftsordnung für den Rat und die Ausschüsse des Rates der 

Stadt Bergisch Gladbach (GeschO) 
Vorlage: 0127/2014 

  
10 Benennung der Erschließungsstraße im Bereich des Bebauungsplanes Nr. 6197 - Am 

Eichenkamp 
Vorlage: 0014/2014 

  
11 Anträge der Fraktionen 
11.1 Antrag der SPD-Fraktion vom 17.02.2014 (eingegangen am 18.02.2014) zur 

Wiederwahl eines Beigeordneten und Bestellung zum Stadtkämmerer 
Vorlage: 0142/2014 

  
11.2 Antrag der CDU-Fraktion vom 10.03.2014 (eingegangen am 11.03.2014) zur 

Information über Gerichtsverfahren von besonderer Bedeutung und Wirksamkeit in 
der Öffentlichkeit 
Vorlage: 0149/2014 

  
12 Anfragen der Ausschussmitglieder 
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N Nicht öffentlicher Teil 

1 Genehmigung der Niederschrift aus der vergangenen Sitzung - nicht öffentlicher Teil 
  
2 Bericht über die Durchführung der Beschlüsse aus der Sitzung des Haupt- und 

Finanzausschusses am 11.02.2014 - nicht öffentlicher Teil 
Vorlage: 0136/2014 

  
3 Mitteilungen des Bürgermeisters 
  
4 Übersicht über getätigte Kreditaufnahmen im Zeitraum 25.01.2014 bis 07.03.2014 

Vorlage: 0143/2014 
  
5 Übernahme von Bürgschaften 

Vorlage: 0148/2014 
  
6 Neubestellung eines weiteren stellvertretenden Wehrführers der Feuerwehr der Stadt 

Bergisch Gladbach 
Vorlage: 0147/2014 

  
7 Ausrichtung der künftigen Versorgung der Stadt Bergisch Gladbach 

Vorlage: 0150/2014 
  
8 Anträge der Fraktionen 
  
9 Anfragen der Ausschussmitglieder 
  

Ö Öffentlicher Teil (2) 

13 I. Nachtragssatzung für das Haushaltsjahr 2014 
Vorlage: 0059/2014/1 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gez. 
Lutz Urbach 
Bürgermeister 
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Anlage zur Tagesordnung für die Sitzung des Haupt- und Finanzausschus-
ses am 25.03.2014 
(Stand: 11.03.2014) 

 

Der Einladung zur Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses sind keine Vorlagen beigefügt, 

die in den Fachausschüssen beraten wurden bzw. noch beraten werden. Diese Vorlagen wur-

den den Ratsmitgliedern mit den Einladungen zu den betreffenden Fachausschusssitzungen 

übersandt. Die Beratungsergebnisse zu diesen Vorlagen finden Sie im weiteren Verlauf dieser 

Anlage zur Tagesordnung. 

 

Ö Öffentlicher Teil 

5 Einrichtung eines weiteren Hauptschulabschlusskurses 
Vorlage: 0109/2014 
(Vorlage aus der Sitzung des Ausschusses für Bildung, Kultur, Schule und Sport am 18.03.2014) 

  
Das Beratungsergebnis aus der Sitzung des Ausschusses für Bildung, Kultur, Schule und 

Sport am 18.03.2014 wird bekannt gegeben. 
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Stadt Bergisch Gladbach 
Der Bürgermeister 
Federführender Fachbereich 
Kommunalverfassung, Ratsbüro 
 
 

Mitteilungsvorlage Drucksachen-Nr. 0135/2014 

 öffentlich 
 
 

Gremium Sitzungsdatum Art der Behandlung 

Haupt- und Finanzausschuss 25.03.2014 zur Kenntnis 

 

Tagesordnungspunkt 

Bericht über die Durchführung der Beschlüsse aus der Sitzung des Haupt- 
und Finanzausschusses am 11.02.2014 - öffentlicher Teil 

Inhalt der Mitteilung 
 
Zu TOP Ö 1 Eröffnung, Bekanntgabe nicht anwesender Ratsmitglieder, Fest-

stellung der ordnungsgemäßen und rechtzeitigen Einberufung so-
wie der Beschlussfähigkeit 

und  
Zu TOP Ö 2 Genehmigung der Niederschrift aus der vergangenen Sitzung - öf-

fentlicher Teil - 
und  
Zu TOP Ö 3 Bericht über die Durchführung der Beschlüsse aus der Sitzung des 

Haupt- und Finanzausschusses am 10.12.2013 - öffentlicher Teil 
   0018/2014 
und 
Zu TOP Ö 4  Mitteilungen des Bürgermeisters 
und  
Zu TOP Ö 5  Genehmigung einer Dienstreise nach Eschweiler 
   0022/2014 
und 
Zu TOP Ö 6  Genehmigung einer Dienstreise nach Rheine 
   0035/2014 
und 
Zu TOP Ö 7  Außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen 2012 
   0021/2014 
und 

Ö  3
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Zu TOP Ö 8  Über- und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen 2013 
   0025/2014 
   Eine Berichterstattung erübrigt sich. 
 
Zu TOP Ö 9 Übertragung von Ermächtigungen vom Haushaltsjahr 2013 in das 

Haushaltsjahr 2014 im Kernhaushalt 
   0049/2014 

Der Rat ist der Beschlussempfehlung des Haupt- und Finanzausschus-
ses in seiner Sitzung am 06.03.2014 gefolgt. 

 
Zu TOP Ö 10 XXII. Nachtragssatzung zur "Satzung über die Erhebung von Ge-

bühren für Krankentransporte der Freiwilligen Feuerwehr der 
Stadt Bergisch Gladbach" 

   0023/2014 
Der Rat ist der Beschlussempfehlung des Haupt- und Finanzausschus-
ses in seiner Sitzung am 06.03.2014 gefolgt. Die von Frau Lehnert er-
betene Tabelle über die Rettungsgebühren im interkommunalen Ver-
gleich ist sowohl der Einladung über die Ratssitzung am 06.03.2014 als 
auch der Niederschrift über die Sitzung des Haupt- und Finanzaus-
schusses am 11.02.2014 beigefügt worden. 

 
Zu TOP Ö 11 Neuwahl des Integrationsrates; Änderung einer ortsrechtlichen 

Regelung 
   0050/2014 
und 
Zu TOP Ö 12 Richtlinien zur Förderung von Begegnungsreisen im Bereich Städ-

tepartnerschaften der Stadt Bergisch Gladbach 
   0006/2014 

Der Rat ist den Beschlussempfehlungen des Haupt- und Finanzaus-
schusses in seiner Sitzung am 06.03.2014 gefolgt. 

 
Zu TOP Ö 13  Pflege der städtepartnerschaftlichen Beziehungen 
   0017/2014 
   Es wird beschlussgemäß verfahren. 
 
Zu TOP Ö 14 Schenkungsweise Annahme eines Genossenschaftsanteils an der 

GL-Solar-Energie-Genossenschaft Bergisch Gladbach eG 
   0589/2013 
und 
Zu TOP Ö 15 Nachwahl eines stellvertretenden Mitglieds in den Inklusionsbeirat 

- Beirat für Menschen mit Behinderung 
   0634/2013 
und 
TOP Ö 16  Anträge der Fraktionen 
Zu TOP Ö 16.1  Antrag der Fraktion DIE LINKE./BfBB vom 02.12.2013 zur Ände-

rung der Hundesteuersatzung (Überweisung durch den Rat am 
17.12.2013 zu DR-Nr. 0669/2013 an den HFA und Rat) 

   0042/2014 
und 
Zu TOP Ö 16.2 Antrag der Fraktion DIE LINKE./BfBB vom 02.12.2013 zur 
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Durchführung eines Ratsbürgerentscheides zur Gründung der 
Stadtwerke Bergisch Gladbach 

   0044/2014 
und 
Zu TOP Ö 16.3 Antrag der Fraktion DIE LINKE./ BfBB vom 27.01.2014 (einge-

gangen am 27.01.2014) zur Finanzierung des Schwimmbads des 
RTB und zur Eingliederung des Schwimmbads Mohnweg in die 
Bäder GmbH 

   0054/2014 
und 
Zu TOP Ö 16.4 Antrag der Fraktion Bündnis 90/ DIE GRÜNEN vom 20.01.2014 

(eingegangen am 28.01.2014) zur Gültigkeit von Mehrfachkarten 
und zum Mehrfachkarten-System der Bäder GmbH 

   0057/2014 
Der Rat ist den Beschlussempfehlungen des Haupt- und Finanzaus-
schusses in seiner Sitzung am 06.03.2014 gefolgt. 

 
Zu TOP Ö 17  Anfragen der Ausschussmitglieder 
   Eine Berichterstattung erübrigt sich.  
 
Zu TOP Ö 18  I. Nachtragssatzung für das Haushaltsjahr 2014 
   0059/2014 

Die I. Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 
2014 wird Bestandteil der Tagesordnungen der Sitzungen des Haupt- 
und Finanzausschusses am 25.03.2014 und des Rates am 08.04.2014 
sein. 
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Stadt Bergisch Gladbach 
Der Bürgermeister 
Federführender Fachbereich 
Kommunalverfassung, Ratsbüro 
 
 

Beschlussvorlage Drucksachen-Nr. 0130/2014 

 öffentlich 
 
 

Gremium Sitzungsdatum Art der Behandlung 

Haupt- und Finanzausschuss 25.03.2014 Entscheidung 

 

Tagesordnungspunkt 

Dienstreisegenehmigung zur Teilnahme an der 79. Sitzung der 
Arbeitsgemeinschaft des Städte- und Gemeindebundes Nordrhein-
Westfalen für den Regierungsbezirk Köln am 07.04.2014 in Erkelenz 

 

Beschlussvorschlag: 
 
Die Dienstreisen der Mitglieder des Rates Angelika Bilo, Robert Martin Kraus, Karl-Adolf 
Maas, Dr. Peter Baeumle-Courth, Renate Beisenherz-Galas, Klaus W. Waldschmidt, 
Brigitte Schöttler-Fuchs, Berit Winkels, Erich Dresbach und Dr. Reimer Fischer sowie 
der sachkundigen Bürger Jadwiga Herkenrath und Jörg Krell zur 79. Sitzung der Arbeits-
gemeinschaft des Städte- und Gemeindebundes Nordrhein-Westfalen für den Regierungsbe-
zirk Köln am 07.04.2014 in Erkelenz werden genehmigt. 

Ö  6
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Sachdarstellung / Begründung: 
 
Der Städte- und Gemeindebund veranstaltet am 07.04.2014 in Erkelenz die 79. Sitzung der 
Arbeitsgemeinschaft für den Regierungsbezirk Köln. Die Einladung vom 06.02.2014 ist die-
ser Vorlage als Anlage beigefügt. 
 
Die Verwaltung hat die Fraktionsvorsitzenden über die Fraktionsgeschäftsstellen mit Nach-
richt vom 06.02.2014 über die Veranstaltung in Kenntnis gesetzt und um Mitteilung gebeten, 
ob und ggf. welche Mitglieder ihrer Fraktion an der Veranstaltung teilzunehmen beabsichti-
gen. Für eine Teilnahme an der Veranstaltung ist eine förmliche Dienstreisegenehmigung zu 
erteilen. Der Haupt- und Finanzausschuss entscheidet gemäß § 5 Absatz 2 Ziffer 4 Zuständig-
keitsordnung über die Genehmigung von Dienstreisen von Ratsmitgliedern und Ausschuss-
mitgliedern. 
 
 
 
 
 
 
 

Verbindung zur strategischen Zielsetzung 

Handlungsfeld:  

Mittelfristiges Ziel:  

Jährliches Haushaltsziel:  

Produktgruppe/ Produkt: 001.001 Politische Gremien und Verwaltungsführung 
     
     

Finanzielle Auswirkungen  
     

1. Ergebnisrechnung/ Erfolgsplan laufendes Jahr Folgejahre 
Ertrag        
Aufwand     Höhe nach Abrechnung   
Ergebnis        
          

2. Finanzrechnung  
(Investitionen oberhalb der    festgesetzten Wertgren-

zen gem. § 14 GemHVO)/   Vermögensplan 
laufendes Jahr Gesamt 

Einzahlung aus Investitionstätigkeit     
Auszahlung aus Investitionstätig-
keit     
Saldo aus Investitionstätigkeit       
     
Im Budget enthalten X ja  
   nein  
   siehe Erläuterungen 
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Stadt Bergisch Gladbach 
Der Bürgermeister 
Federführender Fachbereich 
Büro des Bürgermeisters 
 
 

Beschlussvorlage Drucksachen-Nr. 0140/2014 

 öffentlich 
 
 

Gremium Sitzungsdatum Art der Behandlung 

Haupt- und Finanzausschuss 25.03.2014 Entscheidung 

 

Tagesordnungspunkt 

Umbenennung der seit 1975 als Wohnplätze bezeichneten Ortsteile von 
Bergisch Gladbach in Stadtteile 

 

Beschlussvorschlag: 
 

1. Der Haupt- und Finanzausschuss befürwortet grundsätzlich die Umbenennung der 
bisher als Wohnplätze bezeichneten Ortsteile in Stadtteile. 

2. Die Verwaltung wird beauftragt, die Einteilung und Benennung der Stadtteile auf der 
Basis der Vorlage des Hauptausschusses der Stadt Bergisch Gladbach vom 08.12.1998 
zu prüfen, ggf. zu ergänzen und dem Haupt- und Finanzausschuss sowie dem Rat der 
nächsten Ratsperiode zur abschließenden Entscheidung vorzulegen. 

3. Der Haupt- und Finanzausschuss folgt der Empfehlung des Ausschusses für Anregung 
und Beschwerden, einen eventuell notwendigen Austausch von Orts- und 
Straßenschildern möglichst kostenneutral durchzuführen. 

 

Ö  7
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Sachdarstellung / Begründung: 
 
Der Ausschuss für Anregung und Beschwerden hat in seiner Sitzung am 03.07.2013 den 
Antrag gem. § 24 GO behandelt, die seit 1975 als Wohnplätze bezeichneten Ortsteile von 
Bergisch Gladbach in Stadtteile umzubenennen. 
 
Der Petent begründete seinen Antrag in der Sitzung u.a. damit, „dass vor der kommunalen 
Neugliederung Bensberg als selbstständige Stadt und Schildgen als ehemaliger Stadtteil von 
Odenthal für ihre Bereiche Funktionen gehabt hätten, die sich in der Gliederung der seit dem 
01.01.1975 existierenden neuen Stadt Bergisch Gladbach nicht wiederfinden. Der seitdem 
gewählte Begriff „Wohnplatz“ habe in der Literatur eine unterschiedliche Bedeutung. Mit der 
Gründung der neuen Stadt habe man historisch gewachsene Verbindungen offensichtlich 
nicht mehr akzeptieren wollen. Es sei einer Großstadt mit 110.000 Einwohnern würdig, 
endlich über Stadtteile zu verfügen, was er beantrage.“ 
 
In der nachfolgenden Beratung stellte sich heraus, dass alle Fraktionen den grundsätzlichen 
Erwägungen des Petenten folgen konnten. Die Verwaltung wies in der Sitzung darauf hin, 
dass zunächst eine politische Entscheidung zu treffen sei. Der einstimmige Beschluss des 
Ausschusses für Anregung und Beschwerden sah daher eine Verweisung in den Haupt- und 
Finanzausschuss vor. 
 
Die Verwaltung schlägt vor, zunächst eine Grundsatzentscheidung zu treffen, ob das Anliegen 
der Umbenennung der Wohnplätze in Stadtteile weiter verfolgt werden soll. Sofern dies 
mehrheitlich vom Haupt- und Finanzausschuss beschlossen wird, wird die Verwaltung auf der 
Basis der Ratsvorlage vom 08.12.1998 die vorgeschlagenen Stadtteilgrenzen und 
Bezeichnungen auch vor dem Hintergrund der historischen Hintergründe, die der Petent in 
seinem Bürgerantrag vorgebracht hat, abschließend prüfen und dem Haupt- und 
Finanzausschuss, sowie dem Rat der Stadt Bergisch Gladbach in der nächsten Ratsperiode zur 
abschließenden Entscheidung vorlegen. 
 
Weiterhin hat der Ausschuss für Anregungen und Beschwerden empfohlen, einen eventuell 
notwendigen Austausch von Orts- und Straßenschildern möglichst kostenneutral 
durchzuführen. Dieser Empfehlung schließt sich die Verwaltung an. Der Austausch kann im 
Zuge ohnehin notwendiger Ersatzbeschilderungen vorgenommen werden. 
 

Verbindung zur strategischen Zielsetzung 

Handlungsfeld:  

Mittelfristiges Ziel:  

Jährliches Haushaltsziel:  

Produktgruppe/ Produkt:  
     
     

Finanzielle Auswirkungen  
     

1. Ergebnisrechnung/ Erfolgsplan laufendes Jahr Folgejahre 
Ertrag        
Aufwand     keine  keine 
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Ergebnis        
          
2. Finanzrechnung  
(Investitionen oberhalb der    festgesetzten 
Wertgrenzen gem. § 14 GemHVO)/   
Vermögensplan 

laufendes Jahr Gesamt 

Einzahlung aus Investitionstätigkeit     
Auszahlung aus 
Investitionstätigkeit     
Saldo aus Investitionstätigkeit       

     
Im Budget enthalten  ja  
   nein  
   siehe Erläuterungen 
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Stadt Bergisch Gladbach 
Der Bürgermeister 
Federführender Fachbereich 
Allgemeine Verwaltung, Verwaltungssteuerung 
 
 

Beschlussvorlage Drucksachen-Nr. 0126/2014 

 öffentlich 
 
 

Gremium Sitzungsdatum Art der Behandlung 

Haupt- und Finanzausschuss 25.03.2014 Beratung 

Rat der Stadt Bergisch Gladbach 08.04.2014 Entscheidung 

 

Tagesordnungspunkt 

Neufassung der Zuständigkeitsordnung der Stadt Bergisch Gladbach über 
die Verteilung von Entscheidungsbefugnissen des Rates auf die 
Ratsausschüsse und die Bürgermeisterin/den Bürgermeister (ZustO) für die 
IX. Wahlperiode 

 

Beschlussvorschlag: 
 
1. Die Zuständigkeitsordnung der Stadt Bergisch Gladbach über die Verteilung von Entschei-

dungsbefugnissen des Rates auf die Ratsausschüsse und die Bürgermeisterin/den Bürger-
meister (ZustO) für die IX. Wahlperiode wird beschlossen. 

2. Es wird ein „Gestaltungsbeirat“ eingerichtet. 

Ö  8
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Sachdarstellung / Begründung: 
 
Auf Anregung aus dem Ältestenrat hat die Verwaltung einen Vorschlag zur Neufassung der 
ZustO für die IX. Wahlperiode erarbeitet, der dem Ältestenrat zur Beratung vorgelegt und 
dem Haupt- und Finanzausschuss und Rat vom Ältestenrat in seiner Sitzung am 24.02.2014 in 
der beiliegenden Fassung zur Beschlussfassung empfohlen wurde. Der Vorschlag umfasst im 
Wesentlichen folgende Änderungsvorschläge: 
 
1. 
Verzicht auf die Einrichtung eines Vergabeausschusses und Übertragung der Kompetenzen in 
geänderter Form in die Fachausschüsse. (Die dem Ältestenrat hierzu separat vorgelegte Vor-
lage ist dieser Vorlage als Anlage 3 beigefügt.) 
 
2. 
Übertragung der Zuständigkeit für Stadtentwicklung vom ASSG in den Planungsausschuss 
(neue Bezeichnung: „Stadtentwicklungs- und Planungsausschuss“) und Bildung eines „Aus-
schusses für Soziales, Senioren und Gleichstellung von Frau und Mann“ (Abkürzung wie bis-
her: „ASSG“), der sich wie bisher auch mit der Beratung „externer“ Gleichstellungsthemati-
ken (z.B. Angebote für Unternehmerinnen, Existenzgründerinnen, Wiedereinsteigerinnen oder 
Themen wie Gewalt gegen Frauen Mädchen und Berufswahl) befasst, während der Haupt- 
und Finanzausschuss wie bisher mit den „internen“ Gleichstellungsthemen (z.B. „Plan für 
Chancengleichheit“) befasst wird. 
 
3. 
Zusammenfassung von AUKV und Infrastrukturausschuss zu einem „Ausschuss für Umwelt, 
Klimaschutz, Infrastruktur und Verkehr“ („AUKIV“). 
 
4. 
Einrichtung eines „Flächennutzungsplanausschusses“ („FNPA“) mit Beratungskompetenz für 
alle Angelegenheiten im Zusammenhang mit dem Flächennutzungsplan der Stadt Bergisch 
Gladbach – die Zuständigkeiten der übrigen Ausschüsse bleiben hiervon unberührt. 
 
Der Ältestenrat empfahl zu dem die Einrichtung eines „Gestaltungsbeirates“, allerdings ohne 
Regelung in der ZustO, da es sich dabei nicht um einen Ausschuss handelt. Im Falle eines 
Beschlusses zur Einrichtung eines Gestaltungsbeirates müsste noch eine Abstimmung über 
die Ausgestaltung dieses Gremiums erfolgen. 
 
Zudem wurden die Zuständigkeiten der Stadtentwicklungsbetrieb Bergisch Gladbach AöR in 
dem Vorschlag zur Neufassung der ZustO berücksichtigt. Hierzu empfahl die Verwaltung die 
Aufnahme der Einschränkung „soweit nicht der Stadtentwicklungsbetrieb Bergisch Gladbach 
– AöR – zuständig ist“ in die jeweiligen Zuständigkeiten der Ausschüsse. Der Ältestenrat 
empfahl, dies zu konkretisieren, da diese Formulierung die Zuständigkeiten nicht konkret ge-
nug voneinander abgrenze. Die Verwaltung empfiehlt in Folge dessen die ersatzweise Auf-
nahme der Einschränkung „(…) soweit nicht nach der „Satzung über die kommunale Einrich-
tung Stadtentwicklungsbetrieb Bergisch Gladbach – AöR in der Rechtsform der Anstalt des 
öffentlichen Rechtes der Stadt Bergisch Gladbach“ (SEB AöR) in der jeweils gültigen Fas-
sung die SEB AöR zuständig ist“ in die jeweiligen Zuständigkeiten der Ausschüsse in der 
ZustO. 
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Eine konkrete Darstellung der vorgeschlagenen Änderungen im Vergleich zur ZustO für die 
VIII. Wahlperiode (mit Erläuterungen) können der dieser Vorlage beiliegenden Synopse ent-
nommen werden (Anlage 1). Zudem ist dieser Vorlage der Entwurf für die Neufassung der 
ZustO für die IX. Wahlperiode beigefügt (Anlage 2). 
 
Aus verfahrensökonomischen Gründen wird vorgeschlagen, die ZustO noch vor der konstitu-
ierenden Sitzung zu beschließen. Damit wird dem neu gewählten Rat die Möglichkeit eröff-
net, bereits in der konstituierenden Sitzung über die Besetzung der Fachausschüsse zu ent-
scheiden und die Verteilung der Ausschussvorsitze bzw. stellvertretenden Vorsitze vorzu-
nehmen. 
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1-14/102002-Ru 

Vorschlag zur Neufassung der Zuständigkeitsordnung der Stadt Bergisch Gladbach über die Verteilung von Entscheidungsbefugnissen des 
Rates auf die Ratsausschüsse und die Bürgermeisterin/den Bürgermeister 

- Synopse - 
 

 

 

Zuständigkeitsordnung der Stadt Bergisch 
Gladbach über die Verteilung von Entschei-
dungsbefugnissen des Rates auf die Ratsaus-
schüsse und die Bürgermeisterin/den Bür-
germeister in der Fassung des III. Nachtra-
ges – derzeitige gültige Fassung 

Zuständigkeitsordnung der Stadt Bergisch 
Gladbach über die Verteilung von Entschei-
dungsbefugnissen des Rates auf die Ratsaus-
schüsse und die Bürgermeisterin/den Bür-
germeister - Vorschlag für die IX. WP, 
Stand: 24.02.2014 

Erläuterungen 

Inhaltsübersicht 

Präambel 

§ 1 Allzuständigkeit des Rates 

§ 2 Auftragswerte und Preise 

§ 3 Umwelt-und Sozialverträglichkeitsklausel 

§ 4 Ortsrechtliche Regelungen 

 

 

§ 5 Haupt- und Finanzausschuss 

§ 6 Ausschuss für Stadtentwicklung, demogra-

fischen Wandel, soziale Sicherung, Integration, 

Gleichstellung von Frau und Mann 

§ 7 Ausschuss für Anregungen und Beschwer-

den gem. § 24 GO NRW 

§ 8 Rechnungsprüfungsausschuss 

§ 9 Vergabeausschuss 

§ 10 Infrastrukturausschuss 

§ 11 Ausschuss für Bildung, Kultur, Schule 

und Sport 

§ 12 Jugendhilfeausschuss 

§ 13 Planungsausschuss 

 

§ 14 Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz und 

Verkehr 

Inhaltsübersicht 

Präambel 

§ 1 Allzuständigkeit des Rates 

§ 2 Auftragswerte und Preise 

§ 3 Umwelt-und Sozialverträglichkeitsklausel 

§ 4 Ortsrechtliche Regelungen 

§ 5 Bau-, Liefer- und Dienstleistungsmaßnah-

men 

§ 6 Haupt- und Finanzausschuss 

§ 7 Ausschuss für Soziales, Senioren, und 

 Gleichstellung von Frau und Mann 

 

§ 8 Ausschuss für Anregungen und Beschwer-

den gem. § 24 GO NRW 

§ 9 Rechnungsprüfungsausschuss 

 

 

§ 10 Ausschuss für Bildung, Kultur, Schule 

und Sport 

§ 11 Jugendhilfeausschuss 

§ 12 Stadtentwicklungs- und Planungsaus-

schuss 

§ 13 Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz, Inf-

rastruktur und Verkehr 

 

 

 

 

 

 

Siehe Erläuterungen zu neu § 5 

 

 

Siehe Erläuterungen zu neu § 7 

 

 

 

 

 

Streichung „§ 9 Vergabeausschuss“ 

Streichung „§ 10 Infrastrukturausschuss“ 

 

 

 

Siehe Erläuterungen zu neu § 12 

 

Siehe Erläuterungen zu neu § 13 

 

Ö
  8
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Vorschlag zur Neufassung der Zuständigkeitsordnung der Stadt Bergisch Gladbach über die Verteilung von Entscheidungsbefugnissen des 
Rates auf die Ratsausschüsse und die Bürgermeisterin/den Bürgermeister 

- Synopse - 
 

 

 

Zuständigkeitsordnung der Stadt Bergisch 
Gladbach über die Verteilung von Entschei-
dungsbefugnissen des Rates auf die Ratsaus-
schüsse und die Bürgermeisterin/den Bür-
germeister in der Fassung des III. Nachtra-
ges – derzeitige gültige Fassung 

Zuständigkeitsordnung der Stadt Bergisch 
Gladbach über die Verteilung von Entschei-
dungsbefugnissen des Rates auf die Ratsaus-
schüsse und die Bürgermeisterin/den Bür-
germeister - Vorschlag für die IX. WP, 
Stand: 24.02.2014 

Erläuterungen 

 

§ 15 Allgemeine Angelegenheiten der Bürger-

meisterin/des Bürgermeisters 

§ 16 Zuständigkeiten der Bürgermeisterin/des 

Bürgermeisters 

§ 17 Zuständigkeiten bei der Genehmigung 

über- und außerplanmäßiger Ausgaben 

§ 18 Inkrafttreten 

§ 14 Flächennutzungsplanausschuss 

§ 15 Allgemeine Angelegenheiten der Bürger-

meisterin/des Bürgermeisters 

§ 16 Zuständigkeiten der Bürgermeisterin/des 

Bürgermeisters 

§ 17 Zuständigkeiten bei der Genehmigung 

über- und außerplanmäßiger Ausgaben 

§ 18 Inkrafttreten 

Siehe Erläuterungen zu neu § 14 

Zuständigkeitsordnung 
der Stadt Bergisch Gladbach über die Ver-
teilung von Entscheidungsbefugnissen des 
Rates auf die Ratsausschüsse und die Bür-
germeisterin/den Bürgermeister 
in der Fassung des III. Nachtrages 

Zuständigkeitsordnung 
der Stadt Bergisch Gladbach über die Ver-
teilung von Entscheidungsbefugnissen des 
Rates auf die Ratsausschüsse und die Bür-
germeisterin/den Bürgermeister 
 

 

Aufgrund des § 41 Gemeindeordnung NRW in 

der Fassung der Bekanntmachung vom 

14.07.1994 (GV NRW S. 666) und Art. VII des 

Gesetzes zur Änderung der Kommunalverfas-

sung vom 17.05.1994 (GV NRW S. 270), zu-

letzt geändert durch Gesetz vom 30.06.2009 

(GV.NRW. S. 380) hat der Rat der Stadt Ber-

gisch Gladbach in seiner Sitzung am 

29.09.2009, 25.03.2010, 14.02.2012 und 

07.03.2013 folgende Zuständigkeitsordnung 

Aufgrund des § 41 Gemeindeordnung NRW in 

der Fassung der Bekanntmachung vom 

14.07.1994 (GV NRW S. 666) und Art. VIII 

des Gesetzes zur Änderung der Kommunalver-

fassung vom 17.05.1994 (GV NRW S. 270), 

zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes 

vom 19. Dezember 2013 (GV. NRW. S. 878), 

in Kraft getreten am 31. Dezember 2013, hat 

der Rat der Stadt Bergisch Gladbach in seiner 

Sitzung am (…) folgende Zuständigkeitsord-

 

 

Redaktionelle Anpassung 

 

 

Anpassung an den aktuellen Rechtsstand 
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Vorschlag zur Neufassung der Zuständigkeitsordnung der Stadt Bergisch Gladbach über die Verteilung von Entscheidungsbefugnissen des 
Rates auf die Ratsausschüsse und die Bürgermeisterin/den Bürgermeister 

- Synopse - 
 

 

 

Zuständigkeitsordnung der Stadt Bergisch 
Gladbach über die Verteilung von Entschei-
dungsbefugnissen des Rates auf die Ratsaus-
schüsse und die Bürgermeisterin/den Bür-
germeister in der Fassung des III. Nachtra-
ges – derzeitige gültige Fassung 

Zuständigkeitsordnung der Stadt Bergisch 
Gladbach über die Verteilung von Entschei-
dungsbefugnissen des Rates auf die Ratsaus-
schüsse und die Bürgermeisterin/den Bür-
germeister - Vorschlag für die IX. WP, 
Stand: 24.02.2014 

Erläuterungen 

beschlossen: nung beschlossen: 

§ 1 Allzuständigkeit des Rates  Unverändert 

(1) Nach § 41 Abs. 1, S.1 GO NRW ist der Rat   

der Stadt Bergisch Gladbach für alle Ange-

legenheiten zuständig, soweit sie nicht 

durch die GO NRW, die Hauptsatzung der 

Stadt Bergisch Gladbach, diese Zuständig-

keitsordnung oder andere Rechtsvorschrif-

ten einem Ausschuss oder der Bürgermeis-

terin/dem Bürgermeister übertragen sind. 

(2) Alle Angelegenheiten, über die der Rat 

Beschluss fassen soll, sind vorher von den 

Ausschüssen des Rates zu beraten, soweit 

sie in deren Zuständigkeitsbereich fallen. 

(3) Der Rat überträgt gem. § 114 Abs. 2 GO 

NRW die Beratung und Entscheidung in 

Angelegenheiten der städtischen Einrich-

tungen den zuständigen Fachausschüssen in 

ihrer Funktion als Werksausschüsse, soweit 

nicht aufgrund Gesetz oder sonstiger recht-

licher Regelung ein anderes Gemeindeor-

gan zuständig ist. Einzelheiten ergeben sich 

aus der Betriebsatzung für die jeweilige 

städtische Einrichtung.  

 Unverändert 
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Vorschlag zur Neufassung der Zuständigkeitsordnung der Stadt Bergisch Gladbach über die Verteilung von Entscheidungsbefugnissen des 
Rates auf die Ratsausschüsse und die Bürgermeisterin/den Bürgermeister 

- Synopse - 
 

 

 

Zuständigkeitsordnung der Stadt Bergisch 
Gladbach über die Verteilung von Entschei-
dungsbefugnissen des Rates auf die Ratsaus-
schüsse und die Bürgermeisterin/den Bür-
germeister in der Fassung des III. Nachtra-
ges – derzeitige gültige Fassung 

Zuständigkeitsordnung der Stadt Bergisch 
Gladbach über die Verteilung von Entschei-
dungsbefugnissen des Rates auf die Ratsaus-
schüsse und die Bürgermeisterin/den Bür-
germeister - Vorschlag für die IX. WP, 
Stand: 24.02.2014 

Erläuterungen 

(4) Der Rat behält sich bei den auf die Aus-

schüsse oder die Bürgermeisterin/den Bür-

germeister übertragenen Aufgaben für ei-

nen bestimmten Kreis von Geschäften oder 

für den Einzelfall die Entscheidung vor. 

§ 2 Auftragswerte und Preise  Unverändert 

Wenn nachfolgend von Auftragswerten oder 

Preisen die Rede ist, verstehen sich diese, so-

weit sie im Einzelfall noch nicht feststehen, als 

geschätzte Preise, in jedem Fall ohne Mehr-

wertsteuer und andere Nebenkosten. 

 Unverändert 

§ 3 Umwelt -und Sozialverträglichkeitsklau-
sel 

 Unverändert 

Bei Entscheidungen sind die Ziele der lokalen 

Agenda zu berücksichtigen. 

 Unverändert 

§ 4 Ortsrechtliche Regelungen  Unverändert 

Die Ausschüsse beraten die ortsrechtlichen 

Regelungen, die im Zusammenhang mit ihren 

Aufgaben stehen. 

 Unverändert 

 § 5 Bau-, Liefer- und Dienstleistungsmaß-
nahmen 
(1) Die Fachausschüsse entscheiden im Rah-

men ihrer Zuständigkeitsbereiche über die 

grundsätzliche Bedarfsfeststellung einer 

Übertragung der Aufgaben des Vergabeaus-

schusses in geänderter Fassung an die Fachaus-

schüsse (vgl. unten alt § 9) 
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Vorschlag zur Neufassung der Zuständigkeitsordnung der Stadt Bergisch Gladbach über die Verteilung von Entscheidungsbefugnissen des 
Rates auf die Ratsausschüsse und die Bürgermeisterin/den Bürgermeister 

- Synopse - 
 

 

 

Zuständigkeitsordnung der Stadt Bergisch 
Gladbach über die Verteilung von Entschei-
dungsbefugnissen des Rates auf die Ratsaus-
schüsse und die Bürgermeisterin/den Bür-
germeister in der Fassung des III. Nachtra-
ges – derzeitige gültige Fassung 

Zuständigkeitsordnung der Stadt Bergisch 
Gladbach über die Verteilung von Entschei-
dungsbefugnissen des Rates auf die Ratsaus-
schüsse und die Bürgermeisterin/den Bür-
germeister - Vorschlag für die IX. WP, 
Stand: 24.02.2014 

Erläuterungen 

beabsichtigten Maßnahme („Maßnahme-

beschluss“) ab folgenden Wertgrenzen: 

- 100.000,- EUR bei beweglichen Wirt-

schaftsgütern, 

- 500.000,- EUR bei unbeweglichen 

Wirtschaftsgütern, 

- 1.000.000,- EUR bei unbeweglichen 

Wirtschaftsgütern des Abwasserwerkes. 

(2) Den Fachausschüssen werden im Rahmen 

ihrer Zuständigkeitsbereiche wesentliche 

rechtliche oder tatsächliche Veränderun-

gen, die nach der Bedarfsfeststellung im 

Laufe des weiteren Verfahrens eintreten, 

unverzüglich mitgeteilt. 

(3) Die Fachausschüsse werden im Rahmen 

ihrer Zuständigkeitsbereiche über alle Auf-

träge über Bau-, Liefer- und Dienstleis-

tungen über 10.000,- EUR halbjährlich in 

Kenntnis gesetzt. Die Information muss 

mindestens folgende Angaben umfassen: 

- Datum der Auftragserteilung, 

- Firma und Firmensitz, 

- Auftragsgegenstand, 

- vorangegangenes Vergabeverfahren 
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Vorschlag zur Neufassung der Zuständigkeitsordnung der Stadt Bergisch Gladbach über die Verteilung von Entscheidungsbefugnissen des 
Rates auf die Ratsausschüsse und die Bürgermeisterin/den Bürgermeister 

- Synopse - 
 

 

 

Zuständigkeitsordnung der Stadt Bergisch 
Gladbach über die Verteilung von Entschei-
dungsbefugnissen des Rates auf die Ratsaus-
schüsse und die Bürgermeisterin/den Bür-
germeister in der Fassung des III. Nachtra-
ges – derzeitige gültige Fassung 

Zuständigkeitsordnung der Stadt Bergisch 
Gladbach über die Verteilung von Entschei-
dungsbefugnissen des Rates auf die Ratsaus-
schüsse und die Bürgermeisterin/den Bür-
germeister - Vorschlag für die IX. WP, 
Stand: 24.02.2014 

Erläuterungen 

(Anzahl der Angebote), 

- Finanzierung (Investitionsaufträge und 

Sachkonten), 

- Auftragssumme. 

(4) Grundsatzfragen in vergaberechtlichen 

Angelegenheiten entscheidet der Haupt- 

und Finanzausschuss (§ 6). 

§ 5 Haupt- und Finanzausschuss § 6 (…) Unverändert, außer neue Nummerierung 

(1) Der Haupt- und Finanzausschuss berät 

1. Personalangelegenheiten, soweit nicht die 

Bürgermeisterin/der Bürgermeister zustän-

dig ist, 

2. Einwohneranträge nach § 25 GO NRW, 

3. Bürgerbegehren und Bürgerentscheid nach 

§ 26 GO NRW, 

4. Grundsätze der Bereiche „Brandschutz” 

und „Rettungsdienst“, 

5. Anträge und Vorlagen sowie ortsrechtliche 

Regelungen mit finanziellen Auswirkungen 

bzw. mit Auswirkungen auf städtische Be-

teiligungen, über die der Rat entscheidet, 

soweit diese Aufgaben nicht einem Fach-

ausschuss in seiner Funktion als Werksaus-

schuss für eine städtische Einrichtung über-

(1) Der Haupt- und Finanzausschuss berät 

1. Personalangelegenheiten, soweit nicht die 

Bürgermeisterin/der Bürgermeister zustän-

dig ist, 

2. Einwohneranträge nach § 25 GO NRW, 

3. Bürgerbegehren und Bürgerentscheid nach 

§ 26 GO NRW, 

4. Grundsätze der Bereiche „Brandschutz” 

und „Rettungsdienst“, 

5. Anträge und Vorlagen sowie ortsrechtliche 

Regelungen mit finanziellen Auswirkungen 

bzw. mit Auswirkungen auf städtische Be-

teiligungen, über die der Rat entscheidet, 

soweit diese Aufgaben nicht einem Fach-

ausschuss in seiner Funktion als Werksaus-

schuss für eine städtische Einrichtung über-
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Vorschlag zur Neufassung der Zuständigkeitsordnung der Stadt Bergisch Gladbach über die Verteilung von Entscheidungsbefugnissen des 
Rates auf die Ratsausschüsse und die Bürgermeisterin/den Bürgermeister 

- Synopse - 
 

 

 

Zuständigkeitsordnung der Stadt Bergisch 
Gladbach über die Verteilung von Entschei-
dungsbefugnissen des Rates auf die Ratsaus-
schüsse und die Bürgermeisterin/den Bür-
germeister in der Fassung des III. Nachtra-
ges – derzeitige gültige Fassung 

Zuständigkeitsordnung der Stadt Bergisch 
Gladbach über die Verteilung von Entschei-
dungsbefugnissen des Rates auf die Ratsaus-
schüsse und die Bürgermeisterin/den Bür-
germeister - Vorschlag für die IX. WP, 
Stand: 24.02.2014 

Erläuterungen 

tragen sind. 

6. Angelegenheiten, die nicht einem anderen 

Ausschuss zugewiesen sind, 

(2) Der Haupt- und Finanzausschuss entschei-

det außer in den ihm durch Gesetz oder 

sonstige rechtliche Regelung vorbehaltenen 

Angelegenheiten über 

1. Angelegenheiten, in denen mehrere Aus-

schüsse entscheidungsbefugt sind und das 

für die Entscheidung erforderliche Einver-

nehmen nicht hergestellt werden kann, 

2. Angelegenheiten des Wohnungswesens 

3. den Abschluss von Versicherungen für 

Ratsmitglieder und Ausschussmitglieder, 

4. die Genehmigung von Dienstreisen von 

Ratsmitgliedern und Ausschussmitgliedern, 

5. die Mitgliedschaft in Vereinen, Verbänden, 

Organisationen und ähnlichen Einrichtun-

gen, 

6. die Benennung städtischer Straßen, Wegen, 

Plätzen und Einrichtungen, 

7. Angelegenheiten der Partnerschaft der 

Stadt Bergisch Gladbach mit anderen Städ-

ten, 

tragen sind, 

6. Angelegenheiten, die nicht einem anderen 

Ausschuss zugewiesen sind. 

(2) Der Haupt- und Finanzausschuss entschei-

det außer in den ihm durch Gesetz oder 

sonstige rechtliche Regelung vorbehaltenen 

Angelegenheiten über 

1. Angelegenheiten, in denen mehrere Aus-

schüsse entscheidungsbefugt sind und das 

für die Entscheidung erforderliche Einver-

nehmen nicht hergestellt werden kann, 

2. Angelegenheiten des Wohnungswesens, 

3. den Abschluss von Versicherungen für 

Ratsmitglieder und Ausschussmitglieder, 

4. die Genehmigung von Dienstreisen von 

Ratsmitgliedern und Ausschussmitgliedern, 

5. die Mitgliedschaft in Vereinen, Verbänden, 

Organisationen und ähnlichen Einrichtun-

gen, 

6. die Benennung städtischer Straßen, Wegen, 

Plätzen und Einrichtungen, 

7. Angelegenheiten der Partnerschaft der 

Stadt Bergisch Gladbach mit anderen Städ-

ten, 
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Vorschlag zur Neufassung der Zuständigkeitsordnung der Stadt Bergisch Gladbach über die Verteilung von Entscheidungsbefugnissen des 
Rates auf die Ratsausschüsse und die Bürgermeisterin/den Bürgermeister 

- Synopse - 
 

 

 

Zuständigkeitsordnung der Stadt Bergisch 
Gladbach über die Verteilung von Entschei-
dungsbefugnissen des Rates auf die Ratsaus-
schüsse und die Bürgermeisterin/den Bür-
germeister in der Fassung des III. Nachtra-
ges – derzeitige gültige Fassung 

Zuständigkeitsordnung der Stadt Bergisch 
Gladbach über die Verteilung von Entschei-
dungsbefugnissen des Rates auf die Ratsaus-
schüsse und die Bürgermeisterin/den Bür-
germeister - Vorschlag für die IX. WP, 
Stand: 24.02.2014 

Erläuterungen 

 

 

8. Der Hauptausschuss entscheidet darüber 

hinaus in Personalangelegenheiten und in 

persönlichen Angelegenheiten der Bürger-

meisterin/des Bürgermeisters, die nach der 

GO NRW oder anderen Rechtsvorschriften 

nicht dem Rat oder anderen Stellen zuge-

wiesen sind. 

8. Grundsatzfragen in vergaberechtlichen An-

gelegenheiten (§ 5 Absatz 4). 

9. Der Haupt- und Finanzausschuss entschei-

det darüber hinaus in Personalangelegen-

heiten und in persönlichen Angelegenhei-

ten der Bürgermeisterin/des Bürgermeis-

ters, die nach der GO NRW oder anderen 

Rechtsvorschriften nicht dem Rat oder an-

deren Stellen zugewiesen sind. 

Vgl. oben neu § 5 Absatz 4 

 

Neue Nummerierung, redaktionelle Anpassung 

der Ausschussbezeichnung 

§ 6 Ausschuss für Stadtentwicklung, demo-
grafischen Wandel, soziale Sicherung, In-
tegration, Gleichstellung von Frau und 
Mann 

§ 7 Ausschuss für Soziales, Senioren und 
Gleichstellung von Frau und Mann 

Aufgabenbereich „Stadtentwicklung“ wird dem 

Planungsausschuss übertragen, Änderung der 

Ausschussbezeichnung und der Nummerierung 

(1) Der Ausschuss für Stadtentwicklung, de-

mografischen Wandel, soziale Sicherung, 

Integration, Gleichstellung von Frau und 

Mann berät grundsätzliche Angelegenhei-

ten des Integrationsrates. 

(2) Der Ausschuss für Stadtentwicklung, de-

mografischen Wandel, soziale Sicherung, 

Integration, Gleichstellung von Frau und 

Mann setzt das verfassungsrechtliche Gebot 

der Gleichstellung von Frauen und Män-

nern mit um und überprüft Maßnahmen der 

(1) Der Ausschuss für Soziales, Senioren und 

Gleichstellung von Frau und Mann 

1. berät grundsätzliche Angelegenheiten 

des Integrationsrates, 

 

2. setzt das verfassungsrechtliche Gebot 

der Gleichstellung von Frauen und 

Männern mit um und überprüft Maß-

nahmen der Stadt auf Geschlechterge-

rechtigkeit – hiervon bleiben die Zu-

ständigkeiten des Rates, der Ausschüsse 

Änderung der Ausschussbezeichnung 

 

Redaktionelle Änderung der systematischen 

Darstellung 

 

Redaktionelle Änderung der systematischen 

Darstellung 
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Zuständigkeitsordnung der Stadt Bergisch 
Gladbach über die Verteilung von Entschei-
dungsbefugnissen des Rates auf die Ratsaus-
schüsse und die Bürgermeisterin/den Bür-
germeister in der Fassung des III. Nachtra-
ges – derzeitige gültige Fassung 

Zuständigkeitsordnung der Stadt Bergisch 
Gladbach über die Verteilung von Entschei-
dungsbefugnissen des Rates auf die Ratsaus-
schüsse und die Bürgermeisterin/den Bür-
germeister - Vorschlag für die IX. WP, 
Stand: 24.02.2014 

Erläuterungen 

Stadt auf Geschlechtergerechtigkeit. Hier-

von bleiben die Zuständigkeiten des Rates, 

der Ausschüsse und der Bürgermeiste-

rin/des Bürgermeisters unberührt. 

(3) Der Ausschuss für Stadtentwicklung, de-

mografischen Wandel, soziale Sicherung, 

Integration, Gleichstellung von Frau und 

Mann schlägt die Finanzierung von Maß-

nahmen und Aktivitäten vor, die über die 

dem Frauenbüro/Gleichstellungsstelle be-

reitgestellten Haushaltsmittel hinausgehen. 

(4) Der Ausschuss für Stadtentwicklung, de-

mografischen Wandel, soziale Sicherung, 

Integration, Gleichstellung von Frau und 

Mann ist zuständig für die Vorschläge an 

den Rat und andere Ausschüsse zur Koor-

dinierung aller städtischen Initiativen und 

Maßnahmen, die die Lebensbereiche von 

Frauen betreffen. 

(5) Der Ausschuss für Stadtentwicklung, de-

mografischen Wandel, soziale Sicherung, 

Integration, Gleichstellung von Frau und 

Mann wird in Angelegenheiten anderer 

Ausschüsse so rechtzeitig gehört, wenn die-

und der Bürgermeisterin/des Bürger-

meisters unberührt, 

 

 

3. schlägt die Finanzierung von Maßnah-

men und Aktivitäten vor, die über die 

dem Frauenbüro/Gleichstellungsstelle 

bereitgestellten Haushaltsmittel hinaus-

gehen, 

 

 

4. ist zuständig für die Vorschläge an den 

Rat und andere Ausschüsse zur Koordi-

nierung aller städtischen Initiativen und 

Maßnahmen, die die Lebensbereiche 

von Frauen betreffen, 

 

 

 

5. wird in Angelegenheiten anderer Aus-

schüsse so rechtzeitig gehört, wenn die-

se spezifische Interessen von Frauen 

und Mädchen berühren, dass die Stel-

lungnahme dieses Ausschusses in die 

 

 

 

 

Redaktionelle Änderung der systematischen 

Darstellung 

 

 

 

 

 

Redaktionelle Änderung der systematischen 

Darstellung 

 

 

 

 

 

 

Redaktionelle Änderung der systematischen 

Darstellung 
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- Synopse - 
 

 

 

Zuständigkeitsordnung der Stadt Bergisch 
Gladbach über die Verteilung von Entschei-
dungsbefugnissen des Rates auf die Ratsaus-
schüsse und die Bürgermeisterin/den Bür-
germeister in der Fassung des III. Nachtra-
ges – derzeitige gültige Fassung 

Zuständigkeitsordnung der Stadt Bergisch 
Gladbach über die Verteilung von Entschei-
dungsbefugnissen des Rates auf die Ratsaus-
schüsse und die Bürgermeisterin/den Bür-
germeister - Vorschlag für die IX. WP, 
Stand: 24.02.2014 

Erläuterungen 

se spezifische Interessen von Frauen und 

Mädchen berühren, dass die Stellungnahme 

dieses Ausschusses in die Beratung einflie-

ßen kann. Er wirkt bei allen gleichstel-

lungsrelevanten Vorhaben und Maßnahmen 

anderer Ausschüsse mit und überprüft sie 

hinsichtlich ihrer Geschlechtergerechtig-

keit. 

(6) Der Ausschuss für Stadtentwicklung, de-

mografischen Wandel, soziale Sicherung, 

Integration, Gleichstellung von Frau und 

Mann entscheidet über 

1. Stellungnahmen der Stadt zu Landes- und 

Regionalplanungen, soweit nicht ein ande-

rer Ausschuss zuständig ist, 

2. Zielsetzungen und Maßnahmen der Stadt-

entwicklungsplanung, 

3. strategische Verkehrsentwicklungsplanung,  

4. Grundsätze der Wirtschaftsförderung (ein-

schl. Gesundheitsversorgung), Naherholung 

und Tourismus 

5. alle sozialen Angelegenheiten, insbesonde-

re nach dem Sozialgesetzbuch, soweit nicht 

durch gesetzliche Regelungen oder Orts-

Beratung einfließen kann. Er wirkt bei 

allen gleichstellungsrelevanten Vorha-

ben und Maßnahmen anderer Aus-

schüsse mit und überprüft sie hinsicht-

lich ihrer Geschlechtergerechtigkeit. 

 

 

 

(2) Der Ausschuss für Soziales, Senioren und 

Gleichstellung von Frau und Mann ent-

scheidet über alle sozialen Angelegenhei-

ten, insbesondere nach dem Sozialgesetz-

buch, soweit nicht durch gesetzliche Rege-

lungen oder Ortsrecht eine andere Zustän-

digkeit gegeben ist. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Änderung der Ausschussbezeichnung 

 

alt Absatz 6 Ziffern 1. bis 4: Zuständigkeit wird 

dem Stadtentwicklungs- und Planungsaus-

schuss übertragen; alt Absatz 6 Ziffer 5. wird 

zu neu Absatz 2 
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- Synopse - 
 

 

 

Zuständigkeitsordnung der Stadt Bergisch 
Gladbach über die Verteilung von Entschei-
dungsbefugnissen des Rates auf die Ratsaus-
schüsse und die Bürgermeisterin/den Bür-
germeister in der Fassung des III. Nachtra-
ges – derzeitige gültige Fassung 

Zuständigkeitsordnung der Stadt Bergisch 
Gladbach über die Verteilung von Entschei-
dungsbefugnissen des Rates auf die Ratsaus-
schüsse und die Bürgermeisterin/den Bür-
germeister - Vorschlag für die IX. WP, 
Stand: 24.02.2014 

Erläuterungen 

recht eine andere Zuständigkeit gegeben ist. 

§ 7 Ausschuss für Anregungen und Be-
schwerden gem. § 24 GO NRW 

§ 8 (…) Unverändert, außer neue Nummerierung 

Der Ausschuss für Anregungen und Beschwer-

den entscheidet über die Anregungen und 

Beschwerden nach § 24 GO NRW. 

 Unverändert 

§ 8 Rechnungsprüfungsausschuss § 9 (…) Unverändert, außer neue Nummerierung 

Dem Rechnungsprüfungsausschuss obliegt die 

Prüfung des Jahresabschlusses und des Ge-

samtabschlusses. Er bedient sich hierbei des 

Rechnungsprüfungsamtes. 

Er berät über die Prüfungsberichte des Rech-

nungsprüfungsamtes, die auf Prüfungsaufträ-

gen des Rates oder der Bürgermeisterin/des 

Bürgermeisters beruhen. 

 Unverändert 

§ 9 Vergabeausschuss  Streichung des gesamten Paragrafen und Über-

tragung der Aufgaben in geänderter Fassung an 

die Fachausschüsse (vgl. oben neu § 5) 

Der Ausschuss entscheidet: 

1 a) über die Vergabe (Erteilung des Zu-

schlags) von Aufträgen nach der VOB, VOL 

und VOF, wenn der Auftragswert 100.000 € 

überschreitet, 

1 b) über die Vergabe (Erteilung des Zuschla-

 Streichung des gesamten Paragrafen und Über-

tragung der Aufgaben in geänderter Fassung an 

die Fachausschüsse (vgl. oben neu § 5) 
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- Synopse - 
 

 

 

Zuständigkeitsordnung der Stadt Bergisch 
Gladbach über die Verteilung von Entschei-
dungsbefugnissen des Rates auf die Ratsaus-
schüsse und die Bürgermeisterin/den Bür-
germeister in der Fassung des III. Nachtra-
ges – derzeitige gültige Fassung 

Zuständigkeitsordnung der Stadt Bergisch 
Gladbach über die Verteilung von Entschei-
dungsbefugnissen des Rates auf die Ratsaus-
schüsse und die Bürgermeisterin/den Bür-
germeister - Vorschlag für die IX. WP, 
Stand: 24.02.2014 

Erläuterungen 

ges) von Aufträgen nach der VOB, VOL und 

VOF, wenn der Auftragswert 500.000 € über-

schreitet, soweit es sich um Aufträge des Fach-

bereichs 8-65 handelt. 

2. über Nachaufträge, zu 1., die 10 % des Auf-

tragswertes, mindestens aber 10.000 € be-

tragen. Dies gilt nicht, wenn und solange 

der ursprüngliche Auftragswert insgesamt 

nicht überschritten wird. Nachtragsaufträge 

sind Aufträge, die im Zusammenhang mit 

dem geschlossenen Vertrag erteilt werden 

und eine zusätzliche, besondere oder geän-

derte Vergütung auslösen. 

3. über die Anwendung von nicht ohnehin 

verbindlichen Vorschriften, Richtlinien und 

Empfehlungen anderer Behörden oder In-

stitutionen für das Vergabewesen, soweit es 

sich dabei nicht um ein Geschäft der lau-

fenden Verwaltung und nicht um Beschaf-

fungsgrundsätze im Sinne des § 14 Abs. 2 

Ziffer 8 dieser Zuständigkeitsordnung han-

delt, 

4. der Ausschuss wird über alle Aufträge nach 

VOB, VOL und VOF über 3.000 € zeitnah 
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Rates auf die Ratsausschüsse und die Bürgermeisterin/den Bürgermeister 

- Synopse - 
 

 

 

Zuständigkeitsordnung der Stadt Bergisch 
Gladbach über die Verteilung von Entschei-
dungsbefugnissen des Rates auf die Ratsaus-
schüsse und die Bürgermeisterin/den Bür-
germeister in der Fassung des III. Nachtra-
ges – derzeitige gültige Fassung 

Zuständigkeitsordnung der Stadt Bergisch 
Gladbach über die Verteilung von Entschei-
dungsbefugnissen des Rates auf die Ratsaus-
schüsse und die Bürgermeisterin/den Bür-
germeister - Vorschlag für die IX. WP, 
Stand: 24.02.2014 

Erläuterungen 

in Kenntnis gesetzt. Die Information muss 

folgenden Inhalt haben: 

- Datum der Auftragserteilung 

- Firma und Firmensitz 

- Auftragsgegenstand 

- vorangegangenes Vergabeverfahren 

(Anzahl der Angebote) 

- Finanzierung (Haushaltsstelle bzw. 

Wirtschaftsplan) 

- Auftragssumme. 

Die Ergänzung des § 9 Ziffer 1 b) der Zustän-

digkeitsordnung tritt mit Ablauf des 

31.12.2013 

außer Kraft. 
§ 10 Infrastrukturausschuss  Streichung des gesamten Paragrafen und Über-

tragung der Aufgaben an den neuen AUKIV 

(vgl. unten neu § 13) 

(1) Der Infrastrukturausschuss nimmt für die 

eigenbetriebsähnliche Einrichtung „Fachbe-

reich Grundstückswirtschaft und Wirt-

schaftsförderung“, „Abwasserwerk der 

Stadt Bergisch Gladbach“ und „Abfallwirt-

schaftsbetrieb der Stadt Bergisch Glad-

bach“ in entsprechender Anwendung des § 

 Streichung des gesamten Paragrafen und Über-

tragung der Aufgaben an den neuen AUKIV 

(vgl. unten neu § 13) 
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Vorschlag zur Neufassung der Zuständigkeitsordnung der Stadt Bergisch Gladbach über die Verteilung von Entscheidungsbefugnissen des 
Rates auf die Ratsausschüsse und die Bürgermeisterin/den Bürgermeister 

- Synopse - 
 

 

 

Zuständigkeitsordnung der Stadt Bergisch 
Gladbach über die Verteilung von Entschei-
dungsbefugnissen des Rates auf die Ratsaus-
schüsse und die Bürgermeisterin/den Bür-
germeister in der Fassung des III. Nachtra-
ges – derzeitige gültige Fassung 

Zuständigkeitsordnung der Stadt Bergisch 
Gladbach über die Verteilung von Entschei-
dungsbefugnissen des Rates auf die Ratsaus-
schüsse und die Bürgermeisterin/den Bür-
germeister - Vorschlag für die IX. WP, 
Stand: 24.02.2014 

Erläuterungen 

5 Absätze 3 bis 6 Eig VO sowie nach Maß-

gabe der Betriebssatzung und der nachfol-

genden Absätze die Aufgaben des Werks-

ausschusses wahr. 

(2) Der Infrastrukturausschuss berät 

1. die durch die GO NRW zugewiesenen 

Aufgaben, soweit diese Aufgaben nicht 

einem Fachausschuss in seiner Funktion 

als Werksausschuss für eine städtische 

Einrichtung übertragen sind, 

2. Anträge und Vorlagen sowie ortsrecht-

liche Regelungen mit finanziellen Aus-

wirkungen für die in Ansatz 1genannten 

eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen, 

über die der Rat entscheidet. 

(3) Der Infrastrukturausschuss entscheidet über 

1. Grundsätze der Abfallwirtschaft, der Ab-

wasserentsorgung, der Stadtreinigung und 

des Fuhrparks, 

2. die Vermietung und Verpachtung städti-

schen Grundbesitzes sowie die Anmietung 

und Anpachtung fremden Grundbesitzes, 

sofern der jährliche Miet- oder Pachtpreis 

10.000,00 EURO übersteigt,  
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- Synopse - 
 

 

 

Zuständigkeitsordnung der Stadt Bergisch 
Gladbach über die Verteilung von Entschei-
dungsbefugnissen des Rates auf die Ratsaus-
schüsse und die Bürgermeisterin/den Bür-
germeister in der Fassung des III. Nachtra-
ges – derzeitige gültige Fassung 

Zuständigkeitsordnung der Stadt Bergisch 
Gladbach über die Verteilung von Entschei-
dungsbefugnissen des Rates auf die Ratsaus-
schüsse und die Bürgermeisterin/den Bür-
germeister - Vorschlag für die IX. WP, 
Stand: 24.02.2014 

Erläuterungen 

3. den Erwerb und die Veräußerung von 

Grundstücken und grundstücksgleichen 

Rechten über 25.000,00 EURO einschließ-

lich Nebenleistungen, 

4. den Verzicht auf die Ausübung des Vor-

kaufsrechts. 

5. Hochbaumaßnahmen einschließlich der an 

Schulen, soweit der Auftragswert 

100.000,00 EURO übersteigt, 

6. die Durchführung von Wettbewerben bei 

Hochbaumaßnahmen bei einer Honorarhö-

he über 25.000,00 EURO). 

7. Tiefbau- und Landschaftsmaßnahmen, 

Hochbauvorhaben sowie Lieferungs- und-

Leistungsaufträge der eigenbetriebsähnli-

chen Einrichtungen „Abwasserwerk“, „Ab-

fallwirtschaftsbetrieb“ und „Immobilienbe-

trieb“, wenn deren Auftragswert 

100.000.00 Euro überschreitet. 

(4) Sehen die in den vorstehenden Absätzen 
genannten Aufträge wiederkehrende Vergü-

tungen vor, sind die sich aus den jeweiligen 

Vergabevorschriften ergebenden Werter-

mittlungsregeln für die Ermittlung des ge-
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Vorschlag zur Neufassung der Zuständigkeitsordnung der Stadt Bergisch Gladbach über die Verteilung von Entscheidungsbefugnissen des 
Rates auf die Ratsausschüsse und die Bürgermeisterin/den Bürgermeister 

- Synopse - 
 

 

 

Zuständigkeitsordnung der Stadt Bergisch 
Gladbach über die Verteilung von Entschei-
dungsbefugnissen des Rates auf die Ratsaus-
schüsse und die Bürgermeisterin/den Bür-
germeister in der Fassung des III. Nachtra-
ges – derzeitige gültige Fassung 

Zuständigkeitsordnung der Stadt Bergisch 
Gladbach über die Verteilung von Entschei-
dungsbefugnissen des Rates auf die Ratsaus-
schüsse und die Bürgermeisterin/den Bür-
germeister - Vorschlag für die IX. WP, 
Stand: 24.02.2014 

Erläuterungen 

schätzten Auftragswertes maßgeblich. 

§ 11 Ausschuss für Bildung, Kultur, Schule 
und Sport 

§ 10 (…) Unverändert, außer neue Nummerierung 

(1) Der Ausschuss berät grundsätzliche Ange-

legenheiten der Aufgabenbereiche Bildung, 

Kultur, Schule und Sport. 

(2) Der Ausschuss entscheidet über 

1. die Zustimmung nach § 61 Abs. 4 

Schulgesetz NRW 

2. die Ehrung von Personen durch Verlei-

hung der Ehrennadel für besondere 

Verdienste auf dem Gebiet des Sports, 

3. die Grundsätze der Förderung der Auf-

gabenbereiche im Rahmen der jeweili-

gen Haushaltsmittel, 

4. die Grundsätze, nach denen städtische 

Sportanlagen den Sportvereinigungen 

oder Schulräume Fremdnutzerinnen / 

Fremdnutzern zur Verfügung gestellt 

werden. 

 Unverändert 

§ 12 Jugendhilfeausschuss § 11 (…) Unverändert, außer neue Nummerierung 

Der Jugendhilfeausschuss nimmt die Aufgaben 

der Jugendhilfe nach dem Kinder- und Jugend-

hilfegesetz sowie nach der Satzung des Ju-

 Unverändert 
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Vorschlag zur Neufassung der Zuständigkeitsordnung der Stadt Bergisch Gladbach über die Verteilung von Entscheidungsbefugnissen des 
Rates auf die Ratsausschüsse und die Bürgermeisterin/den Bürgermeister 

- Synopse - 
 

 

 

Zuständigkeitsordnung der Stadt Bergisch 
Gladbach über die Verteilung von Entschei-
dungsbefugnissen des Rates auf die Ratsaus-
schüsse und die Bürgermeisterin/den Bür-
germeister in der Fassung des III. Nachtra-
ges – derzeitige gültige Fassung 

Zuständigkeitsordnung der Stadt Bergisch 
Gladbach über die Verteilung von Entschei-
dungsbefugnissen des Rates auf die Ratsaus-
schüsse und die Bürgermeisterin/den Bür-
germeister - Vorschlag für die IX. WP, 
Stand: 24.02.2014 

Erläuterungen 

gendamtes der Stadt Bergisch Gladbach wahr. 

§ 13 Planungsausschuss § 12 Stadtentwicklungs- und Planungsaus-
schuss 

Neue Nummerierung und Änderung der Aus-

schussbezeichnung 

(1) Der Planungsausschuss berät alle städte-

baulichen Planungen und Maßnahmen mit 

Ausnahme der Stadtentwicklungsplanun-

gen. 

(2) Der Planungsausschuss entscheidet über 

 

1. verfahrensleitende Planungsschritte 

(Beschlüsse) in Bauleitverfahren (Flä-

chennutzungsplan, Bebauungspläne), 

2. die Festsetzung der Planungsentschädi-

gung nach den §§ 40 ff. BauGB, 

3. die Erteilung einer Ausnahme von der 

Veränderungssperre nach § 14 Abs. 2 

BauGB, 

4. die Zulässigkeit von Vorhaben während 

der Planaufstellung nach § 33 BauGB, 

5. Angelegenheiten des Denkmalschutzes 

und der Denkmalpflege (Eintragung in 

die Denkmalliste und Verfahren), 

6. die Stellungnahme der Gemeinde zu 

Enteignungsmaßnahmen Dritter nach § 

(1) Der Stadtentwicklungs- und Planungsaus-

schuss berät alle städtebaulichen Planungen 

und Maßnahmen. 

 

(2) Der Stadtentwicklungs- und Planungsaus-

schuss entscheidet über 

1. verfahrensleitende Planungsschritte 

(Beschlüsse) in Bauleitverfahren (Flä-

chennutzungsplan, Bebauungspläne), 

2. die Festsetzung der Planungsentschädi-

gung nach den §§ 40 ff. BauGB, 

3. die Erteilung einer Ausnahme von der 

Veränderungssperre nach § 14 Abs. 2 

BauGB, 

4. die Zulässigkeit von Vorhaben während 

der Planaufstellung nach § 33 BauGB, 

5. Angelegenheiten des Denkmalschutzes 

und der Denkmalpflege (Eintragung in 

die Denkmalliste und Verfahren), 

6. die Stellungnahme der Stadt zu Enteig-

nungsmaßnahmen Dritter nach § 105 

Änderung der Ausschussbezeichnung und 

Streichung des einschränkenden Zusatzes „mit 

Ausnahme der Stadtentwicklungsplanungen“ 

 

Änderung der Ausschussbezeichnung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redaktionelle Anpassung 
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Vorschlag zur Neufassung der Zuständigkeitsordnung der Stadt Bergisch Gladbach über die Verteilung von Entscheidungsbefugnissen des 
Rates auf die Ratsausschüsse und die Bürgermeisterin/den Bürgermeister 

- Synopse - 
 

 

 

Zuständigkeitsordnung der Stadt Bergisch 
Gladbach über die Verteilung von Entschei-
dungsbefugnissen des Rates auf die Ratsaus-
schüsse und die Bürgermeisterin/den Bür-
germeister in der Fassung des III. Nachtra-
ges – derzeitige gültige Fassung 

Zuständigkeitsordnung der Stadt Bergisch 
Gladbach über die Verteilung von Entschei-
dungsbefugnissen des Rates auf die Ratsaus-
schüsse und die Bürgermeisterin/den Bür-
germeister - Vorschlag für die IX. WP, 
Stand: 24.02.2014 

Erläuterungen 

105 BauGB. BauGB. 

7. Stellungnahmen der Stadt zu Landes- 

und Regionalplanungen, soweit nicht 

ein anderer Ausschuss zuständig ist, 

8. Zielsetzungen und Maßnahmen der 

Stadtentwicklungsplanung, 

9. strategische Verkehrsentwicklungspla-

nung, 

10. Grundsätze der Wirtschaftsförderung 

(einschl. Gesundheitsversorgung), Nah-

erholung und Tourismus, soweit nicht 
nach der „Satzung über die kommu-
nale Einrichtung Stadtentwicklungs-
betrieb Bergisch Gladbach – AöR in 
der Rechtsform der Anstalt des öf-
fentlichen Rechtes der Stadt Bergisch 
Gladbach“ (SEB AöR) in der jeweils 
gültigen Fassung die SEB AöR zu-
ständig ist. 

 

Übertragung von Aufgaben, die bisher vom 

Ausschuss für Stadtentwicklung, demografi-

schen Wandel, soziale Sicherung, Integration, 

Gleichstellung von Frau und Mann wahrge-

nommen werden (Ziffern 7. bis 10.) 

 

 

 

 

Berücksichtigung der Zuständigkeiten der 
SEB AöR 

§ 14 Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz 
und Verkehr 

§ 13 Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz, 
Infrastruktur und Verkehr 

Neue Nummerierung und Änderung der Aus-

schussbezeichnung 
(1) Der Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz 

und Verkehr berät 

1. Fachbeiträge gesamtkonzeptioneller 

(1) Der Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz, 

Infrastruktur und Verkehr nimmt für die 

eigenbetriebsähnliche Einrichtung „Fach-

Übertragung der Aufgaben, die bisher vom 

Infrastrukturausschuss wahrgenommen werden 

Anpassung an die aktuelle Bezeichnung der 
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Vorschlag zur Neufassung der Zuständigkeitsordnung der Stadt Bergisch Gladbach über die Verteilung von Entscheidungsbefugnissen des 
Rates auf die Ratsausschüsse und die Bürgermeisterin/den Bürgermeister 

- Synopse - 
 

 

 

Zuständigkeitsordnung der Stadt Bergisch 
Gladbach über die Verteilung von Entschei-
dungsbefugnissen des Rates auf die Ratsaus-
schüsse und die Bürgermeisterin/den Bür-
germeister in der Fassung des III. Nachtra-
ges – derzeitige gültige Fassung 

Zuständigkeitsordnung der Stadt Bergisch 
Gladbach über die Verteilung von Entschei-
dungsbefugnissen des Rates auf die Ratsaus-
schüsse und die Bürgermeisterin/den Bür-
germeister - Vorschlag für die IX. WP, 
Stand: 24.02.2014 

Erläuterungen 

Art, die sich gesamtstädtisch – auch mit 

Bezug auf konkrete Baumaßnahmen 

oder Bauleitplanungen - mit dem Be-

stand und der Entwicklung von Flora 

und Fauna oder Wirkungen von Luft, 

Immissionen, Grundwasser, des Bodens 

und des Stadtklimas auf Menschen, Tie-

re und Pflanzen beschäftigen, 

2. Gewässerbaumaßnahmen im Gebiet der 

Stadt Bergisch Gladbach, 

3. Bodenschutzmaßnahmen. 

(2) Der Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz 

und Verkehr entscheidet 

1. in Angelegenheiten der Stadtverkehrs-

gesellschaft, 

2. über Grundsätze zur Energieeffizienz 

und zum Klimaschutz, 

3. in grundsätzlichen Angelegenheiten im 

Bereich des ÖPNV, 

4. über Planungs-, Bau- und Unterhal-

tungsaufgaben an Verkehrsflächen und 

–anlagen, Parkeinrichtungen (ruhender 

Verkehr) sowie in den Bereichen „öf-

fentliches Grün/Landschaftsbau“, 

bereich 8 – Immobilienbetrieb“, „Ab-

wasserwerk der Stadt Bergisch Gladbach“ 

und „Abfallwirtschaftsbetrieb der Stadt 

Bergisch Gladbach“ in entsprechender 

Anwendung des § 5 Absätze 3 bis 6 Eig 

VO sowie nach Maßgabe der Betriebssat-

zung und der nachfolgenden Absätze die 

Aufgaben des Werksausschusses wahr. 

(2) Der Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz, 

Infrastruktur und Verkehr berät 

1. die durch die GO NRW zugewiesenen 

Aufgaben, soweit diese Aufgaben nicht 

einem Fachausschuss in seiner Funkti-

on als Werksausschuss für eine städti-

sche Einrichtung übertragen sind, 

2. Anträge und Vorlagen sowie ortsrecht-

liche Regelungen mit finanziellen 

Auswirkungen für die in Absatz 1 ge-

nannten eigenbetriebsähnlichen Ein-

richtungen, über die der Rat entschei-

det, 

3. Fachbeiträge gesamtkonzeptioneller 

Art, die sich gesamtstädtisch – auch mit 

Bezug auf konkrete Baumaßnahmen 

Organisationseinheit ehem. „Fachbereich 
Grundstückswirtschaft und Wirtschaftsför-
derung“ 
 

 

 

 

 

Änderung der Ausschussbezeichnung 

 

Übertragung der Aufgaben, die bisher vom 

Infrastrukturausschuss wahrgenommen werden 

(Ziffern 1. bis 2.) 
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Zuständigkeitsordnung der Stadt Bergisch 
Gladbach über die Verteilung von Entschei-
dungsbefugnissen des Rates auf die Ratsaus-
schüsse und die Bürgermeisterin/den Bür-
germeister in der Fassung des III. Nachtra-
ges – derzeitige gültige Fassung 

Zuständigkeitsordnung der Stadt Bergisch 
Gladbach über die Verteilung von Entschei-
dungsbefugnissen des Rates auf die Ratsaus-
schüsse und die Bürgermeisterin/den Bür-
germeister - Vorschlag für die IX. WP, 
Stand: 24.02.2014 

Erläuterungen 

„Friedhofs- und Bestattungswesen“ 

5. Stellungnahmen der Stadt, die von an-

deren Behörden oder Körperschaften im 

Rahmen von förmlichen Verwaltungs-

verfahren zu Unterschutzstellungen, 

Landschaftsplänen und diesen ver-

gleichbaren Maßnahmen oder Planun-

gen angefordert oder die bei einer ge-

planten Änderung oder Aufhebung von 

Landschafts- oder Naturschutzgebieten 

abgegeben werden, 

6. über Maßnahmen der Stadt, die Frei-

räume für eine bauliche oder dieser 

vergleichbare Nutzung dauerhaft in An-

spruch nehmen; ausgenommen hiervon 

sind die Bauleitplanung und Baulücken 

nach § 34 BauGB. Freiräume sind Flä-

chen, die zum Zeitpunkt der beabsich-

tigten Maßnahme nicht einer baulichen 

oder dieser vergleichbaren Nutzung un-

terzogen oder rechtlich zugänglich sind, 

7. Maßnahmen der Stadt, die der Verbes-

serung, Erhaltung oder Unterhaltung 

von in ihrem Eigentum oder Besitz ste-

oder Bauleitplanungen - mit dem Be-

stand und der Entwicklung von Flora 

und Fauna oder Wirkungen von Luft, 

Immissionen, Grundwasser, des Bodens 

und des Stadtklimas auf Menschen, 

Tiere und Pflanzen beschäftigen, 

4. Gewässerbaumaßnahmen im Gebiet der 

Stadt Bergisch Gladbach, 

5. Bodenschutzmaßnahmen. 

(3) Der Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz, 

Infrastruktur und Verkehr entscheidet 

1. über Grundsätze der Abfallwirtschaft, 

der Abwasserentsorgung, der Stadtrei-

nigung und des Fuhrparks, 

2. über die Vermietung und Verpachtung 

städtischen Grundbesitzes sowie die 

Anmietung und Anpachtung fremden 

Grundbesitzes, sofern der jährliche 

Miet- oder Pachtpreis 10.000,00 EURO 

übersteigt, 

3. über den Erwerb und die Veräußerung 

von Grundstücken und grundstücks-

gleichen Rechten über 25.000,00 EU-

RO einschließlich Nebenleistungen, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Änderung der Ausschussbezeichnung 

 

Übertragung der Aufgaben, die bisher vom 

Infrastrukturausschuss wahrgenommen werden 

(Ziffern 1. bis 7.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

68/194

Haupt- und Finanzausschuss 2014-03-25



1-14/102002-Ru 

Vorschlag zur Neufassung der Zuständigkeitsordnung der Stadt Bergisch Gladbach über die Verteilung von Entscheidungsbefugnissen des 
Rates auf die Ratsausschüsse und die Bürgermeisterin/den Bürgermeister 

- Synopse - 
 

 

 

Zuständigkeitsordnung der Stadt Bergisch 
Gladbach über die Verteilung von Entschei-
dungsbefugnissen des Rates auf die Ratsaus-
schüsse und die Bürgermeisterin/den Bür-
germeister in der Fassung des III. Nachtra-
ges – derzeitige gültige Fassung 

Zuständigkeitsordnung der Stadt Bergisch 
Gladbach über die Verteilung von Entschei-
dungsbefugnissen des Rates auf die Ratsaus-
schüsse und die Bürgermeisterin/den Bür-
germeister - Vorschlag für die IX. WP, 
Stand: 24.02.2014 

Erläuterungen 

henden und rechtlich oder tatsächlich 

Natur- und Artenschutz bestimmten 

Flächen dienen, wenn der Auftragswert 

2.500,00 EURO überschreitet, 

8. Grundsätze der Material- und Leis-

tungsbeschaffung durch die Stadt, die 

eine nachhaltige und umweltschonende 

Nutzung natürlicher Ressourcen bezwe-

cken, 

9. Baumaßnahmen, die den Ablauf oder 

die Sicherheit und Leichtigkeit des 

Straßenverkehrs beeinflussen, wenn de-

ren Auftragswert 25.000,00 EURO 

überschreitet, 

10. Tiefbau, Landschafts- und Gewässer-

maßnahmen, Hochbauvorhaben sowie 

Lieferungs- und Leistungsaufträge für 

die Bereiche „Verkehrsflächen und –

anlagen“, Parkeinrichtungen (ruhender 

Verkehr)“, „öffentliches 

Grün/Landschaftsbau“, Friedhofs- und 

Bestattungswesen“ und „Gewässerbau“, 

wenn deren Auftragswert 100.000,00 

Euro überschreitet, 

4. über den Verzicht auf die Ausübung 

des Vorkaufsrechts, 

5. über Hochbaumaßnahmen einschließ-

lich der an Schulen, soweit der Auf-

tragswert 100.000,00 EURO übersteigt, 

6. über die Durchführung von Wettbewer-

ben bei Hochbaumaßnahmen bei einer 

Honorarhöhe über 25.000,00 EURO), 

7. über Tiefbau- und Landschaftsmaß-

nahmen, Hochbauvorhaben sowie Lie-

ferungs- und Leistungsaufträge der ei-

genbetriebsähnlichen Einrichtungen 

„Abwasserwerk“, „Abfallwirtschaftsbe-

trieb“ und „Immobilienbetrieb“, wenn 

deren Auftragswert 100.000,00 Euro 

überschreitet, 

8. in Angelegenheiten der Stadtverkehrs-

gesellschaft, 

9. über Grundsätze zur Energieeffizienz 

und zum Klimaschutz, 

10. in grundsätzlichen Angelegenheiten im 

Bereich des ÖPNV, 

11. über Planungs-, Bau- und Unterhal-

tungsaufgaben an Verkehrsflächen und 
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Rates auf die Ratsausschüsse und die Bürgermeisterin/den Bürgermeister 

- Synopse - 
 

 

 

Zuständigkeitsordnung der Stadt Bergisch 
Gladbach über die Verteilung von Entschei-
dungsbefugnissen des Rates auf die Ratsaus-
schüsse und die Bürgermeisterin/den Bür-
germeister in der Fassung des III. Nachtra-
ges – derzeitige gültige Fassung 

Zuständigkeitsordnung der Stadt Bergisch 
Gladbach über die Verteilung von Entschei-
dungsbefugnissen des Rates auf die Ratsaus-
schüsse und die Bürgermeisterin/den Bür-
germeister - Vorschlag für die IX. WP, 
Stand: 24.02.2014 

Erläuterungen 

soweit nicht aufgrund gesetzlicher oder sonsti-

ger rechtlicher Regelungen eine andere Zustän-

digkeit gegeben ist. 

–anlagen, Parkeinrichtungen (ruhender 

Verkehr) sowie in den Bereichen „öf-

fentliches Grün/Landschaftsbau“, 

„Friedhofs- und Bestattungswesen“ 

12. Stellungnahmen der Stadt, die von an-

deren Behörden oder Körperschaften 

im Rahmen von förmlichen Verwal-

tungsverfahren zu Unterschutzstellun-

gen, Landschaftsplänen und diesen ver-

gleichbaren Maßnahmen oder Planun-

gen angefordert oder die bei einer ge-

planten Änderung oder Aufhebung von 

Landschafts- oder Naturschutzgebieten 

abgegeben werden, 

13. über Maßnahmen der Stadt, die Frei-

räume für eine bauliche oder dieser 

vergleichbare Nutzung dauerhaft in An-

spruch nehmen; ausgenommen hiervon 

sind die Bauleitplanung und Baulücken 

nach § 34 BauGB. Freiräume sind Flä-

chen, die zum Zeitpunkt der beabsich-

tigten Maßnahme nicht einer baulichen 

oder dieser vergleichbaren Nutzung un-

terzogen oder rechtlich zugänglich sind, 
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Vorschlag zur Neufassung der Zuständigkeitsordnung der Stadt Bergisch Gladbach über die Verteilung von Entscheidungsbefugnissen des 
Rates auf die Ratsausschüsse und die Bürgermeisterin/den Bürgermeister 

- Synopse - 
 

 

 

Zuständigkeitsordnung der Stadt Bergisch 
Gladbach über die Verteilung von Entschei-
dungsbefugnissen des Rates auf die Ratsaus-
schüsse und die Bürgermeisterin/den Bür-
germeister in der Fassung des III. Nachtra-
ges – derzeitige gültige Fassung 

Zuständigkeitsordnung der Stadt Bergisch 
Gladbach über die Verteilung von Entschei-
dungsbefugnissen des Rates auf die Ratsaus-
schüsse und die Bürgermeisterin/den Bür-
germeister - Vorschlag für die IX. WP, 
Stand: 24.02.2014 

Erläuterungen 

14. Maßnahmen der Stadt, die der Verbes-

serung, Erhaltung oder Unterhaltung 

von in ihrem Eigentum oder Besitz ste-

henden und rechtlich oder tatsächlich 

Natur- und Artenschutz bestimmten 

Flächen dienen, wenn der Auftragswert 

2.500,00 EURO überschreitet, 

15. Grundsätze der Material- und Leis-

tungsbeschaffung durch die Stadt, die 

eine nachhaltige und umweltschonende 

Nutzung natürlicher Ressourcen be-

zwecken, 

16. Baumaßnahmen, die den Ablauf oder 

die Sicherheit und Leichtigkeit des 

Straßenverkehrs beeinflussen, wenn de-

ren Auftragswert 25.000,00 EURO 

überschreitet, 

17. Tiefbau, Landschafts- und Gewässer-

maßnahmen, Hochbauvorhaben sowie 

Lieferungs- und Leistungsaufträge für 

die Bereiche „Verkehrsflächen und –

anlagen“, Parkeinrichtungen (ruhender 

Verkehr)“, „öffentliches 

Grün/Landschaftsbau“, Friedhofs- und 
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Vorschlag zur Neufassung der Zuständigkeitsordnung der Stadt Bergisch Gladbach über die Verteilung von Entscheidungsbefugnissen des 
Rates auf die Ratsausschüsse und die Bürgermeisterin/den Bürgermeister 

- Synopse - 
 

 

 

Zuständigkeitsordnung der Stadt Bergisch 
Gladbach über die Verteilung von Entschei-
dungsbefugnissen des Rates auf die Ratsaus-
schüsse und die Bürgermeisterin/den Bür-
germeister in der Fassung des III. Nachtra-
ges – derzeitige gültige Fassung 

Zuständigkeitsordnung der Stadt Bergisch 
Gladbach über die Verteilung von Entschei-
dungsbefugnissen des Rates auf die Ratsaus-
schüsse und die Bürgermeisterin/den Bür-
germeister - Vorschlag für die IX. WP, 
Stand: 24.02.2014 

Erläuterungen 

Bestattungswesen“ und „Gewässerbau“, 

wenn deren Auftragswert 100.000,00 

Euro überschreitet. 

In den Fällen der Ziffern 2. bis 7. entschei-

det der Ausschuss, soweit nicht nach der 

„Satzung über die kommunale Einrichtung 

Stadtentwicklungsbetrieb Bergisch Glad-

bach – AöR in der Rechtsform der Anstalt 

des öffentlichen Rechtes der Stadt Bergisch 

Gladbach“ (SEB AöR) in der jeweils gülti-

gen Fassung die SEB AöR zuständig ist. In 

den Fällen der Ziffern 8 bis 17 entscheidet 

der Ausschuss, soweit nicht aufgrund ge-

setzlicher oder sonstiger rechtlicher Rege-

lungen eine andere Zuständigkeit gegeben 

ist. 

(4) Sehen die in den vorstehenden Absätzen 
genannten Aufträge wiederkehrende Ver-

gütungen vor, sind die sich aus den jeweili-

gen Vergabevorschriften ergebenden Wer-

termittlungsregeln für die Ermittlung des 

geschätzten Auftragswertes maßgeblich. 

 

 

 

Berücksichtigung der Zuständigkeiten der SEB 

AöR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Übertragung der Aufgaben, die bisher vom 

Infrastrukturausschuss wahrgenommen werden 

 

 § 14 Flächennutzungsplanausschuss Einrichtung eines neuen Ausschusses 

 Der Flächennutzungsplanausschuss berät alle Einrichtung eines neuen Ausschusses an Stelle 
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- Synopse - 
 

 

 

Zuständigkeitsordnung der Stadt Bergisch 
Gladbach über die Verteilung von Entschei-
dungsbefugnissen des Rates auf die Ratsaus-
schüsse und die Bürgermeisterin/den Bür-
germeister in der Fassung des III. Nachtra-
ges – derzeitige gültige Fassung 

Zuständigkeitsordnung der Stadt Bergisch 
Gladbach über die Verteilung von Entschei-
dungsbefugnissen des Rates auf die Ratsaus-
schüsse und die Bürgermeisterin/den Bür-
germeister - Vorschlag für die IX. WP, 
Stand: 24.02.2014 

Erläuterungen 

Angelegenheiten in Zusammenhang mit dem 

Flächennutzungsplan der Stadt Bergisch Glad-

bach. Die Zuständigkeiten der übrigen Aus-

schüsse bleiben hiervon unberührt. 

eines „Arbeitskreises Flächennutzungsplan“ 

auf Empfehlung des Ältestenrates. Die Zustän-

digkeiten der übrigen Ausschüsse bleiben von 

der Zuständigkeit des neuen Ausschusses unbe-

rührt. 

§ 15 Allgemeine Angelegenheiten der Bür-
germeisterin/des Bürgermeisters 

 Unverändert 

(1) Die Geschäfte der laufenden Verwaltung 

gelten im Namen des Rates als auf die Bür-

germeisterin/den Bürgermeister übertragen, 

soweit der Rat sich oder einem Ausschuss 

nicht für einen bestimmten Kreis von Ge-

schäften oder einen Einzelfall die Entschei-

dung vorbehält. 

(2) Die Bürgermeisterin/der Bürgermeister 

entscheidet nach pflichtgemäßem Ermes-

sen, ob im Einzelfall ein Geschäft der lau-

fenden Verwaltung vorliegt. In Zweifelsfäl-

len holt sie/er die Entscheidung des Haupt-

ausschusses ein. 

(3) Die Bürgermeisterin/der Bürgermeister ist 

zuständig für die Auswahl und Vergabe 

von Leistungen an Architektin-

nen/Architekten, Bauleiterinnen/Bauleiter, 
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- Synopse - 
 

 

 

Zuständigkeitsordnung der Stadt Bergisch 
Gladbach über die Verteilung von Entschei-
dungsbefugnissen des Rates auf die Ratsaus-
schüsse und die Bürgermeisterin/den Bür-
germeister in der Fassung des III. Nachtra-
ges – derzeitige gültige Fassung 

Zuständigkeitsordnung der Stadt Bergisch 
Gladbach über die Verteilung von Entschei-
dungsbefugnissen des Rates auf die Ratsaus-
schüsse und die Bürgermeisterin/den Bür-
germeister - Vorschlag für die IX. WP, 
Stand: 24.02.2014 

Erläuterungen 

Ingenieurinnen/Ingenieure und Sonderfach-

leute und für die Vergabe von Aufträgen an 

diese. 

(4) Die Bürgermeisterin/der Bürgermeister 

entscheidet in Fällen, in denen Wertgrenzen 

die Zuständigkeiten der Ausschüsse festle-

gen, bis zur Höhe der entsprechenden 

Wertgrenzen in diesen Fällen. 

§ 16 Zuständigkeiten der Bürgermeiste-
rin/des Bürgermeisters 

 Unverändert 

(1) Die Bürgermeisterin/der Bürgermeister 

entscheidet außer den ihr/ihm durch gesetz-

liche Regelung oder Hauptsatzung vorbe-

haltenen Angelegenheiten über 

1. die Aufnahme von Krediten, 

2. die Stundung, Niederschlagung und den 

Erlass von Geldforderungen, 

3. die Durchführung von baulichen Unter-

haltungsmaßnahmen und Umbauten an 

städtischen Liegenschaften im Rahmen 

der bereitgestellten Haushaltsmittel, 

 

 

 

(1) Die Bürgermeisterin/der Bürgermeister 

entscheidet außer in den ihr/ihm durch ge-

setzliche Regelung oder Hauptsatzung vor-

behaltenen Angelegenheiten über 

1. die Aufnahme von Krediten, 

2. die Stundung, Niederschlagung und den 

Erlass von Geldforderungen, 

3. die Durchführung von baulichen Unter-

haltungsmaßnahmen und Umbauten an 

städtischen Liegenschaften im Rahmen 

der bereitgestellten Haushaltsmittel, 

soweit nicht nach der „Satzung über die 

kommunale Einrichtung Stadtentwick-

lungsbetrieb Bergisch Gladbach – AöR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berücksichtigung der Zuständigkeiten der SEB 

AöR 
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Zuständigkeitsordnung der Stadt Bergisch 
Gladbach über die Verteilung von Entschei-
dungsbefugnissen des Rates auf die Ratsaus-
schüsse und die Bürgermeisterin/den Bür-
germeister in der Fassung des III. Nachtra-
ges – derzeitige gültige Fassung 

Zuständigkeitsordnung der Stadt Bergisch 
Gladbach über die Verteilung von Entschei-
dungsbefugnissen des Rates auf die Ratsaus-
schüsse und die Bürgermeisterin/den Bür-
germeister - Vorschlag für die IX. WP, 
Stand: 24.02.2014 

Erläuterungen 

 

 

 

 

 

4. die Inanspruchnahme von Grundstü-

cken für nichtstädtische Zwecke, 

5. die Verteilung der im Haushaltsplan be-

reitgestellten Mittel an die entsprechen-

den Vereine, Verbände, Organisationen 

oder sonstigen Berechtigten, 

6. die vorläufige Unterschutzstellung nach 

§ 4 Abs. 1 Denkmalschutzgesetz, 

7. die Zurückstellung von Baugesuchen 

nach § 15 BauGB, 

8. die Zulässigkeit von Vorhaben in Be-

reichen, in denen ein Beschluss zur 

Aufstellung eines Bebauungsplanes be-

steht, sofern es sich um Vorhaben von 

städtebaulicher Bedeutung handelt, 

9. die Belegung von städtischen und Sozi-

alwohnungen, 

10. Angelegenheiten der Beamtenversor-

gung nach § 80 Abs. 4 LBG, 

in der Rechtsform der Anstalt des öf-

fentlichen Rechtes der Stadt Bergisch 

Gladbach“ (SEB AöR) in der jeweils 

gültigen Fassung die SEB AöR zustän-

dig ist, 

4. die Inanspruchnahme von Grundstü-

cken für nichtstädtische Zwecke, 

5. die Verteilung der im Haushaltsplan be-

reitgestellten Mittel an die entsprechen-

den Vereine, Verbände, Organisationen 

oder sonstigen Berechtigten, 

6. die vorläufige Unterschutzstellung nach 

§ 4 Abs. 1 Denkmalschutzgesetz, 

7. die Zurückstellung von Baugesuchen 

nach § 15 BauGB, 

8. die Zulässigkeit von Vorhaben in Be-

reichen, in denen ein Beschluss zur 

Aufstellung eines Bebauungsplanes be-

steht, sofern es sich um Vorhaben von 

städtebaulicher Bedeutung handelt, 

9. die Belegung von städtischen und Sozi-

alwohnungen, 

10. Angelegenheiten der Beamtenversor-

gung nach § 80 Abs. 4 LBG, 
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Zuständigkeitsordnung der Stadt Bergisch 
Gladbach über die Verteilung von Entschei-
dungsbefugnissen des Rates auf die Ratsaus-
schüsse und die Bürgermeisterin/den Bür-
germeister in der Fassung des III. Nachtra-
ges – derzeitige gültige Fassung 

Zuständigkeitsordnung der Stadt Bergisch 
Gladbach über die Verteilung von Entschei-
dungsbefugnissen des Rates auf die Ratsaus-
schüsse und die Bürgermeisterin/den Bür-
germeister - Vorschlag für die IX. WP, 
Stand: 24.02.2014 

Erläuterungen 

11. über die Gründe für die Ablehnung von 

ehrenamtlichen Tätigkeiten und Ehren-

ämtern, 

12. den Erlass, die Anordnung und Aufhe-

bung von Viehseuchen-Verordnungen. 

(2) Zuständigkeiten der Bürgermeisterin/des 

Bürgermeisters ergeben sich weiterhin in 

Personalangelegenheiten aus der Hauptsat-

zung der Stadt Bergisch Gladbach, in An-

gelegenheiten des Denkmalschutzes aus der 

Satzung zur Ausführung des Denkmal-

schutzes, in Angelegenheiten des Fachbe-

reichs „Grundstückswirtschaft und Wirt-

schaftsförderung“ (Immobilienbetrieb), Ab-

fallwirtschaftsbetriebs und Abwasserwerks 

nach den jeweiligen Betriebssatzungen, in 

Angelegenheiten der Kinder- und Jugend-

hilfe aus der Satzung für das Jugendamt. 

11. über die Gründe für die Ablehnung von 

ehrenamtlichen Tätigkeiten und Ehren-

ämtern, 

12. den Erlass, die Anordnung und Aufhe-

bung von Viehseuchen-Verordnungen. 

(2) Zuständigkeiten der Bürgermeisterin/des 

Bürgermeisters ergeben sich weiterhin in 

Personalangelegenheiten aus der Hauptsat-

zung der Stadt Bergisch Gladbach, in An-

gelegenheiten des Denkmalschutzes aus der 

Satzung zur Ausführung des Denkmal-

schutzes, in Angelegenheiten des Fachbe-

reichs 8 – Immobilienbetrieb, Abfallwirt-

schaftsbetriebs und Abwasserwerks nach 

den jeweiligen Betriebssatzungen, in Ange-

legenheiten der Kinder- und Jugendhilfe 

aus der Satzung für das Jugendamt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anpassung an die aktuelle Bezeichnung der 

Organisationseinheit ehem. „Fachbereich 

Grundstückswirtschaft und Wirtschaftsför-

derung“ 

§ 17 Zuständigkeiten bei der Genehmigung 
über- und außerplanmäßiger Ausgaben 

 Unverändert 

(1) Der Stadtkämmererin/dem Stadtkämmerer 

wird die Entscheidung über die Leistung 

über und außerplanmäßiger Ausgaben bis 

zu 25.000,00 EURO, höchstens 40% des 

 Unverändert 
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Zuständigkeitsordnung der Stadt Bergisch 
Gladbach über die Verteilung von Entschei-
dungsbefugnissen des Rates auf die Ratsaus-
schüsse und die Bürgermeisterin/den Bür-
germeister in der Fassung des III. Nachtra-
ges – derzeitige gültige Fassung 

Zuständigkeitsordnung der Stadt Bergisch 
Gladbach über die Verteilung von Entschei-
dungsbefugnissen des Rates auf die Ratsaus-
schüsse und die Bürgermeisterin/den Bür-
germeister - Vorschlag für die IX. WP, 
Stand: 24.02.2014 

Erläuterungen 

jeweiligen Haushaltsansatzes, mindestens 

5.000,00 EURO, unabhängig von der Höhe 

des Ansatzes übertragen. 

(2) Von dieser Regelung sind über- und außer-

planmäßige Ausgaben ausgenommen, 

1. die sich aufgrund gesetzlicher oder ver-

traglicher Verpflichtungen ergeben, auf 

die ein Rechtsanspruch besteht, 

2. die sich aus der Natur der Sache in Ein-

nahme und Ausgabe ausgleichen und 

damit den Haushalt der Stadt Bergisch 

Gladbach nicht direkt finanziell belas-

ten oder 

3. deren Deckung durch die Inanspruch-

nahme der Deckungsreserve gewähr-

leistet ist. 

In diesen Fällen entscheidet die Stadtkämmere-

rin/der Stadtkämmerer unbegrenzt. 

§ 18 Inkrafttreten  Unverändert 
Diese Zuständigkeitsordnung tritt am 

20.10.2009 in Kraft. 

Gleichzeitig tritt die Zuständigkeitsordnung 

vom 1.10.1999 in der Fassung der VII. 

Nachtragssatzung vom 28.04.2009 außer Kraft. 

Diese Zuständigkeitsordnung tritt am 

17.06.2014 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Zu-

ständigkeitsordnung vom 20.10.2009 in der 

Fassung des IV. Nachtrags, in Kraft getreten 

am 01.01.2014, außer Kraft. 

Inkrafttreten am Tage der konstituierenden 

Ratssitzung (erste Sitzung des Rates der Stadt 

Bergisch Gladbach in der IX. Wahlperiode) 
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Zuständigkeitsordnung der Stadt Bergisch 
Gladbach über die Verteilung von Entschei-
dungsbefugnissen des Rates auf die Ratsaus-
schüsse und die Bürgermeisterin/den Bür-
germeister in der Fassung des III. Nachtra-
ges – derzeitige gültige Fassung 

Zuständigkeitsordnung der Stadt Bergisch 
Gladbach über die Verteilung von Entschei-
dungsbefugnissen des Rates auf die Ratsaus-
schüsse und die Bürgermeisterin/den Bür-
germeister - Vorschlag für die IX. WP, 
Stand: 24.02.2014 

Erläuterungen 

Der I. Nachtrag zur Zuständigkeitsordnung tritt 

am 01.04.2010 in Kraft. 

Der II. Nachtrag zur Zuständigkeitsordnung 

tritt am 15.02.2012 in Kraft. 

Der III. Nachtrag zur Zuständigkeitsordnung 

tritt am 08.03.2013 in Kraft. 
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Zuständigkeitsordnung der Stadt Bergisch Gladbach über die Verteilung von Entschei-
dungsbefugnissen des Rates auf die Ratsausschüsse und die Bürgermeisterin/den Bür-

germeister 
 

- Entwurf für die IX. Wahlperiode - 

 

Inhaltsübersicht 

 

Präambel 

§ 1 Allzuständigkeit des Rates 

§ 2 Auftragswerte und Preise 

§ 3 Umwelt-und Sozialverträglichkeitsklausel 

§ 4 Ortsrechtliche Regelungen 

§ 5 Bau-, Liefer- und Dienstleistungsmaßnahmen 

§ 6 Haupt- und Finanzausschuss 

§ 7 Ausschuss für Soziales, Senioren und Gleichstellung von Frau und Mann 

§ 8 Ausschuss für Anregungen und Beschwerden gem. § 24 GO NRW 

§ 9 Rechnungsprüfungsausschuss 

§ 10 Ausschuss für Bildung, Kultur, Schule und Sport 

§ 11 Jugendhilfeausschuss 

§ 12 Stadtentwicklungs- und Planungsausschuss 

§ 13 Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz, Infrastruktur und Verkehr 

§ 14 Flächennutzungsplanausschuss 

§ 15 Allgemeine Angelegenheiten der Bürgermeisterin/des Bürgermeisters 

§ 16 Zuständigkeiten der Bürgermeisterin/des Bürgermeisters 

§ 17 Zuständigkeiten bei der Genehmigung über- und außerplanmäßiger Ausgaben 

§ 18 Inkrafttreten 
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Zuständigkeitsordnung der Stadt Bergisch Gladbach über die Verteilung von Entschei-
dungsbefugnissen des Rates auf die Ratsausschüsse und die Bürgermeisterin/den Bür-

germeister 
 

Aufgrund des § 41 Gemeindeordnung NRW in der Fassung der Bekanntmachung vom 

14.07.1994 (GV NRW S. 666) und Art. VIII des Gesetzes zur Änderung der Kommunalver-

fassung vom 17.05.1994 (GV NRW S. 270), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes 

vom 19. Dezember 2013 (GV. NRW. S. 878), in Kraft getreten am 31. Dezember 2013, hat 

der Rat der Stadt Bergisch Gladbach in seiner Sitzung am (…) folgende Zuständigkeitsord-

nung beschlossen: 

 

§ 1 Allzuständigkeit des Rates 
 

(1) 

Nach § 41 Abs. 1, S.1 GO NRW ist der Rat der Stadt Bergisch Gladbach für alle Angelegen-

heiten zuständig, soweit sie nicht durch die GO NRW, die Hauptsatzung der Stadt Bergisch 

Gladbach, diese Zuständigkeitsordnung oder andere Rechtsvorschriften einem Ausschuss oder 

der Bürgermeisterin/dem Bürgermeister übertragen sind. 

 

(2) 

Alle Angelegenheiten, über die der Rat Beschluss fassen soll, sind vorher von den Ausschüs-

sen des Rates zu beraten, soweit sie in deren Zuständigkeitsbereich fallen. 

 

(3) 

Der Rat überträgt gem. § 114 Abs. 2 GO NRW die Beratung und Entscheidung in Angelegen-

heiten der städtischen Einrichtungen den zuständigen Fachausschüssen in ihrer Funktion als 

Werksausschüsse, soweit nicht aufgrund Gesetz oder sonstiger rechtlicher Regelung ein ande-

res Gemeindeorgan zuständig ist. Einzelheiten ergeben sich aus der Betriebsatzung für die 

jeweilige städtische Einrichtung. 

 

(4) 

Der Rat behält sich bei den auf die Ausschüsse oder die Bürgermeisterin/den Bürgermeister 

übertragenen Aufgaben für einen bestimmten Kreis von Geschäften oder für den Einzelfall 

die Entscheidung vor. 

 

 

§ 2 Auftragswerte und Preise 
 

Wenn nachfolgend von Auftragswerten oder Preisen die Rede ist, verstehen sich diese, soweit 

sie im Einzelfall noch nicht feststehen, als geschätzte Preise, in jedem Fall ohne Mehrwert-

steuer und andere Nebenkosten. 

 

 

§ 3 Umwelt -und Sozialverträglichkeitsklausel 
 

Bei Entscheidungen sind die Ziele der lokalen Agenda zu berücksichtigen. 

 

 

§ 4 Ortsrechtliche Regelungen 
 

Die Ausschüsse beraten die ortsrechtlichen Regelungen, die im Zusammenhang mit ihren 
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Aufgaben stehen. 

 

 

§ 5 Bau-, Liefer- und Dienstleistungsmaßnahmen 
 

(1) 

Die Fachausschüsse entscheiden im Rahmen ihrer Zuständigkeitsbereiche über die grundsätz-

liche Bedarfsfeststellung einer beabsichtigten Maßnahme („Maßnahmebeschluss“) ab folgen-

den Wertgrenzen: 

- 100.000,- EUR bei beweglichen Wirtschaftsgütern, 

- 500.000,- EUR bei unbeweglichen Wirtschaftsgütern, 

- 1.000.000,- EUR bei unbeweglichen Wirtschaftsgütern des Abwasserwerkes. 

 

(2) 

Den Fachausschüssen werden im Rahmen ihrer Zuständigkeitsbereiche wesentliche rechtliche 

oder tatsächliche Veränderungen, die nach der Bedarfsfeststellung im Laufe des weiteren Ver-

fahrens eintreten, unverzüglich mitgeteilt. 

 

(3) 

Die Fachausschüsse werden im Rahmen ihrer Zuständigkeitsbereiche über alle Aufträge über 

Bau-, Liefer- und Dienstleistungen über 10.000,- EUR halbjährlich in Kenntnis gesetzt. Die 

Information muss mindestens folgende Angaben umfassen: 

- Datum der Auftragserteilung, 

- Firma und Firmensitz, 

- Auftragsgegenstand, 

- vorangegangenes Vergabeverfahren (Anzahl der Angebote), 

- Finanzierung (Investitionsaufträge und Sachkonten), 

- Auftragssumme. 

 

(4) 

Grundsatzfragen in vergaberechtlichen Angelegenheiten entscheidet der Haupt- und Finanz-

ausschuss (§ 6). 

 

 

§ 6 Haupt- und Finanzausschuss 
 

(1) 

Der Haupt- und Finanzausschuss berät 

1. Personalangelegenheiten, soweit nicht die Bürgermeisterin/der Bürgermeister zuständig 

ist, 

2. Einwohneranträge nach § 25 GO NRW, 

3. Bürgerbegehren und Bürgerentscheid nach § 26 GO NRW, 

4. Grundsätze der Bereiche „Brandschutz” und „Rettungsdienst“, 

5. Anträge und Vorlagen sowie ortsrechtliche Regelungen mit finanziellen Auswirkungen 

bzw. mit Auswirkungen auf städtische Beteiligungen, über die der Rat entscheidet, soweit 

diese Aufgaben nicht einem Fachausschuss in seiner Funktion als Werksausschuss für ei-

ne städtische Einrichtung übertragen sind, 

6. Angelegenheiten, die nicht einem anderen Ausschuss zugewiesen sind. 

 

(2) 
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Der Haupt- und Finanzausschuss entscheidet außer in den ihm durch Gesetz oder sonstige 

rechtliche Regelung vorbehaltenen Angelegenheiten über 

1. Angelegenheiten, in denen mehrere Ausschüsse entscheidungsbefugt sind und das für die 

Entscheidung erforderliche Einvernehmen nicht hergestellt werden kann, 

2. Angelegenheiten des Wohnungswesens, 

3. den Abschluss von Versicherungen für Ratsmitglieder und Ausschussmitglieder, 

4. die Genehmigung von Dienstreisen von Ratsmitgliedern und Ausschussmitgliedern, 

5. die Mitgliedschaft in Vereinen, Verbänden, Organisationen und ähnlichen Einrichtungen, 

6. die Benennung städtischer Straßen, Wegen, Plätzen und Einrichtungen, 

7. Angelegenheiten der Partnerschaft der Stadt Bergisch Gladbach mit anderen Städten, 

8. Grundsatzfragen in vergaberechtlichen Angelegenheiten (§ 5 Absatz 4). 

9. Der Haupt- und Finanzausschuss entscheidet darüber hinaus in Personalangelegenheiten 

und in persönlichen Angelegenheiten der Bürgermeisterin/des Bürgermeisters, die nach 

der GO NRW oder anderen Rechtsvorschriften nicht dem Rat oder anderen Stellen zuge-

wiesen sind. 

 

 

§ 7 Ausschuss für Soziales, Senioren und Gleichstellung von Frau und Mann 
 

(1) 

Der Ausschuss für Soziales, Senioren und Gleichstellung von Frau und Mann 

1. berät grundsätzliche Angelegenheiten des Integrationsrates, 

2. setzt das verfassungsrechtliche Gebot der Gleichstellung von Frauen und Männern mit 

um und überprüft Maßnahmen der Stadt auf Geschlechtergerechtigkeit – hiervon bleiben 

die Zuständigkeiten des Rates, der Ausschüsse und der Bürgermeisterin/des Bürgermeis-

ters unberührt, 

3. schlägt die Finanzierung von Maßnahmen und Aktivitäten vor, die über die dem Frauen-

büro/Gleichstellungsstelle bereitgestellten Haushaltsmittel hinausgehen, 

4. ist zuständig für die Vorschläge an den Rat und andere Ausschüsse zur Koordinierung 

aller städtischen Initiativen und Maßnahmen, die die Lebensbereiche von Frauen betref-

fen, 

5. wird in Angelegenheiten anderer Ausschüsse so rechtzeitig gehört, wenn diese spezifi-

sche Interessen von Frauen und Mädchen berühren, dass die Stellungnahme dieses Aus-

schusses in die Beratung einfließen kann. Er wirkt bei allen gleichstellungsrelevanten 

Vorhaben und Maßnahmen anderer Ausschüsse mit und überprüft sie hinsichtlich ihrer 

Geschlechtergerechtigkeit. 

 

(2) 

Der Ausschuss für Soziales, Senioren und Gleichstellung von Frau und Mann entscheidet über 

alle sozialen Angelegenheiten, insbesondere nach dem Sozialgesetzbuch, soweit nicht durch 

gesetzliche Regelungen oder Ortsrecht eine andere Zuständigkeit gegeben ist. 

 

 

§ 8 Ausschuss für Anregungen und Beschwerden gem. § 24 GO NRW 
 

Der Ausschuss für Anregungen und Beschwerden entscheidet über die Anregungen und 

Beschwerden nach § 24 GO NRW. 

 

 

§ 9 Rechnungsprüfungsausschuss 
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Dem Rechnungsprüfungsausschuss obliegt die Prüfung des Jahresabschlusses und des Ge-

samtabschlusses. Er bedient sich hierbei des Rechnungsprüfungsamtes. 

 

Er berät über die Prüfungsberichte des Rechnungsprüfungsamtes, die auf Prüfungsaufträgen 

des Rates oder der Bürgermeisterin/des Bürgermeisters beruhen. 

 

 

§ 10 Ausschuss für Bildung, Kultur, Schule und Sport 
 

(1) 

Der Ausschuss berät grundsätzliche Angelegenheiten der Aufgabenbereiche Bildung, Kultur, 

Schule und Sport. 

 

(2) 

Der Ausschuss entscheidet über 

1. die Zustimmung nach § 61 Abs. 4 Schulgesetz NRW 

2. die Ehrung von Personen durch Verleihung der Ehrennadel für besondere Verdienste auf 

dem Gebiet des Sports, 

3. die Grundsätze der Förderung der Aufgabenbereiche im Rahmen der jeweiligen Haus-

haltsmittel, 

4. die Grundsätze, nach denen städtische Sportanlagen den Sportvereinigungen oder Schul-

räume Fremdnutzerinnen / Fremdnutzern zur Verfügung gestellt werden. 

 

 

§ 11 Jugendhilfeausschuss 
 

Der Jugendhilfeausschuss nimmt die Aufgaben der Jugendhilfe nach dem Kinder- und Ju-

gendhilfegesetz sowie nach der Satzung des Jugendamtes der Stadt Bergisch Gladbach wahr. 

 

 

§ 12 Stadtentwicklungs- und Planungsausschuss 
 

(1) 

Der Stadtentwicklungs- und Planungsausschuss berät alle städtebaulichen Planungen und 

Maßnahmen. 

 

(2) 

Der Stadtentwicklungs- und Planungsausschuss entscheidet über 

1. verfahrensleitende Planungsschritte (Beschlüsse) in Bauleitverfahren (Flächennutzungs-

plan, Bebauungspläne), 

2. die Festsetzung der Planungsentschädigung nach den §§ 40 ff. BauGB, 

3. die Erteilung einer Ausnahme von der Veränderungssperre nach § 14 Abs. 2 BauGB, 

4. die Zulässigkeit von Vorhaben während der Planaufstellung nach § 33 BauGB, 

5. Angelegenheiten des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege (Eintragung in die 

Denkmalliste und Verfahren), 

6. die Stellungnahme der Stadt zu Enteignungsmaßnahmen Dritter nach § 105 BauGB. 

7. Stellungnahmen der Stadt zu Landes- und Regionalplanungen, soweit nicht ein anderer 

Ausschuss zuständig ist, 

8. Zielsetzungen und Maßnahmen der Stadtentwicklungsplanung, 

9. strategische Verkehrsentwicklungsplanung, 
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10. Grundsätze der Wirtschaftsförderung (einschl. Gesundheitsversorgung), Naherholung 

und Tourismus, soweit nicht nach der „Satzung über die kommunale Einrichtung Stadt-

entwicklungsbetrieb Bergisch Gladbach – AöR in der Rechtsform der Anstalt des öffent-

lichen Rechtes der Stadt Bergisch Gladbach“ (SEB AöR) in der jeweils gültigen Fassung 

die SEB AöR zuständig ist. 

 

 

§ 13 Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz, Infrastruktur und Verkehr 
 

(1) 

Der Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz, Infrastruktur und Verkehr nimmt für die eigenbe-

triebsähnliche Einrichtung „Fachbereich 8 – Immobilienbetrieb“, „Abwasserwerk der Stadt 

Bergisch Gladbach“ und „Abfallwirtschaftsbetrieb der Stadt Bergisch Gladbach“ in entspre-

chender Anwendung des § 5 Absätze 3 bis 6 EigVO sowie nach Maßgabe der Betriebssatzung 

und der nachfolgenden Absätze die Aufgaben des Werksausschusses wahr. 

 

(2) 

Der Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz, Infrastruktur und Verkehr berät 

1. die durch die GO NRW zugewiesenen Aufgaben, soweit diese Aufgaben nicht einem 

Fachausschuss in seiner Funktion als Werksausschuss für eine städtische Einrichtung 

übertragen sind, 

2. Anträge und Vorlagen sowie ortsrechtliche Regelungen mit finanziellen Auswirkungen 

für die in Absatz 1 genannten eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen, über die der Rat ent-

scheidet, 

3. Fachbeiträge gesamtkonzeptioneller Art, die sich gesamtstädtisch – auch mit Bezug auf 

konkrete Baumaßnahmen oder Bauleitplanungen - mit dem Bestand und der Entwicklung 

von Flora und Fauna oder Wirkungen von Luft, Immissionen, Grundwasser, des Bodens 

und des Stadtklimas auf Menschen, Tiere und Pflanzen beschäftigen, 

4. Gewässerbaumaßnahmen im Gebiet der Stadt Bergisch Gladbach, 

5. Bodenschutzmaßnahmen. 

 

(3) 

Der Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz, Infrastruktur und Verkehr entscheidet 

1. über Grundsätze der Abfallwirtschaft, der Abwasserentsorgung, der Stadtreinigung und 

des Fuhrparks, 

2. über die Vermietung und Verpachtung städtischen Grundbesitzes sowie die Anmietung 

und Anpachtung fremden Grundbesitzes, sofern der jährliche Miet- oder Pachtpreis 

10.000,00 EURO übersteigt, 

3. über den Erwerb und die Veräußerung von Grundstücken und grundstücksgleichen Rech-

ten über 25.000,00 EURO einschließlich Nebenleistungen, 

4. über den Verzicht auf die Ausübung des Vorkaufsrechts, 

5. über Hochbaumaßnahmen einschließlich der an Schulen, soweit der Auftragswert 

100.000,00 EURO übersteigt, 

6. über die Durchführung von Wettbewerben bei Hochbaumaßnahmen bei einer Honorarhö-

he über 25.000,00 EURO), 

7. über Tiefbau- und Landschaftsmaßnahmen, Hochbauvorhaben sowie Lieferungs- und 

Leistungsaufträge der eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen „Abwasserwerk“, „Abfall-

wirtschaftsbetrieb“ und „Immobilienbetrieb“, wenn deren Auftragswert 100.000,00 Euro 

überschreitet, 

8. in Angelegenheiten der Stadtverkehrsgesellschaft, 

9. über Grundsätze zur Energieeffizienz und zum Klimaschutz, 
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10. in grundsätzlichen Angelegenheiten im Bereich des ÖPNV, 

11. über Planungs-, Bau- und Unterhaltungsaufgaben an Verkehrsflächen und –anlagen, Par-

keinrichtungen (ruhender Verkehr) sowie in den Bereichen „öffentliches 

Grün/Landschaftsbau“, „Friedhofs- und Bestattungswesen“ 

12. Stellungnahmen der Stadt, die von anderen Behörden oder Körperschaften im Rahmen 

von förmlichen Verwaltungsverfahren zu Unterschutzstellungen, Landschaftsplänen und 

diesen vergleichbaren Maßnahmen oder Planungen angefordert oder die bei einer geplan-

ten Änderung oder Aufhebung von Landschafts- oder Naturschutzgebieten abgegeben 

werden, 

13. über Maßnahmen der Stadt, die Freiräume für eine bauliche oder dieser vergleichbare 

Nutzung dauerhaft in Anspruch nehmen; ausgenommen hiervon sind die Bauleitplanung 

und Baulücken nach § 34 BauGB. Freiräume sind Flächen, die zum Zeitpunkt der beab-

sichtigten Maßnahme nicht einer baulichen oder dieser vergleichbaren Nutzung unterzo-

gen oder rechtlich zugänglich sind, 

14. Maßnahmen der Stadt, die der Verbesserung, Erhaltung oder Unterhaltung von in ihrem 

Eigentum oder Besitz stehenden und rechtlich oder tatsächlich Natur- und Artenschutz 

bestimmten Flächen dienen, wenn der Auftragswert 2.500,00 EURO überschreitet, 

15. Grundsätze der Material- und Leistungsbeschaffung durch die Stadt, die eine nachhaltige 

und umweltschonende Nutzung natürlicher Ressourcen bezwecken, 

16. Baumaßnahmen, die den Ablauf oder die Sicherheit und Leichtigkeit des Straßenverkehrs 

beeinflussen, wenn deren Auftragswert 25.000,00 EURO überschreitet, 

17. Tiefbau, Landschafts- und Gewässermaßnahmen, Hochbauvorhaben sowie Lieferungs- 

und Leistungsaufträge für die Bereiche „Verkehrsflächen und –anlagen“, Parkeinrichtun-

gen (ruhender Verkehr)“, „öffentliches Grün/Landschaftsbau“, Friedhofs- und Bestat-

tungswesen“ und „Gewässerbau“, wenn deren Auftragswert 100.000,00 Euro überschrei-

tet. 

In den Fällen der Ziffern 2. bis 7. entscheidet der Ausschuss, soweit nicht nach der „Satzung 

über die kommunale Einrichtung Stadtentwicklungsbetrieb Bergisch Gladbach – AöR in der 

Rechtsform der Anstalt des öffentlichen Rechtes der Stadt Bergisch Gladbach“ (SEB AöR) in 

der jeweils gültigen Fassung die SEB AöR zuständig ist. In den Fällen der Ziffern 8 bis 17 

entscheidet der Ausschuss, soweit nicht aufgrund gesetzlicher oder sonstiger rechtlicher Rege-

lungen eine andere Zuständigkeit gegeben ist. 

 

(4) 

Sehen die in den vorstehenden Absätzen genannten Aufträge wiederkehrende Vergütungen 

vor, sind die sich aus den jeweiligen Vergabevorschriften ergebenden Wertermittlungsregeln 

für die Ermittlung des geschätzten Auftragswertes maßgeblich. 

 

 

§ 14 Flächennutzungsplanausschuss 

 

Der Flächennutzungsplanausschuss berät alle Angelegenheiten in Zusammenhang mit dem 

Flächennutzungsplan der Stadt Bergisch Gladbach. Die Zuständigkeiten der übrigen Aus-

schüsse bleiben hiervon unberührt. 

 

 

§ 15 Allgemeine Angelegenheiten der Bürgermeisterin/des Bürgermeisters 

 

(1) 
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Die Geschäfte der laufenden Verwaltung gelten im Namen des Rates als auf die Bürgermeis-

terin/den Bürgermeister übertragen, soweit der Rat sich oder einem Ausschuss nicht für einen 

bestimmten Kreis von Geschäften oder einen Einzelfall die Entscheidung vorbehält. 

 

(2) 

Die Bürgermeisterin/der Bürgermeister entscheidet nach pflichtgemäßem Ermessen, ob im 

Einzelfall ein Geschäft der laufenden Verwaltung vorliegt. In Zweifelsfällen holt sie/er die 

Entscheidung des Hauptausschusses ein. 

 

(3) 

Die Bürgermeisterin/der Bürgermeister ist zuständig für die Auswahl und Vergabe von Leis-

tungen an Architektinnen/Architekten, Bauleiterinnen/Bauleiter, Ingenieurinnen/Ingenieure 

und Sonderfachleute und für die Vergabe von Aufträgen an diese. 

 

(4) 

Die Bürgermeisterin/der Bürgermeister entscheidet in Fällen, in denen Wertgrenzen die Zu-

ständigkeiten der Ausschüsse festlegen, bis zur Höhe der entsprechenden Wertgrenzen in die-

sen Fällen. 

 

 

§ 16 Zuständigkeiten der Bürgermeisterin/des Bürgermeisters 

 

(1) 

Die Bürgermeisterin/der Bürgermeister entscheidet außer in den ihr/ihm durch gesetzliche 

Regelung oder Hauptsatzung vorbehaltenen Angelegenheiten über 

1. die Aufnahme von Krediten, 

2. die Stundung, Niederschlagung und den Erlass von Geldforderungen, 

3. die Durchführung von baulichen Unterhaltungsmaßnahmen und Umbauten an städtischen 

Liegenschaften im Rahmen der bereitgestellten Haushaltsmittel, soweit nicht nach der 

„Satzung über die kommunale Einrichtung Stadtentwicklungsbetrieb Bergisch Gladbach 

– AöR in der Rechtsform der Anstalt des öffentlichen Rechtes der Stadt Bergisch Glad-

bach“ (SEB AöR) in der jeweils gültigen Fassung die SEB AöR zuständig ist, 

4. die Inanspruchnahme von Grundstücken für nichtstädtische Zwecke, 

5. die Verteilung der im Haushaltsplan bereitgestellten Mittel an die entsprechenden Verei-

ne, Verbände, Organisationen oder sonstigen Berechtigten, 

6. die vorläufige Unterschutzstellung nach § 4 Abs. 1 Denkmalschutzgesetz, 

7. die Zurückstellung von Baugesuchen nach § 15 BauGB, 

8. die Zulässigkeit von Vorhaben in Bereichen, in denen ein Beschluss zur Aufstellung ei-

nes Bebauungsplanes besteht, sofern es sich um Vorhaben von städtebaulicher Bedeutung 

handelt, 

9. die Belegung von städtischen und Sozialwohnungen, 

10. Angelegenheiten der Beamtenversorgung nach § 80 Abs. 4 LBG, 

11. über die Gründe für die Ablehnung von ehrenamtlichen Tätigkeiten und Ehrenämtern, 

12. den Erlass, die Anordnung und Aufhebung von Viehseuchen-Verordnungen. 

 

(2) 

Zuständigkeiten der Bürgermeisterin/des Bürgermeisters ergeben sich weiterhin in Personal-

angelegenheiten aus der Hauptsatzung der Stadt Bergisch Gladbach, in Angelegenheiten des 

Denkmalschutzes aus der Satzung zur Ausführung des Denkmalschutzes, in Angelegenheiten 

des Fachbereichs 8 – Immobilienbetrieb, Abfallwirtschaftsbetriebs und Abwasserwerks nach 
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den jeweiligen Betriebssatzungen, in Angelegenheiten der Kinder- und Jugendhilfe aus der 

Satzung für das Jugendamt. 

 

 

§ 17 Zuständigkeiten bei der Genehmigung über- und außerplanmäßiger Ausgaben 
 

(1) 

Der Stadtkämmererin/dem Stadtkämmerer wird die Entscheidung über die Leistung über und 

außerplanmäßiger Ausgaben bis zu 25.000,00 EURO, höchstens 40% des jeweiligen Haus-

haltsansatzes, mindestens 5.000,00 EURO, unabhängig von der Höhe des Ansatzes übertra-

gen. 

 

(2) 

Von dieser Regelung sind über- und außerplanmäßige Ausgaben ausgenommen, 

1. die sich aufgrund gesetzlicher oder vertraglicher Verpflichtungen ergeben, auf die ein 

Rechtsanspruch besteht, 

2. die sich aus der Natur der Sache in Einnahme und Ausgabe ausgleichen und damit den 

Haushalt der Stadt Bergisch Gladbach nicht direkt finanziell belasten oder 

3. deren Deckung durch die Inanspruchnahme der Deckungsreserve gewährleistet ist. 

In diesen Fällen entscheidet die Stadtkämmererin/der Stadtkämmerer unbegrenzt. 

 

 

§ 18 Inkrafttreten 

 

Diese Zuständigkeitsordnung tritt am 17.06.2014 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Zuständig-

keitsordnung vom 20.10.2009 in der Fassung des IV. Nachtrags, in Kraft getreten am 

01.01.2014, außer Kraft. 
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Stadt Bergisch Gladbach 
Der Bürgermeister 
Federführender Fachbereich 
FB 6-10 Zentraler Dienst 

 

   
  Öffentlich 
   
 X Nicht öffentlich 

 
Vorlage 
 

  

 

Ältestenrat 
 

 
Sitzungsdatum:  24.02.2014 

 

 

 

Tagesordnungspunkt 
 
Vorbereitung der Zuständigkeitsordnung für die IX. Wahlperiode 
hier: Neustrukturierung der politischen Beteiligung bei Wegfall des Vergabeausschusses 
 

 

Auch auf Wunsch des Ältestenrates soll die Verwaltung für die künftige Legislaturperiode einen 

Vorschlag zur Neuordnung der Ratsausschüsse unterbreiten. 

  

Innerhalb der Verwaltung besteht – seit vielen Jahren – ein breit getragenes Einvernehmen, dass der 

Vergabeausschuss als eigenständiger Ausschuss grundsätzlich entfallen könnte bei einer dann nöti-

gen inhaltlichen Neuausrichtung der politischen Beteiligung bei größeren  
(Investitions-)Maßnahmen. Aus Reihen der Politik kamen mehrfach in grundsätzlicher Diskussion 

(u.a. anlässlich der neuen Richtlinien zum Investitionscontrolling im Vergabe- und Rechnungsprü-

fungsausschuss) Signale, dass dies dort vom Tenor her auch so gesehen werde.  

In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, dass im Zuge dieser Diskussion im Rech-

nungspüfungsausschuss am 12.09.2013 nach einer „Legaldefinition zum Maßnahmebeschluss ange-

fragt hat. In der Antwort der Verwaltung wurde darauf hingewiesen, dass es in der Kommentierung 

zur GO NRW keine Legaldefinition gibt und ….. gemeinsam zwischen Verwaltung und Politik der 

Begriff neu zu definieren ist und die Schnittstellen und Zuständigkeiten (neu) festzulegen sind.   

 

Hintergrund der Diskussion ist die breite Übereinstimmung, dass ein Ausschuss („welcher auch 

immer“) in der Spätphase einer Maßnahme, nämlich bei der Vergabe in einem streng formalisierten 

Vergabeverfahren ohnehin nur noch äußerst geringe Einfluss- und Entscheidungsmöglichkeiten hat. 

 

Unstrittig ist, dass gerade bei größeren Investitions- und Bauprojekten die Beeinflussbarkeit der 
Maßnahme in grundsätzlicher Hinsicht und speziell hinsichtlich der (Bau-)Kosten massiv nur  in 

den Phasen der Bedarfsableitung, der Projektdefinition mit Entwurfsplanung sowie der konkretisie-

renden Planung gegeben ist. In der Phase der Ausführung mit der formalen Vergabe der Aufträge 

im gelaufenen vorgeschalteten Vergabeverfahren ist nahezu keinerlei Steuerungsmöglichkeit mehr 

gegeben.  

Dies zeigt so auch die Erfahrung der letzten Jahre im Vergabeausschuss: Die inhaltlichen Diskussi-

onen befassten sich – spät in einer Maßnahme, kurz vor Abschluss - weniger mit konkreten Verga-

beaspekten, sondern eher mit grundsätzlichen Fragestellungen zum Ob („warum überhaupt die je-

weilige Vergabe“) oder Wie („warum der jeweils gewählte Standard“). 
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Aus diesem Grunde hat unter der Federführung des FB 6 eine aus Experten der hauptsächlich be-

troffenen Fachbereiche, des RPA und unter juristischer Beratung durch die Zentrale Vergabebera-

tungsstelle bestehende Arbeitsgruppe hinsichtlich einer inhaltlich getragenen Neuausrichtung einen 

Regelungsvorschlag unterbreitet.  

 

Gemäß der aktuell geltenden Zuständigkeitsordnung befasst sich der Vergabeausschuss derzeit 
schwerpunktmäßig mit 

- Vergabebeschlüssen mit unterschiedlichen Schwellenwerten, 

- deren Nachaufträgen, soweit diese über 10% betragen, 

- der Anwendung unterschiedlicher Rechtsgrundlagen im Vergabewesen, soweit diese nicht 

ohnehin verbindlich sind bzw. es sich nicht um Geschäfte der laufenden Verwaltung han-

delt, 

- informationshalber sämtlichen Auftragsvergaben über 3.000 Euro inklusive entsprechender 

Kurzinformationen über die Anwendung von Umwelt-, Energieeffizienz-, Innovations- so-

wie sozialen Kriterien (soweit ein gewisser Schwellenwert überschritten wurde). 

 

Die Arbeitsgruppe ist sich einig, die aktuellen Zuständigkeiten des Vergabeausschusses nicht 

grundsätzlich beizubehalten zu wollen bzw. lediglich auf andere Ausschüsse zu verteilen. Eine sol-

che Vorgehensweise würde dem Sinn der Auflösung des Vergabeausschusses widersprechen. 

 

Stattdessen schlägt die Arbeitsgruppe einvernehmlich vor, sich vom Tenor her an der „Richtlinie 
zum Investitionscontrolling“ zu orientieren und die Politik aktiv und frühzeitig entsprechend in 

dieses Verfahren einzubinden. Diese Richtlinie wurde in den Ausschüssen und dem Rat intensiv 

diskutiert und ist allen Ratsmitgliedern bekannt (Drucksachennummer 0362/2013). Für die An-

schaffung von Wirtschaftsgütern oberhalb dieser Grenzen ist in der zweiten Controlling-Phase ein 

Maßnahmebeschluss durch die Politik und damit die inhaltliche und finanzbezogene Freigabe vor-

gesehen.  

 

Unter dem Tenor „je früher die Einbindung, desto mehr an (politischem) Einfluss“ sowie der Orien-

tierung an der Neuausrichtung einer stärkeren Steuerung – auch der Politik - über Ziele soll künftig 

im jeweiligen Fachausschuss ein Maßnahmebeschluss gefasst werden. Es soll hier – anders als in 

anderen Städten – keine Unterscheidung zwischen investiven Maßnahmen und Maßnahmen der 

Bauunterhaltung gemacht wird. 

 

Denkbar ist ferner, dass man bei Großprojekten über 1 Mio. Euro dem - sich wertgrenzenmäßig an 

das Investitionscontrolling angelehnten - Maßnahmebeschluss auch künftig einen „politischen 

Grundsatzbeschluss“ voranstellt.  

Verwaltungsseitig besteht Einvernehmen, dass nach einem detaillierten und aussagekräftigen politi-

schen Maßnahmebeschluss grundsätzlich kein weiterer Beschluss erforderlich sei, auch nicht inner-

halb des Vergabeverfahrens. Der künftige Maßnahmebeschluss mit allen wesentlichen Informatio-

nen (Pläne, Berechnungen etc.) die zur Beurteilung eines Bauprojektes erforderlich sind, entspricht 

quasi einem „Bedarfsfeststellungsbeschluss“ als Ermächtigungsgrundlage für alle weiteren Planun-

gen und letztendlich auch die zugehörigen Vergaben.  

 

Hinsichtlich einer gesamtstädtisch einheitlichen Beschreibung eines solchen qualifizierten Maß-
nahmebeschlusses und seiner Darstellung in den künftigen Verwaltungsvorlagen sind als notwen-

dige Bestandteile und Kriterien derzeit zu benennen (am Beispiel aus dem Hochbau):  

 

� Beschreibung von Lage und Grundstück 
Grundstück, Lage, Topographie, Baumbestand, Altlasten, alter Baubestand, Probleme, Ei-

gentümer, Baulasten 
� Planungsrecht für das Bauvorhaben 

Informationen zur Bebaubarkeit des Baugrundstückes und Nennung evtl. Probleme 
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� Raumprogramm 
Bei Neubauten Darstellung des im Zuge des Investitionscontrollings genehmigten Bedarfes 

des Nutzers 
� Baubeschreibung  

Umfangreiche Beschreibung des Bauwerkes bzw. der Sanierungsabsicht, die die wesentli-

chen Informationen zu Gründung, Konstruktion, Haustechnik, Innenausbau, Gestaltung und 

energetischen Gesichtspunkten und sonstigen Besonderheiten beinhaltet 
� Kosten 

Kostenschätzung nach DIN 276 bzw. je nach Planungsstand die Kostenberechnung 
� Finanzierung 

Mittelherkunft und Darstellung der Ansätze im Wirtschafts- bzw. Haushaltsplan 
� Termine 

Benennung der wesentlichen Termine und Zeitabläufe 
� Vergabe der Bauleistungen 

Ausführliche Darstellung der beabsichtigten Vergabeverfahren nach Vergabeeinheiten (Ge-

werken) 

� Sonstiges 
Anhang zur Vorlage wie Pläne, Fotos etc. 

 

Aspekte zu wesentlichen Veränderungen, bei denen die Ausschüsse entsprechend einzubinden sind 

sollen sich orientieren am Kriterium des Investitionscontrollings „10% der Maßnahmensumme“, 

Zeitablaufplan, rechtlichen Änderungen z.B. veränderte Qualitätsstandards, Änderungen im Sach-

verhalt (bspl. andere Grundstücksnutzung). 

 

Ein wesentlicher Vorteil bei einem Verzicht von Vergabebeschlüssen wäre, dass insbesondere die 

Bauvergaben (ca. 25 - 30 Gewerke pro Maßnahme) nicht in das zeitliche Raster der Vergabeaus-

schusstermine „gepresst“ werden müssten. Damit würde ein reibungsloser Bauablauf gewährleistet. 

Insbesondere im Hochbau ist die Vorbereitungszeit (Planungs- und Ausschreibungsphase) bei den 

zahlreich anstehenden Baumaßnahmen an Schulen durch die Ferienzeiträume ohnehin stark einge-

schränkt. Der inhaltliche Ansatz, Politik in der formalen Vergabe bewusst nicht mehr zu beteiligen, 

ist neben der beschriebenen Verzögerung der Baumaßnahme aufgrund der bestehenden Fristigkei-

ten somit insbesondere in  den geringen politischen Einflussmöglichkeiten in dieser Vergabephase 

begründet; auf Vergabebeschlüsse soll künftig daher verzichtet werden.  

 

Allerdings ist regelmäßig eine Information (am Jahresende oder mehrmals unterjährig) denkbar, in 

der über den Mittelabfluss der verschiedenen Unterhaltungs- und Beschaffungsmaßnahmen 

unterhalb der Schwellenwerte berichtet wird – aus inhaltlichen Gründen aber nicht mehr zentral 

sondern im jeweiligen Fachausschuss. Eine solche Berichterstattung bei Unterhaltungsmaßnahmen 

entspräche in etwa auch der Nachbetrachtungsregelung beim Investitionscontrolling.  

Hier ist bei Investitionsmaßnahmen nach Abschluss der Maßnahmen zwingend über 10%-ige Ab-

weichungen gegenüber den Maßnahmebeschlüssen zu berichten.  

 

Auch die bisherige Information der Politik über die „Kleinvergaben“ (Aufträge über 3.000 Euro) 
soll grundsätzlich beibehalten werden. Um die ohnehin langen Sitzungen der Fachausschüsse nicht 

unnötig weiter zu verlängern, soll allerdings darauf verzichtet werden, die bisherige Mitteilungsvor-

lage im Vergabeausschuss 1:1 in die Fachausschüsse zu übertragen. Vielmehr ist hier denkbar, den 

Schwellenwert für eine Regelinformation auf 10.000 Euro anzuheben und eventuell halbjährlich im 

entsprechenden Fachausschuss über die jeweiligen Auftragsvergaben zu berichten. 

 

Diesen Überlegungen folgend wird nun vorgeschlagen, den folgenden neuen Paragraphen in die 

Zuständigkeitsordnung aufzunehmen: 
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§ 5 Bau-, Liefer- und Dienstleistungsmaßnahmen 

 
(1) Die Fachausschüsse entscheiden im Rahmen ihrer Zuständigkeitsbereiche über 

die grundsätzliche Bedarfsfeststellung einer beabsichtigten Maßnahme („Maß-

nahmebeschluss") ab folgenden Wertgrenzen: 

- 100.000 Euro bei beweglichen Wirtschaftsgütern, 

- 500.000 Euro bei unbeweglichen Wirtschaftsgütern, 

- 1.000.000 Euro bei unbeweglichen Wirtschaftsgütern des Abwasserwerkes. 

(2) Den Fachausschüssen werden im Rahmen ihrer Zuständigkeitsbereiche wesentli-

che rechtliche oder tatsächliche Veränderungen, die nach der Bedarfsfeststellung 

im Laufe des weiteren Verfahrens eintreten, unverzüglich mitgeteilt. 

(3) Die Fachausschüsse werden im Rahmen ihrer Zuständigkeitsbereiche über alle 

Aufträge über Bau-, Liefer- und Dienstleistungen über 10.000 Euro halbjährlich 

in Kenntnis gesetzt. Die Information muss mindestens folgende Angaben umfas-

sen: 

- Datum der Auftragserteilung, 

- Firma und Firmensitz, 

- Auftragsgegenstand, 

- vorangegangenes Vergabeverfahren (Anzahl der Angebote), 

- Finanzierung (Investitionsaufträge und Sachkonten), 

- Auftragssumme. 

(4)  In Grundsatzfragen des Vergabewesens entscheidet der Haupt- und Finanzaus-

schuss (§ 6). 

 

Zeitnah sind auch die inhaltlich unverändert fortbestehende Vergabeordnung und die ebenso un-

verändert fortbestehende Vergaberichtlinie zur Berücksichtigung umweltbezogener, innovativer 

und sozialer Aspekte mit Blick auf die evtl. Neuregelung der Zuständigkeiten auf Schlüssigkeit zu 

prüfen und in einigen Passagen – redaktionell -anzupassen. 

Es besteht natürlich bei einer entsprechenden Neuausrichtung der politischen Einbindung auch 

künftig - aufgrund der GO und der Zuständigkeitsordnung - in sämtlichen (Groß-)Projekten  

� ein jederzeitiges Rückholrecht des Rates bzw. seiner Fachausschüsse im Einzelfall  

� bis hin zu einer Einzelentscheidung in einer Maßnahme, z.B. zu Einzelaspekten oder zur 

Vergabe 

� ein jederzeitiges Fragerecht der Politik zum Verfahrensstand, insbesondere im jeweiligen 

Fachausschuss. 

 

 

 

 

Lutz Urbach 
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Stadt Bergisch Gladbach 
Der Bürgermeister 
Federführender Fachbereich 
Allgemeine Verwaltung, Verwaltungssteuerung 
 
 

Beschlussvorlage Drucksachen-Nr. 0127/2014 

 öffentlich 
 
 

Gremium Sitzungsdatum Art der Behandlung 

Haupt- und Finanzausschuss 25.03.2014 Beratung 

Rat der Stadt Bergisch Gladbach 08.04.2014 Entscheidung 

 

Tagesordnungspunkt 

Neufassung der Geschäftsordnung für den Rat und die Ausschüsse des 
Rates der Stadt Bergisch Gladbach (GeschO) 

 

Beschlussvorschlag: 
 
Die Neufassung der Geschäftsordnung für den Rat und die Ausschüsse des Rates der Stadt 
Bergisch Gladbach wird beschlossen. 

Ö  9
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Sachdarstellung / Begründung: 
 
Nach abgeschlossener Vorberatung eines Vorschlags der Verwaltung zur Neufassung der Ge-
schO im Ältestenrat des Rates der Stadt Bergisch Gladbach wurde dieser in die Sitzung des 
Haupt- und Finanzausschusses am 27.09.2012 zur Beratung mit dem Ziel einer Beschlussfas-
sung in der Sitzung des Rates am 23.10.2012 eingebracht. Der Haupt- und Finanzausschuss 
verwies den Vorschlag wegen weiteren Beratungsbedarfes jedoch zurück an den Ältestenrat, 
der sodann erneut mit der Beratung befasst wurde. Der Ältestenrat beschloss in seinen darauf 
folgenden Beratungen die Einrichtung eines Arbeitskreises zur Neufassung der GeschO (AK 
GeschO), in den jede Fraktion je ein Ratsmitglied entsendete. Die Änderungsvorschläge der 
Fraktionen und der Vorschlag der Verwaltung zur Änderung der GeschO wurden im AK Ge-
schO in zwei Sitzungen am 22.10.2013 und am 22.01.2014 beraten. Als Ergebnis aus diesen 
Beratungen wurde wiederum dem Ältestenrat zur Sitzung am 24.02.2014 der beiliegende 
Vorschlag zur Neufassung der GeschO zur Beratung vorgelegt und dem Haupt- und Finanz-
ausschuss und Rat vom Ältestenrat zur Beschlussfassung empfohlen. 
 
Eine konkrete Darstellung der vom Ältestenrat empfohlenen Änderungen im Vergleich zur 
derzeit gültigen GeschO in der Fassung des II. Nachtrages (mit Erläuterungen) können der 
dieser Vorlage beiliegenden Synopse entnommen werden (Anlage 1). Zudem ist dieser Vorla-
ge der Entwurf für die Neufassung der GeschO beigefügt (Anlage 2). Dem Hinweis aus der 
Sitzung des Ältestenrates am 24.02.2014, den Entwurf noch einmal einer Prüfung bzgl. der 
Gendergerechtigkeit aller Funktionsbezeichnungen zu unterziehen, ist die Verwaltung nach-
gekommen und hat den Entwurf entsprechend korrigiert. 
 
Zu einem Vorschlag der SPD-Fraktion, in die GeschO eine Regelung zur Aufnahme einer 
„Aktuellen Stunde“ in die Tagesordnungen der Sitzungen des Rates aufzunehmen (analog 
einer Regelung in der GeschO des Rates und der Bezirksvertretungen der Stadt Köln), bestand 
im AK GeschO Einvernehmen darüber, dass die Verwaltung zunächst eine schriftliche Stel-
lungnahme des Städte- und Gemeindebundes (StGB) NRW einholen und diese Thematik 
dann zur Beratung gestellt werden solle. In der Sitzung des Ältestenrates am 24.02.2014 wur-
de die kurz vor der Sitzung eingegangene Stellungnahme des StGB NRW als Tischvorlage 
vorgelegt, jedoch wegen Ihres Umfangs nicht beraten. Die Beratung des Vorschlages der 
SPD-Fraktion und der diesbezüglichen Stellungnahme des StGB NRW kann in die Beratun-
gen im Haupt- und Finanzausschuss und Rat einfließen. Zu diesem Zwecke sind dieser Vorla-
ge ein Auszug aus der Geschäftsordnung des Rates und der Bezirksvertretungen der Stadt 
Köln (Anlage 3) sowie die Stellungnahme des StGB NRW (Anlage 4) beigefügt. Die Rechts-
auffassung des StGB NRW deckt sich mit der von der Verwaltung im AK GeschO vertrete-
nen Rechtsauffassung, dass die Aufnahme der Regelung zur „Aktuellen Stunde“ in die Ge-
schO rechtlich nicht haltbar ist. 
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1-14/102002-Ru  

Neufassung der Geschäftsordnung für den Rat und die Ausschüsse des Rates der Stadt Bergisch Gladbach 
- Synopse - 

 
 

 

 

Geschäftsordnung 
für den Rat und die Ausschüsse 

der Stadt Bergisch Gladbach 
in der Fassung des II. Nachtrages 

-alt- 

Geschäftsordnung 
für den Rat und die Ausschüsse des Rates 

der Stadt Bergisch Gladbach 
-neu- 

(Vorschlag, Stand: 24.02.2014) 

Erläuterungen 

Präambel 
 

Aufgrund des § 47 Abs. 2  in Verbindung mit § 

41 Abs. 1 Buchstabe f der Gemeindeordnung für 

das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) in der 

Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 

(GV NW S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz 

vom 09.11.1999 (GV NW S. 590),  hat der Rat 

der Stadt Bergisch Gladbach in seinen Sitzungen 

am 15.06.1999, 29.02.2000 und 14.12.2006 die 

folgende Geschäftsordnung beschlossen: 

 

Präambel 
 
Aufgrund von § 47 Abs. 2 Satz 1 i. V. m. § 41 

Abs. 1 Satz 2 Buchstabe. f der Gemeindeordnung 

für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in 

der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 

(GV NW, S. 666 ff.), zuletzt geändert durch Arti-

kel 1 des Gesetzes vom 19. Dezember 2013 (GV. 

NRW. S. 878), in Kraft getreten am 31. Dezember 

2013, hat der Rat der Stadt Bergisch Gladbach in 

der Sitzung am ………folgende Geschäftsordnung 

beschlossen: 

 

I. Geschäftsführung des Rates I. Geschäftsführung des Rates 
 

 

1. Vorbereitung der Ratssitzungen 

 
1. Vorbereitung der Ratssitzungen 
 

 

§ 1 
Einberufung der Ratssitzungen 

§ 1 
Einberufung der Ratssitzungen 

 

 

(1) Die Bürgermeisterin/der Bürgermeister be-

ruft den Rat ein, so oft es die Geschäftslage 

erfordert, jedoch soll sie/er den Rat wenigs-

tens alle zwei Monate einberufen. 

 

(1) Die Bürgermeisterin/der Bürgermeister beruft 

den Rat ein, so oft es die Geschäftslage erfor-

dert, jedoch soll sie/er den Rat wenigstens alle 

zwei Monate einberufen.  

 

 

 

 

 

 

 

(2) Der Rat ist unverzüglich einzuberufen, wenn (2) Der Rat ist unverzüglich einzuberufen, wenn  

Ö
  9
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Neufassung der Geschäftsordnung für den Rat und die Ausschüsse des Rates der Stadt Bergisch Gladbach 
- Synopse - 

 
 

 

Geschäftsordnung 
für den Rat und die Ausschüsse 

der Stadt Bergisch Gladbach 
in der Fassung des II. Nachtrages 

-alt- 

Geschäftsordnung 
für den Rat und die Ausschüsse des Rates 

der Stadt Bergisch Gladbach 
-neu- 

(Vorschlag, Stand: 24.02.2014) 

Erläuterungen 

mindestens ein Fünftel der Ratsmitglieder 

oder eine Fraktion unter Angabe der zur Be-

ratung  zu stellenden Gegenstände dies ver-

langen. 

 

mindestens ein Fünftel der Ratsmitglieder oder 

eine Fraktion unter Angabe der zur Beratung 

zu stellenden Gegenstände dies verlangen. 

(3) Die Einberufung erfolgt durch Übersendung 

einer schriftlichen Einladung an alle Ratsmit-

glieder sowie an die Beigeordneten. 

 

(3) Die Einberufung erfolgt durch Übersendung 

einer schriftlichen Einladung an alle Ratsmit-

glieder sowie an die Beigeordneten. Auf An-
trag kann an Stelle einer schriftlichen Ein-
ladung diese auch auf elektronischem Wege 
erfolgen. 

 

Mit der Einführung des neuen Sitzungs-

managementprogramms besteht die Mög-

lichkeit, Mandatsträgern die Sitzungsun-

terlagen auch auf elektronischem, Pass-

wort geschützten Weg zur Verfügung zu 

stellen.   

(4) In der Einladung sind Zeit, Ort und Tagesord-

nung anzugeben. Ihr sind schriftliche Erläu-

terungen zu den einzelnen Verhandlungsge-

genständen (Vorlagen) beizufügen. 

 

 

(4) In der Einladung sind Zeit, Ort und Tagesord-

nung anzugeben. Ihr können Erläuterungen zu 

den einzelnen Verhandlungsgegenständen 

(Vorlagen) beigegeben werden. Die Übersen-
dung dieser Vorlagen richtet sich nach der 
jeweiligen Form der Übersendung i. S. v. § 1 
Abs. 3 der Geschäftsordnung. Vorlagen, die 
für nichtöffentliche Sitzungen bestimmt 
sind, können nur dann auf elektronischem 
Wege übermittelt werden, wenn sicherge-
stellt ist, dass ein unberechtigter Zugriff 
Dritter auf diese Dateien nicht möglich ist. 

Siehe Erläuterungen § 1 Abs. 3 GeschO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
§ 2 

Ladungsfrist 
§ 2 

Ladungsfrist 
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Neufassung der Geschäftsordnung für den Rat und die Ausschüsse des Rates der Stadt Bergisch Gladbach 
- Synopse - 

 
 

 

Geschäftsordnung 
für den Rat und die Ausschüsse 

der Stadt Bergisch Gladbach 
in der Fassung des II. Nachtrages 

-alt- 

Geschäftsordnung 
für den Rat und die Ausschüsse des Rates 

der Stadt Bergisch Gladbach 
-neu- 

(Vorschlag, Stand: 24.02.2014) 

Erläuterungen 

(1) Die Einladung muß den Ratsmitgliedern min-

destens 7 Tage vor dem Sitzungstag zugehen. 

 

(1) Die Einladung muss den Ratsmitgliedern min-

destens 7 Tage vor dem Sitzungstag zugehen. 

 

 

(2) In besonders dringenden Fällen muß die Ein-

ladung spätestens 4 Tage vor dem Sitzungstag 

zugehen. Die Dringlichkeit ist in der Einla-

dung zu begründen. 

(2) In besonders dringenden Fällen kann die  

Ladungsfrist bis auf 4 volle Tage abgekürzt 

werden. Die Dringlichkeit ist in der Einladung 

zu begründen. 

 

 

 (3) Abs. 1 und 2 gelten sowohl für die schriftli-
che Übersendung als auch die Übersendung 
in elektronischer Form. 

 

Siehe Erläuterungen § 1 Abs. 3 GeschO 

   

§ 3 
Aufstellung der Tagesordnung 

§ 3 
Aufstellung der Tagesordnung 

 

 

(1) Die Bürgermeisterin/der Bürgermeister setzt 

die Tagesordnung fest. Sie/er hat dabei Vor-

schläge aufzunehmen, die ihr/ihm in schriftli-

cher Form spätestens 2 Wochen vor dem Sit-

zungstag von mindestens einem Fünftel der 

Ratsmitglieder oder einer Fraktion vorgelegt 

werden. 

(1) Die Bürgermeisterin/der Bürgermeister setzt 

die Tagesordnung fest. Sie/Er hat dabei Vor-

schläge aufzunehmen, die ihr/ihm in schriftli-

cher Form spätestens zwei Wochen vor dem 

Sitzungstag von mindestens einem Fünftel der 

Ratsmitglieder oder einer Fraktion vorgelegt 

werden. 

 

(2) Die Bürgermeisterin/der Bürgermeister legt 

ferner die Reihenfolge der einzelnen Tages-

ordnungspunkte fest und bestimmt unter Be-

achtung der gesetzlichen Vorschriften, welche 

(2) Die Bürgermeisterin/der Bürgermeister legt 

ferner die Reihenfolge der einzelnen Tages-

ordnungspunkte fest und bestimmt unter Be-

achtung der gesetzlichen Vorschriften, welche 
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Neufassung der Geschäftsordnung für den Rat und die Ausschüsse des Rates der Stadt Bergisch Gladbach 
- Synopse - 

 
 

 

Geschäftsordnung 
für den Rat und die Ausschüsse 

der Stadt Bergisch Gladbach 
in der Fassung des II. Nachtrages 

-alt- 

Geschäftsordnung 
für den Rat und die Ausschüsse des Rates 

der Stadt Bergisch Gladbach 
-neu- 

(Vorschlag, Stand: 24.02.2014) 

Erläuterungen 

Tagesordnungspunkte in nichtöffentlicher Sit-

zung behandelt werden sollen. 

Betrifft ein Vorschlag eine Angelegenheit, die 

nicht in den Aufgabenbereich der Stadt Ber-

gisch Gladbach fällt, weist die Bürgermeiste-

rin/der Bürgermeister in der Tagesordnung da-

rauf hin, daß die Angelegenheit durch Ge-

schäftsordnungsbeschluß vom Rat von der 

Tagesordnung wieder abzusetzen ist. 

 

Faßt der Rat keinen entsprechenden Beschluß, 

ist die Bürgermeisterin/der Bürgermeister 

verpflichtet, die Entscheidung des Rates gem. 

§ 54 Abs. 2 GO NW anzufechten. 

 

Tagesordnungspunkte in nicht öffentlicher Sit-

zung behandelt werden sollen. 

Betrifft ein Vorschlag eine Angelegenheit, die 

nicht in den Aufgabenbereich der Stadt fällt, 

weist die Bürgermeisterin/der Bürgermeister in 

der Tagesordnung darauf hin, dass die Angele-

genheit durch Geschäftsordnungsbeschluss 

vom Rat von der Tagesordnung wieder abzu-

setzen ist. 

 

Fasst der Rat keinen entsprechenden Be-

schluss, ist die Bürgermeisterin/der Bürger-

meister verpflichtet, die Entscheidung des Ra-

tes gem. § 54 Abs. 2 GO NRW anzufechten. 

  
(3) Die Tagesordnung ist in folgender Reihenfol-

ge aufzustellen: 

 

 1.Eröffnung, Bekanntgabe nicht anwesender 

Ratsmitglieder, Feststellung der ord-

nungsgemäßen und rechtzeitigen Einberu-

fung und der Beschlußfähigkeit; 

 

2.Genehmigung der Niederschrift über die 

letzte Sitzung; 

 

3. Bericht über die Durchführung der in der 

(3) Die Tagesordnung ist in folgender Reihenfolge 

aufzustellen: 

 

 1.Eröffnung, Bekanntgabe nicht anwesender 

Ratsmitglieder, Feststellung der ord-

nungsgemäßen und rechtzeitigen Einberu-

fung und der Beschlussfähigkeit; 

 

2. Genehmigung der Niederschrift über die 

letzte Sitzung; 

 

3. Bericht über die Durchführung der in der 
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Neufassung der Geschäftsordnung für den Rat und die Ausschüsse des Rates der Stadt Bergisch Gladbach 
- Synopse - 

 
 

 

Geschäftsordnung 
für den Rat und die Ausschüsse 

der Stadt Bergisch Gladbach 
in der Fassung des II. Nachtrages 

-alt- 

Geschäftsordnung 
für den Rat und die Ausschüsse des Rates 

der Stadt Bergisch Gladbach 
-neu- 

(Vorschlag, Stand: 24.02.2014) 

Erläuterungen 

letzten Sitzung gefaßten Beschlüsse; 

 

4. Mitteilungen der Bürgermeisterin/des Bür-

germeisters; 

 

5. Durchführung  der Einwohnerfragestunde; 

 

 6. Genehmigung von Dringlichkeitsentschei-

dungen oder dringlichen Beschlüssen gem. 

§ 60 Abs. 1 GO NW;  

 

7. Beschlußvorschläge der Ausschüsse; 

 

 8. Beschlußvorschläge der Bürgermeiste-

rin/des Bürgermeisters, die dieser wegen 

ihrer besonderen Dringlichkeit ohne vorhe-

rige Beratung in einem Ausschuß einbringt; 

 

 

9. Anträge in der Reihenfolge ihres Eingan-

ges; 

 

   10. Anfragen der Ratsmitglieder. 

 

 11. Beratungsgegenstände des nichtöffentlichen 

Teiles in sinngemäßer Anwendung der Zif-

fern 2 bis 10  

letzten Sitzung gefassten Beschlüsse; 

 

4. Mitteilungen der Bürgermeisterin/des Bür-

germeisters; 

 

5. Durchführung  der Einwohnerfragestunde; 

 

 6. Genehmigung von Dringlichkeitsentschei-

dungen oder dringlichen Beschlüssen gem.  

§ 60 Abs. 1 GO NRW;  

 

7. Beschlussvorschläge der Ausschüsse; 

 

 8.Beschlussvorschläge der Bürgermeiste-

rin/des Bürgermeisters, die diese/dieser we-

gen ihrer besonderen Dringlichkeit ohne 

vorherige Beratung in einem Ausschuss 

einbringt; 

 

9. Anträge in der Reihenfolge ihres Einganges; 

 

 

10. Anfragen der Ratsmitglieder; 

 

 11. Beratungsgegenstände des nicht öffentli-

chen Teiles in sinngemäßer Anwendung der 

Ziffern 2 bis 10. 
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Neufassung der Geschäftsordnung für den Rat und die Ausschüsse des Rates der Stadt Bergisch Gladbach 
- Synopse - 

 
 

 

Geschäftsordnung 
für den Rat und die Ausschüsse 

der Stadt Bergisch Gladbach 
in der Fassung des II. Nachtrages 

-alt- 

Geschäftsordnung 
für den Rat und die Ausschüsse des Rates 

der Stadt Bergisch Gladbach 
-neu- 

(Vorschlag, Stand: 24.02.2014) 

Erläuterungen 

  
   

§ 4 
Öffentliche Bekanntmachung 

§ 4 
Öffentliche Bekanntmachung 

 

Zeit, Ort und Tagesordnung der Ratssitzung 

sind von der Bürgermeisterin/vom Bürgermei-

ster rechtzeitig öffentlich bekanntzumachen. 

Die Bekanntmachung erfolgt in der Form, die 

die Hauptsatzung hierfür vorschreibt. 

 

Zeit, Ort und Tagesordnung der Ratssitzung sind 

von der Bürgermeisterin/vom Bürgermeister recht-

zeitig öffentlich bekannt zu machen. Die Be-

kanntmachung erfolgt in der Form, die die Haupt-

satzung hierfür vorschreibt.  

 

 

   

§ 5 
Anzeigepflicht bei Verhinderung 

§ 5 
Anzeigepflicht bei Verhinderung 

 

Anpassung an die Regelung in der Mus-

tergeschäftsordnung; Optimierung der Sit-

zungsorganisation 
(1) Ratsmitglieder, die verhindert sind, an einer 

Sitzung teilzunehmen, haben dies unver-

züglich, spätestens zu Beginn der Sitzung, der 

Bürgermeisterin/dem Bürgermeister mit-

zuteilen. 

(1) Ratsmitglieder, die verhindert sind, an einer 

Sitzung teilzunehmen, haben dies unverzüglich, 

spätestens zu Beginn der Sitzung, der Bürger-

meisterin/dem Bürgermeister mitzuteilen. 

 

(2) Entsprechendes gilt für Ratsmitglieder, die die 

Sitzung vorzeitig verlassen wollen. 

 

(2) Ratsmitglieder, die die Sitzung vorzeitig verlas-

sen wollen, haben dies der Bürgermeiste-
rin/dem Bürgermeister spätestens zu Beginn 
der Sitzung mitzuteilen. 

 

   
§ 6 

Informationsrecht des Rates 
§ 6 

Informationsrecht des Rates 

 

 
Klarstellung, Anpassung an gesetzliche 

Änderungen  
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Neufassung der Geschäftsordnung für den Rat und die Ausschüsse des Rates der Stadt Bergisch Gladbach 
- Synopse - 

 
 

 

Geschäftsordnung 
für den Rat und die Ausschüsse 

der Stadt Bergisch Gladbach 
in der Fassung des II. Nachtrages 

-alt- 

Geschäftsordnung 
für den Rat und die Ausschüsse des Rates 

der Stadt Bergisch Gladbach 
-neu- 

(Vorschlag, Stand: 24.02.2014) 

Erläuterungen 

(1) Der Rat ist durch die Bürgermeisterin/den 

Bürgermeister über alle wichtigen Angelegen-

heiten der Stadtverwaltung zu unterrichten. 

 

(1) Für die Erteilung von Auskünften und die 
Akteneinsicht gelten die Vorschriften des § 
55 GO NRW.  

 

 

(2) Der Rat überwacht die Durchführung seiner 

Beschlüsse und der Beschlüsse der Ausschüs-

se sowie den Ablauf der Verwaltungsangele-

genheiten. Zu diesem Zweck kann er von der 

Bürgermeisterin/vom Bürgermeister Einsicht 

in die Akten durch einen von ihm bestimmten 

Ausschuß oder einzelne von ihm beauftragte 

Mitglieder verlangen. 

 

(2) Zur Vorbereitung seiner Beratungen kann 
der Rat darüber hinaus im Rahmen seiner 
Aufgaben von der Bürgermeisterin/vom 
Bürgermeister Auskünfte über die von die-
ser/diesem oder in ihrem/seinem Auftrag ge-
speicherten Daten verlangen, soweit der Da-
tenübermittlung nicht Rechtsvorschriften, 
insbesondere der Datenschutzgesetze, ent-
gegenstehen. Für die Verwertung der ge-
speicherten Daten gelten die allgemeinen 
Bestimmungen, insbesondere die Bestim-
mungen der Datenschutzgesetze. 

 

(3) In Einzelfällen muß auf Beschluß des Rates 

oder auf Verlangen eines Fünftels der Rats-

mitglieder auch einem einzelnen von den An-

tragstellerinnen/Antragstellern jeweils zu be-

nennenden Ratsmitglied Akteneinsicht ge-

währt werden. 

 

  

   
2. Durchführung der Ratssitzungen 
 

2. Durchführung der Ratssitzungen 
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Neufassung der Geschäftsordnung für den Rat und die Ausschüsse des Rates der Stadt Bergisch Gladbach 
- Synopse - 

 
 

 

Geschäftsordnung 
für den Rat und die Ausschüsse 

der Stadt Bergisch Gladbach 
in der Fassung des II. Nachtrages 

-alt- 

Geschäftsordnung 
für den Rat und die Ausschüsse des Rates 

der Stadt Bergisch Gladbach 
-neu- 

(Vorschlag, Stand: 24.02.2014) 

Erläuterungen 

a) Allgemeines 
 

2.1 Allgemeines  

   
§ 7 

Öffentlichkeit der Ratssitzung 
§ 7 

Öffentlichkeit der Ratssitzungen 
 

 

(1) Die Sitzungen des Rates sind öffentlich. 

Jedermann hat das Recht als Zuhöre-

rin/Zuhörer an öffentlichen Ratssitzungen 

teilzunehmen, soweit dies die räumlichen 

Verhältnisse gestatten. Die Zuhörerin-

nen/Zuhörer sind - außer im Falle des § 21 

(Einwohnerfragestunde) - nicht berechtigt, 

das Wort zu ergreifen oder sich sonst an 

den Verhandlungen des Rates zu beteiligen. 

 

(1) Die Sitzungen des Rates sind öffentlich. 

Jedermann hat das Recht, als Zuhöre-

rin/Zuhörer an öffentlichen Ratssitzungen teil-

zunehmen, soweit dies die räumlichen Ver-

hältnisse gestatten. Die Zuhörerinnen und Zu-

hörer sind - außer im Falle des § 21 (Einwoh-

nerfragestunde) - nicht berechtigt, das Wort zu 

ergreifen oder sich sonst an den Verhandlun-

gen des Rates zu beteiligen. 

 

 

(2) Für folgende Angelegenheiten wird die 

Öffentlichkeit ausgeschlossen: 

 

a) Personalangelegenheiten, 

 

b) Liegenschaftssachen, 

 

 

 

 

 

(2) Für folgende Angelegenheiten wird die Öffent-

lichkeit ausgeschlossen: 

 

a) Personalangelegenheiten,  

 

b) Erwerb bzw. Veräußerung von Grund-
stücken durch die Stadt; dies gilt auch 
für Pacht, Miete oder ähnliche Rechtsge-
schäfte, durch die der Stadt Rechte an ei-
ner Liegenschaft verschafft werden bzw. 
die Stadt solche Rechte Dritten ver-

 

 

 

 

 

Konkretisierung 
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Geschäftsordnung 
für den Rat und die Ausschüsse 

der Stadt Bergisch Gladbach 
in der Fassung des II. Nachtrages 

-alt- 

Geschäftsordnung 
für den Rat und die Ausschüsse des Rates 

der Stadt Bergisch Gladbach 
-neu- 

(Vorschlag, Stand: 24.02.2014) 

Erläuterungen 

 

 

c) Auftragsvergaben, 

 

d) Angelegenheiten der zivilen Verteidi-

gung, 

 

e) Einzelfälle in Abgabenangelegenheiten, 

 

f) Angelegenheiten der Rechnungsprü-

fung mit Ausnahme der Beratung des 

im allgemeinen Berichtsband (§ 101 

Abs. 3 GO NW) enthaltenen Prüfungs-

ergebnisses (§ 94 Abs. 1 GO NW). 

 

g) Bürgschaftsangelegenheiten und Kredi-

te 

 

 

 

 

Dies gilt nicht, wenn im Einzelfall weder 

Gründe des öffentlichen Wohls noch berech-

tigte Ansprüche oder Interessen Einzelner den 

Ausschluß der Öffentlichkeit gebieten. 

 

schafft, 
 

c) Auftragsvergaben,  

 

d) Angelegenheiten der zivilen Verteidigung,  

 

 

e) Einzelfälle in Abgabenangelegenheiten, 

 

f) Angelegenheiten der Rechnungsprüfung 
mit Ausnahme der Beratung Jahresab-
schlusses und der Entlastung des Bürger-
meisters/der Bürgermeisterin (§ 96 Abs.1 
GO NRW), 

 

g) Bürgschaftsangelegenheiten und Kredite, 

 

h) Berichte gem. § 113 Abs. 5 GO NRW von 
Vertreterinnen/Vertreter der Stadt in Or-
ganen kommunaler Gesellschaften 

 

Dies gilt nicht, wenn im Einzelfall weder 

Gründe des öffentlichen Wohls noch berechtig-

te Ansprüche oder Interessen Einzelner den 

Ausschluss der Öffentlichkeit gebieten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anpassung, die durch die Einführung des 

NKF erforderlich ist 

 

 

 

 

 

 

Klarstellung 

(3) Darüber hinaus kann auf Antrag der Bürger- (3) Darüber hinaus kann auf Antrag der Bürger-  
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Geschäftsordnung 
für den Rat und die Ausschüsse 

der Stadt Bergisch Gladbach 
in der Fassung des II. Nachtrages 

-alt- 

Geschäftsordnung 
für den Rat und die Ausschüsse des Rates 

der Stadt Bergisch Gladbach 
-neu- 

(Vorschlag, Stand: 24.02.2014) 

Erläuterungen 

meisterin/des Bürgermeisters oder eines 

Ratsmitgliedes für einzelne Angelegenheiten 

die Öffentlichkeit ausgeschlossen werden. 

Anträge auf Ausschluß der Öffentlichkeit dür-

fen nur in nichtöffentlicher Sitzung begründet 

und beraten werden. Falls dem Antrag statt-

gegeben wird, ist die Öffentlichkeit in geeig-

neter Weise zu unterrichten, daß in nichtöf-

fentlicher Sitzung weiter verhandelt wird (§ 

48 Abs. 2 Sätze 3 bis 5 GO NW). 

 

meisterin/des Bürgermeisters oder eines Rats-

mitgliedes für einzelne Angelegenheiten die 

Öffentlichkeit ausgeschlossen werden. Anträge 

und Vorschläge auf Ausschluss der Öffentlich-

keit dürfen nur in nicht öffentlicher Sitzung 

begründet und beraten werden. Falls dem An-

trag stattgegeben wird, ist die Öffentlichkeit in 

geeigneter Weise zu unterrichten, dass in nicht 

öffentlicher Sitzung weiter verhandelt wird (§ 

48 Abs. 2 Sätze 3 bis 5 GO NRW). 

 
(4) Personenbezogene Daten dürfen offenbart 

werden, soweit nicht schützenswerte Interes-

sen Einzelner oder Belange des öffentlichen 

Wohls überwiegen; erforderlichenfalls ist die 

Öffentlichkeit auszuschließen.  

 

(4) Personenbezogene Daten dürfen offenbart 

werden, soweit nicht schützenswerte Interessen 

Einzelner oder Belange des öffentlichen Wohls 

überwiegen; erforderlichenfalls ist die Öffent-

lichkeit auszuschließen. 

 

   

§ 8 
Vorsitz 

§ 8 
Vorsitz 

 

 

(1) Die Bürgermeisterin/der Bürgermeister führt 

den Vorsitz im Rat. Im Falle ihrer/seiner Ver-

hinderung übernimmt die ehrenamtliche Bür-

germeisterin/der ehrenamtliche Bürgermeister 

den Vorsitz. Die Reihenfolge der Stellvertre-

tung bestimmt sich aufgrund des Wahl-

(1)  Die Bürgermeisterin/der Bürgermeister führt 

den Vorsitz im Rat. Im Falle ihrer/seiner Ver-

hinderung übernimmt die ehrenamtliche Bür-

germeisterin/der ehrenamtliche Bürgermeister 

den Vorsitz. Die Reihenfolge der Stellvertre-

tung bestimmt sich aufgrund des Wahlergebnis-
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Geschäftsordnung 
für den Rat und die Ausschüsse 

der Stadt Bergisch Gladbach 
in der Fassung des II. Nachtrages 

-alt- 

Geschäftsordnung 
für den Rat und die Ausschüsse des Rates 

der Stadt Bergisch Gladbach 
-neu- 

(Vorschlag, Stand: 24.02.2014) 

Erläuterungen 

ergebnisses nach § 67 Abs. 2 GO NW. 

 

ses nach § 67 Abs. 2 GO NRW. 

 

(2) Die Bürgermeisterin/der Bürgermeister hat 

die Sitzung sachlich und unparteiisch zu lei-

ten. Sie/Er handhabt die Ordnung in der Sit-

zung und übt das Hausrecht (§ 51 GO NW) 

aus. 

(2)  Die Bürgermeisterin/der Bürgermeister hat die 

Sitzung sachlich und unparteiisch zu leiten. 

Sie/er handhabt die Ordnung in der Sitzung und 

übt das Hausrecht (§ 51 GO NRW) aus. 

Beschlussempfehlung des AK GeschO auf 

Grund eines entsprechenden Antrages der 

Fraktion KIDitiative 

   

§ 9 
Beschlußfähigkeit 

§ 9 
Beschlussfähigkeit 

 

(1) Vor Eintritt in die Tagesordnung stellt die 

Bürgermeisterin/der Bürgermeister die ord-

nungsgemäße Einberufung sowie die Be-

schlußfähigkeit der Versammlung fest und 

läßt dies in der Niederschrift vermerken. Der 

Rat ist beschlußfähig, wenn mehr als die 

Hälfte der gesetzlichen Mitglieder anwesend 

ist. Er gilt als beschlußfähig, solange seine 

Beschlußunfähigkeit nicht festgestellt ist (§ 

49 Abs. 1 GO NW). 

(1)  Vor Eintritt in die Tagesordnung stellt die Bür-

germeisterin/der Bürgermeister die ordnungs-

gemäße Einberufung sowie die Beschlussfähig-

keit der Versammlung fest und lässt dies in der 

Niederschrift vermerken. Der Rat ist beschluss-

fähig, wenn mehr als die Hälfte der gesetzlichen 

Mitgliederzahl anwesend ist. Er gilt als be-

schlussfähig, solange seine Beschlussunfähig-

keit nicht festgestellt ist (§ 49 Abs. 1 GO 

NRW). 

 

 

(2) Ist eine Angelegenheit wegen Be-

schlußunfähigkeit zurückgestellt worden und 

wird der Rat zur Behandlung über denselben 

Gegenstand einberufen, so ist er ohne Rück-

sicht auf die Zahl der Erschienen beschluß-

fähig, wenn bei der zweiten Einberufung auf 

(2)  Ist eine Angelegenheit wegen Beschlussunfä-

higkeit zurückgestellt worden und wird der Rat 

zur Behandlung über denselben Gegenstand 

einberufen, so ist er ohne Rücksicht auf die 

Zahl der Erschienenen beschlussfähig, wenn bei 

der zweiten Einberufung auf diese Bestimmung 
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Geschäftsordnung 
für den Rat und die Ausschüsse 

der Stadt Bergisch Gladbach 
in der Fassung des II. Nachtrages 

-alt- 

Geschäftsordnung 
für den Rat und die Ausschüsse des Rates 

der Stadt Bergisch Gladbach 
-neu- 

(Vorschlag, Stand: 24.02.2014) 

Erläuterungen 

diese Bestimmung ausdrücklich hingewiesen 

worden ist (§ 49 Abs. 2 GO NW). 

ausdrücklich hingewiesen worden ist (§ 49 Abs. 

2 GO NRW). 

 
   

§ 10 
Befangenheit von Ratsmitgliedern 

§ 10 
Befangenheit von Mitgliedern des Rates 

 

 

(1) Muß ein Ratsmitglied annehmen, nach §§ 43 

Abs. 2, 31 GO NW von der Mitwirkung an 

der Beratung und Entscheidung ausgeschlos-

sen zu sein, so hat es den Ausschließungs-

grund vor Eintritt in die Verhandlung unauf-

gefordert der Bürgermeisterin/dem Bürger-

meister anzuzeigen und den Sitzungsraum zu 

verlassen; bei einer öffentlichen Sitzung kann 

das Ratsmitglied sich in dem für die Zuhörer 

bestimmten Teil des Sitzungsraumes aufhal-

ten. 

 

(1)  Muss ein Mitglied des Rates annehmen, nach 

§§ 50 Abs. 6, 43 Abs. 2, 31 GO NRW von der 

Mitwirkung an der Beratung und Entscheidung 

ausgeschlossen zu sein, so hat es den Aus-

schließungsgrund vor Eintritt in die Verhand-

lung unaufgefordert der Bürgermeisterin/dem 

Bürgermeister anzuzeigen und den Sitzungs-

raum zu verlassen; bei einer öffentlichen Sit-

zung kann das Ratsmitglied sich in dem für die 

Zuhörer bestimmten Teil des Sitzungsraumes 

aufhalten. 

 

 

(2) In Zweifelsfällen entscheidet der Rat darüber, 

ob ein Ausschließungsgrund besteht. 

 

(2)  In Zweifelsfällen entscheidet der Rat darüber, 

ob ein Ausschließungsgrund besteht. 

 

 

(3) Verstößt ein Ratsmitglied gegen die Offenba-

rungspflicht nach Abs. 1, so stellt der Rat dies 

durch Beschluß fest. Der Ratsbeschluß ist in 

die Niederschrift aufzunehmen. 

 

(3) Verstößt ein Ratsmitglied gegen die Offenba-

rungspflicht  nach Abs. 1, so stellt der Rat dies 

durch Beschluss fest. Der Ratsbeschluss ist in 

die Niederschrift aufzunehmen. 
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Geschäftsordnung 
für den Rat und die Ausschüsse 

der Stadt Bergisch Gladbach 
in der Fassung des II. Nachtrages 

-alt- 

Geschäftsordnung 
für den Rat und die Ausschüsse des Rates 

der Stadt Bergisch Gladbach 
-neu- 

(Vorschlag, Stand: 24.02.2014) 

Erläuterungen 

 (4) Die Regelungen gelten auch für die Bürger-
meisterin/den Bürgermeister mit der Maß-
gabe, dass sie/er die Befangenheit der Stell-
vertretenden Bürgermeisterin/dem Stellver-
tretenden Bürgermeister vor Eintritt in die 
Verhandlungen anzeigt. 

Klarstellung, da die Bürgermeisterin/der 

Bürgermeister Mitglied des Rates, aber 

kein Ratsmitglied ist (Abs.1 und 3 Ge-

schO). 

   

§ 11 
Teilnahme an Sitzungen 

§ 11 
Teilnahme an Sitzungen 

 

 

 

(1) Die Bürgermeisterin/der Bürgermeister, die 

Beigeordneten und die Fachbereichsleite-

rinnen/Fachbereichsleiter nehmen an den Sit-

zungen des Rates teil. Die Bürgermeiste-

rin/der Bürgermeister ist berechtigt und auf 

Verlangen mindestens eines Fünftels der 

Ratsmitglieder oder einer Fraktion verpflich-

tet, zu einem Punkt der Tagesordnung vor 

dem Rat Stellung zu nehmen. Auch Beige-

ordnete sind hierzu verpflichtet, falls es der 

Rat oder die Bürgermeisterin/der Bürgermeis-

ter verlangen (§ 69 Abs. 1 GO NW). 

 

(1)  Die Bürgermeisterin/der Bürgermeister und die 

Beigeordneten und die Fachbereichsleite-

rinnen/Fachbereichsleiter nehmen an den Sit-

zungen des Rates teil. Die Bürgermeisterin/der 

Bürgermeister ist berechtigt und auf Verlangen 

mindestens eines Ratsmitgliedes verpflichtet, 

zu einem Punkt der Tagesordnung vor dem Rat 

Stellung zu nehmen. Auch Beigeordnete sind 

hierzu verpflichtet, falls es der Rat oder die 

Bürgermeisterin/der Bürgermeister  verlangt (§ 

69 Abs. 1 GO NRW). 

 

 

§ 69 Abs. 1 GO NRW enthält eine abschließende Rege-

lung zur Teilnahme an den Sitzungen des Rates. Es 

gehört zum Organisationsrecht der Bürgermeisterin/des 

Bürgermeisters, zu entscheiden, welche Mitarbeiterin-

nen/ Mitarbeiter zur bestmöglichen Betreuung an der 

jeweiligen Sitzung teilnehmen sollen ( Held u.a., Kom-

munalverfassung NRW, Kommentar zu § 69 GO, Erl. 

1.2). 

 

Mit Inkrafttreten des Gesetzes zur Stärkung des kommu-

nalen Ehrenamtes und zur Änderung weiterer kommu-

nalverfassungsrechtlicher Vorschriften am 29.09.2012 

erfolgte auch eine Änderung von § 69 Abs. 1 S. 2 GO 

NRW, wodurch die Geschäftsordnung wie folgt anzupas-

sen ist: Der Bürgermeister wird bereits auf Verlangen 

eines Ratsmitgliedes – und nicht wie bisher auf Verlan-

gen eines Fünftels der Ratsmitglieder oder einer Fraktion 

–  verpflichtet, zu einem Punkt der Tagesordnung vor 

dem Rat Stellung zu nehmen. (Analoge Änderung in § 29 

Absatz 4.) 
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Geschäftsordnung 
für den Rat und die Ausschüsse 

der Stadt Bergisch Gladbach 
in der Fassung des II. Nachtrages 

-alt- 

Geschäftsordnung 
für den Rat und die Ausschüsse des Rates 

der Stadt Bergisch Gladbach 
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(Vorschlag, Stand: 24.02.2014) 

Erläuterungen 

(2) Mitglieder der Ausschüsse können an den 

nichtöffentlichen Sitzungen des Rates als Zu-

hörerinnen/Zuhörer teilnehmen. Sie haben 

sich in dem für die Zuhörerinnen/Zuhörer be-

stimmten Teil des Sitzungsraumes aufzuhal-

ten. Die Teilnahme als Zuhörerin/Zuhörer be-

gründet keinen Anspruch auf Ersatz des Ver-

dienstausfalls und auf Zahlung von Sitzungs-

geld (§ 48 Abs. 4 GO NW). 

 

(2)  Mitglieder eines Ausschusses können an den 

nicht öffentlichen Sitzungen des Rates als Zu-

hörerinnen/Zuhörer teilnehmen. Die Teilnahme 

als Zuhörerin/Zuhörer begründet keinen An-

spruch auf Ersatz des Verdienstausfalls und auf 

Zahlung von Sitzungsgeld (§ 48 Abs. 4 GO 

NRW). 

Die in § 48 Abs.4 S.1 GO NRW enthaltene 

Formulierung „nach Maßgabe der Ge-

schäftsordnung“ ist i. S. einer umfassenden 

Regelungsbefugnis zu verstehen. Der Rat 

kann die Teilnahme der Mitglieder von 

Ausschüssen an den nichtöffentlichen Sit-

zungen auch völlig ausschließen, sie nach 

Personengruppen oder nach Tagesordnung 

unterschiedlich regeln (Held u. a., Kom-

munalverfassung NRW, Kommentar zu § 

48 GO, Erl. 13.2) 

   

b) Gang der Beratungen 

 

2.2 Gang der Beratungen  

§ 12 
Änderung und Erweiterung  

der Tagesordnung 

§ 12 
Änderung und Erweiterung  

der Tagesordnung 
 

 

(1) Anträge, die die Zuständigkeit eines Fachaus-

schusses berühren, werden vom Rat ohne 

Aussprache an den betreffenden Ausschuß 

überwiesen. 

 

(1) Anträge, die die Zuständigkeit eines Fachaus-

schusses berühren, werden vom Rat ohne Aus-

sprache an den betreffenden Ausschuss über-

wiesen. 

 

 

(2) Der Rat kann beschließen, 

a) die Reihenfolge der Tagesordnungspunkte 

zu ändern, 

b) Tagesordnungspunkte zu teilen oder mitei-

(2) Der Rat kann beschließen, 

a) die Reihenfolge der Tagesordnungspunkte 

zu ändern, 

b) Tagesordnungspunkte zu teilen oder mitei-
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Geschäftsordnung 
für den Rat und die Ausschüsse 

der Stadt Bergisch Gladbach 
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Geschäftsordnung 
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der Stadt Bergisch Gladbach 
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(Vorschlag, Stand: 24.02.2014) 

Erläuterungen 

nander zu verbinden, 

c) Tagesordnungspunkte abzusetzen. 

Die Verweisung eines zur Beratung in öffent-

licher Sitzung vorgesehenen Tagesordnungs-

punktes in die nichtöffentliche Sitzung darf 

nur dann erfolgen, wenn es sich um eine ge-

heimhaltungsbedürftige Angelegenheit im 

Sinne von § 7 Abs. 2 bis 4 GeschO handelt. 

 

nander zu verbinden, 

c) Tagesordnungspunkte abzusetzen. 

Die Verweisung eines zur Beratung in öffentli-

cher Sitzung vorgesehenen Tagesordnungs-

punktes in die nicht öffentliche Sitzung darf nur 

dann erfolgen, wenn es sich um eine geheim-

haltungsbedürftige Angelegenheit im Sinne von 

§ 7 Abs. 2 bis 4 GeschO handelt. 

 
(3) Die Tagesordnung kann in der Sitzung durch 

Beschluß des Rates erweitert werden, wenn es 

sich um Angelegenheiten handelt, die keinen 

Aufschub dulden oder die von äußerster 

Dringlichkeit sind (§ 48 Abs. 1 GO NW). Der 

Ratsbeschluß ist in die Niederschrift aufzu-

nehmen. 

 

(3)  Die Tagesordnung kann in der Sitzung durch 

Beschluss des Rates erweitert werden, wenn es 

sich um Angelegenheiten handelt, die keinen 

Aufschub dulden oder die von äußerster Dring-

lichkeit sind (§ 48 Abs. 1 GO NRW). Der Rats-

beschluss ist in die Niederschrift aufzunehmen. 

 

 

(4) Ist aufgrund des Vorschlags einer Fraktion 

oder eines Fünftels der Ratsmitglieder eine 

Angelegenheit in die Tagesordnung aufge-

nommen worden, die nicht in den Aufgaben-

bereich der Stadt fällt, setzt der Rat durch Ge-

schäftsordnungsbeschluß die Angelegenheit 

von der Tagesordnung ab. 

 

(4)  Ist aufgrund des Vorschlags einer Fraktion  

oder eines Fünftels der Ratsmitglieder eine An-

gelegenheit in die Tagesordnung aufgenommen 

worden, die nicht in den Aufgabenbereich der 

Stadt fällt, setzt der Rat durch Geschäftsord-

nungsbeschluss die Angelegenheit von der Ta-

gesordnung ab. 

 

 

(5) Wird nach Aufruf eines Tagesordnungspunk-

tes, der eine Angelegenheit betrifft, die nicht in 

(5) Wird nach Aufruf eines Tagesordnungspunktes, 

der eine Angelegenheit betrifft, die nicht in den 
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der Stadt Bergisch Gladbach 
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(Vorschlag, Stand: 24.02.2014) 

Erläuterungen 

den Aufgabenbereich der Stadt fällt, ein Ge-

schäftsordnungsantrag nach Abs. 4 aus der Mit-

te des Rates nicht gestellt, stellt die Bürger-

meisterin/der Bürgermeister von Amts wegen 

den Antrag und läßt darüber abstimmen. 

 

Aufgabenbereich der Stadt fällt, ein Geschäfts-

ordnungsantrag nach Abs. 4 aus der Mitte des 

Rates nicht gestellt, stellt die Bürgermeiste-

rin/der Bürgermeister von Amts wegen den An-

trag und lässt darüber abstimmen. 

 
§ 13 

Redeordnung 

§ 13 
Redeordnung 

 

 

(1) Die Bürgermeisterin/der Bürgermeister ruft 

jeden Punkt der Tagesordnung nach der vor-

gesehenen oder beschlossenen Reihenfolge 

unter Bezeichnung des Verhandlungsgegen-

standes auf und stellt die Angelegenheit zur 

Beratung. Wird eine Angelegenheit beraten, 

die auf Vorschlag von einem Fünftel der 

Ratsmitglieder oder einer Fraktion in die Ta-

gesordnung aufgenommen worden ist (§ 3 

Abs. 1 dieser Geschäftsordnung), so ist zu-

nächst den Antragsstellern Gelegenheit zu 

geben, ihren Vorschlag zu begründen. Ist eine 

Berichterstattung vorgesehen, so erhält zu-

nächst die Berichterstatterin/der Berichterstat-

ter das Wort. 

 

(1) Die Bürgermeisterin/der Bürgermeister ruft 

jeden Punkt der Tagesordnung nach der vorge-

sehenen oder beschlossenen Reihenfolge unter 

Bezeichnung des Verhandlungsgegenstandes 

auf und stellt die Angelegenheit zur Beratung. 

Wird eine Angelegenheit beraten, die auf Vor-

schlag von einem Fünftel der Ratsmitglieder 

oder einer Fraktion in die Tagesordnung aufge-

nommen worden ist (§ 3 Abs. 1, Nr. 9 dieser 

Geschäftsordnung), so ist zunächst den Antrag-

stellern Gelegenheit zu geben, ihren Vorschlag 

zu begründen. Ist eine Berichterstattung vorge-

sehen, so erhält zunächst die Berichtererstatte-

rin/der Berichterstatter das Wort. 

 

 

(2.) Hinsichtlich der Angelegenheiten, die nicht 

in den Aufgabenbereich der Stadt fallen, gel-

(2) Hinsichtlich der Angelegenheiten, die nicht in 

den Aufgabenbereich der Stadt fallen, gelten  
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Neufassung der Geschäftsordnung für den Rat und die Ausschüsse des Rates der Stadt Bergisch Gladbach 
- Synopse - 

 
 

 

Geschäftsordnung 
für den Rat und die Ausschüsse 

der Stadt Bergisch Gladbach 
in der Fassung des II. Nachtrages 

-alt- 

Geschäftsordnung 
für den Rat und die Ausschüsse des Rates 

der Stadt Bergisch Gladbach 
-neu- 

(Vorschlag, Stand: 24.02.2014) 

Erläuterungen 

ten § 12 Absätze 4 und 5 entsprechend. 

 

§ 12 Absätze 4 und 5 GeschO entsprechend. 

 

(3) Ein Ratsmitglied, das das Wort ergreifen will, 

hat sich durch Aufheben der Hand zu melden. 

Melden sich mehrere Ratsmitglieder gleich-

zeitig, so bestimmt die Bürgermeisterin/der 

Bürgermeister die Reihenfolge der Wortmel-

dungen. 

(3) Ein Ratsmitglied, das das Wort ergreifen will, 

hat sich durch Aufheben der Hand zu melden. 

Melden sich mehrere Ratsmitglieder gleichzei-

tig, so bestimmt die Bürgermeisterin/der Bür-

germeister die Reihenfolge der Wortmeldungen. 

 

(4) Außerhalb der Reihenfolge erhält ein Rats-

mitglied das Wort, wenn es Anträge zur Ge-

schäftsordnung stellen will. 

 

(4) Außerhalb der Reihenfolge erhält ein Ratsmit-

glied das Wort, wenn es Anträge zur Ge-

schäftsordnung stellen will. 

 

 

(5) Will die Bürgermeisterin/der Bürgermeister 

selbst zur Sache sprechen, so muß er den 

Vorsitz vorübergehend abgeben. Kurze Be-

merkungen zur Sache und Anträge zur Ge-

schäftsordnung sind der Bürgermeisterin/dem 

Bürgermeister von ihrem/seinem Platz aus 

gestattet. 

 

(5)  Die Bürgermeisterin/der Bürgermeister ist 
berechtigt, auch außerhalb der Reihenfolge 
das Wort zu ergreifen. 
Will die Bürgermeisterin/der Bürgermeister 

selbst zur Sache sprechen, so muss sie/er den 

Vorsitz vorübergehend abgeben. Kurze Be-

merkungen zur Sache und Anträge zur Ge-

schäftsordnung sind der Bürgermeisterin/dem 

Bürgermeister von ihrem/seinem Platz aus ge-

stattet. 

 

Konkretisierung  

(6) Die Redezeit beträgt im Regelfalle bis zu 10 

Minuten. Die Bürgermeisterin/der Bürgermei-

ster kann die Redezeit bis zu 5 Minuten ver-

längern. Ein Ratsmitglied darf höchstens 

(6) Die Redezeit beträgt im Regelfalle bis zu 10 

Minuten. Die Bürgermeisterin/der Bürgermei-

ster kann die Redezeit bis zu 5 Minuten ver-

längern. Ein Ratsmitglied darf höchstens drei-
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Neufassung der Geschäftsordnung für den Rat und die Ausschüsse des Rates der Stadt Bergisch Gladbach 
- Synopse - 

 
 

 

Geschäftsordnung 
für den Rat und die Ausschüsse 

der Stadt Bergisch Gladbach 
in der Fassung des II. Nachtrages 

-alt- 

Geschäftsordnung 
für den Rat und die Ausschüsse des Rates 

der Stadt Bergisch Gladbach 
-neu- 

(Vorschlag, Stand: 24.02.2014) 

Erläuterungen 

dreimal zum selben Punkt der Tagesordnung 

sprechen; Anträge zur Geschäftsordnung 

bleiben hiervon unberührt. 

mal zum selben Punkt der Tagesordnung spre-

chen; Anträge zur Geschäftsordnung bleiben 

hiervon unberührt. 

   

§ 14 
Erklärungen und Bemerkungen 

§ 14 
Erklärungen und Bemerkungen 

 

(1) Zu einer Erklärung können die Fraktionen 

auch außerhalb der Tagesordnung und der 

Reihenfolge der Wortmeldungen das Wort 

erhalten. Das Wort wird auf Antrag durch Be-

schluß des Rates erteilt. 

(1) Zu einer Erklärung können die Fraktionen auch 

außerhalb der Tagesordnung und der Reihen-

folge der Wortmeldungen das Wort erhalten. 

Das Wort wird auf Antrag durch Beschluss des 

Rates erteilt. 

 

 

(2) Zu persönlichen Bemerkungen wird das Wort 

erst nach der Beschlußfassung über den be-

treffenden Gegenstand erteilt. Die Redne-

rin/Der Redner darf nur eigene Ausführungen 

richtig stellen oder Angriffe zurückweisen, 

die in der Aussprache gegen ihn erhoben wur-

den, nicht aber zur Sache sprechen. 

(2) Zu persönlichen Bemerkungen wird das Wort 

erst nach der Beschlussfassung über den betref-

fenden Gegenstand erteilt. Die Rednerin/Der 

Redner darf nur eigene Ausführungen richtig 

stellen oder Angriffe zurückweisen, die in der 

Aussprache gegen sie/ihn erhoben wurden, 

nicht aber zur Sache sprechen. 

 

   
§ 15 

Anträge zur Geschäftsordnung 
§ 15 

Anträge zur Geschäftsordnung 
 

 

(1) Anträge zur Geschäftsordnung können je-

derzeit von jedem Ratsmitglied gestellt 

werden. Dazu gehören insbesondere fol-

gende Anträge: 

(1) Anträge zur Geschäftsordnung können jederzeit 

von jedem Ratsmitglied gestellt werden. Dazu 

gehören insbesondere folgende Anträge: 

 

 

 

 

 

112/194

Haupt- und Finanzausschuss 2014-03-25



1-14/102002-Ru  

Neufassung der Geschäftsordnung für den Rat und die Ausschüsse des Rates der Stadt Bergisch Gladbach 
- Synopse - 

 
 

 

Geschäftsordnung 
für den Rat und die Ausschüsse 

der Stadt Bergisch Gladbach 
in der Fassung des II. Nachtrages 

-alt- 

Geschäftsordnung 
für den Rat und die Ausschüsse des Rates 

der Stadt Bergisch Gladbach 
-neu- 

(Vorschlag, Stand: 24.02.2014) 

Erläuterungen 

a) auf Schluß der Aussprache (§ 16), 

b) auf Schluß der Rednerliste (§ 16), 

c) auf Verweisung an einen Ausschuß oder 

an den Bürgermeister,  

d) auf Vertagung (§ 16), 

e) auf Absetzung einer Angelegenheit von 

der Tagesordnung (§ 16), 

f) auf Unterbrechung oder Aufhebung der 

Sitzung, 

g) auf Ausschluß oder Wiederherstellung 

der Öffentlichkeit, 

h) auf namentliche oder geheime Abstim-

mung, 

i) auf Einberufung des Ältestenrates, 

j) auf Rücknahme eines Antrages. 

 

a) auf Schluss der Aussprache (§ 16),  

b) auf Schluss der Rednerliste (§ 16),  

c) auf Verweisung an einen Ausschuss oder an 

den Bürgermeister,  

d) auf Vertagung,  

e) auf Absetzung einer Angelegenheit von der 

Tagesordnung, 

f) auf Unterbrechung oder Aufhebung der Sit-

zung,  

g) auf Ausschluss oder Wiederherstellung der 

Öffentlichkeit,  

h) auf namentliche oder geheime Abstimmung,  

 

i) auf Einberufung des Ältestenrates. 

 
Anträge zur Geschäftsordnung werden durch 
das Aufzeigen mit beiden Händen gemeldet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beschlussempfehlung des AK GeschO auf 

Grund eines entsprechenden Antrages der 

Fraktion KIDitiative 

(2) Wird ein Antrag zur Geschäftsordnung ge-

stellt, so darf noch je ein Ratsmitglied für 

und gegen diesen Antrag sprechen. Als-

dann ist über den Antrag abzustimmen. In 

den Fällen des § 18 Abs. 3 und Abs. 4 be-

darf es keiner Abstimmung. 

 

(2) Wird ein Antrag zur Geschäftsordnung gestellt, 

so darf noch je ein Ratsmitglied für und gegen 

diesen Antrag sprechen. Alsdann ist über den 

Antrag abzustimmen. In den Fällen des § 18 

Abs. 3 und Abs. 4 bedarf es keiner Abstim-

mung. 

 

 

    (3) Über Anträge zur Geschäftsordnung hat der 

Rat gesondert vorab zu entscheiden. Wer-

(3) Über Anträge zur Geschäftsordnung hat der Rat 

gesondert vorab zu entscheiden. Werden meh-
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Neufassung der Geschäftsordnung für den Rat und die Ausschüsse des Rates der Stadt Bergisch Gladbach 
- Synopse - 

 
 

 

Geschäftsordnung 
für den Rat und die Ausschüsse 

der Stadt Bergisch Gladbach 
in der Fassung des II. Nachtrages 

-alt- 

Geschäftsordnung 
für den Rat und die Ausschüsse des Rates 

der Stadt Bergisch Gladbach 
-neu- 

(Vorschlag, Stand: 24.02.2014) 

Erläuterungen 

den mehrere Anträge zur Geschäftsordnung 

gleichzeitig gestellt, so ist über den jeweils 

weitestgehenden Antrag zuerst abzustim-

men. In Zweifelsfällen bestimmt die Bür-

germeisterin/der Bürgermeister die Reihen-

folge der Abstimmung.  

rere Anträge zur Geschäftsordnung gleichzeitig 

gestellt, so ist über den jeweils weitestgehenden 

Antrag zuerst abzustimmen. In Zweifelsfällen 

bestimmt die Bürgermeisterin/der Bürgermeis-

ter die Reihenfolge der Abstimmung. 

 

   

§ 16 
Schluß der Aussprache, Schluß der Red-

nerliste, Vertagung, Absetzung 
  

§ 16 
Schluss der Aussprache, Schluss der  
Rednerliste, Vertagung, Absetzung 

 

 

Jedes Ratsmitglied, das sich nicht an der Bera-

tung beteiligt hat, kann verlangen, daß die Be-

ratung des Tagesordnungspunktes vertagt oder 

beendet, die Rednerliste geschlossen oder die 

Angelegenheit von der Tagesordnung abge-

setzt wird. Ein solcher Antrag darf nur gestellt 

werden, wenn je ein Ratsmitglied jeder Frakti-

on Gelegenheit hatte, zur Sache zu sprechen. 

 

Jedes Ratsmitglied, das sich nicht an der Beratung 

beteiligt hat, kann verlangen, dass die Beratung 

des Tagesordnungspunktes vertagt, beendet oder 

die Rednerinnenliste/Rednerliste geschlossen oder 

die Angelegenheit von der Tagesordnung abgesetzt 

wird. Wird ein solcher Antrag gestellt, so gibt 
die Bürgermeisterin/der Bürgermeister die be-
reits vorliegenden Wortmeldungen bekannt. Ein 

Antrag auf Schluss der Aussprache, Schluss der 
Rednerliste, Vertagung oder Absetzung darf nur 

gestellt werden, wenn je ein Ratsmitglied jeder 

Fraktion Gelegenheit hatte, zur Sache zu sprechen. 

Streichung der Formulierungen „vertagt,“ 

und „oder die Angelegenheit von der Ta-

gesordnung abgesetzt wird“ auf Empfeh-

lung des Verwaltungsgerichts Köln (siehe 

Sachdarstellung in der Vorlage Nr. 

0152/2012) 

 

Konkretisierung, da sich Satz 1 nur noch 

auf Anträge auf Schluss der Aussprache 

und auf Schluss der Rednerliste bezieht, 

Satz 3 aber auf alle in der Überschrift des 

Paragrafen bezeichneten Geschäftsord-

nungsanträge 

   

§ 17 
Anträge zur Sache 

§ 17 
Anträge zur Sache 
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Neufassung der Geschäftsordnung für den Rat und die Ausschüsse des Rates der Stadt Bergisch Gladbach 
- Synopse - 

 
 

 

Geschäftsordnung 
für den Rat und die Ausschüsse 

der Stadt Bergisch Gladbach 
in der Fassung des II. Nachtrages 

-alt- 

Geschäftsordnung 
für den Rat und die Ausschüsse des Rates 

der Stadt Bergisch Gladbach 
-neu- 

(Vorschlag, Stand: 24.02.2014) 

Erläuterungen 

 
(1) Jedes Ratsmitglied und jede Fraktion sind 

berechtigt, zu jedem Punkt der Tagesordnung 

Anträge sowie Zusatz- und Änderungsanträge 

zu stellen, um eine Entscheidung des Rates in 

der Sache herbeizuführen (Anträge zur Sa-

che). Hat eine Vorberatung in Ausschüssen 

des Rates stattgefunden, so steht ein gleiches 

Recht auch den beteiligten Ausschüssen zu. 

Die Anträge müssen einen Beschlußvorschlag 

enthalten. 

 

(1) Jedes Ratsmitglied und jede Fraktion sind be-

rechtigt, zu jedem Punkt der Tagesordnung An-

träge zu stellen, um eine Entscheidung des Ra-

tes in der Sache herbeizuführen (Anträge zur 

Sache). Hat eine Vorberatung in Ausschüssen 

des Rates stattgefunden, so steht ein gleiches 

Recht auch den beteiligten Ausschüssen zu. Die 

Anträge müssen einen abstimmungsfähigen Be-

schlussentwurf enthalten. 

 

 (2) Für Zusatz- und Änderungsanträge zu den 
nach Abs. 1 gestellten Anträgen gilt Abs. 1 
Satz 3 entsprechend. 
 

Konkretisierung 

(2) Anträge nach Absatz 1, die Mehrausgaben 

oder Mindereinnahmen gegenüber den Ansät-

zen des Haushaltsplanes zur Folge haben, 

müssen mit einem Deckungsvorschlag ver-

bunden werden. 

(3) Anträge nach den Absätzen 1 und 2, die Mehr-

ausgaben oder Mindereinnahmen gegenüber 

den Ansätzen des Haushaltsplanes zur Folge 

haben, müssen mit einem Deckungsvorschlag 

verbunden werden. 

 

   

§ 18 
Abstimmung 

§ 18 
Abstimmung 

 

 

(1) Nach Schluß der Aussprache stellt die Bür-

germeisterin/der Bürgermeister die zu dem Ta-

(1) Nach Schluss der Aussprache stellt die Bür-

germeisterin/der Bürgermeister die zu dem Ta-
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Neufassung der Geschäftsordnung für den Rat und die Ausschüsse des Rates der Stadt Bergisch Gladbach 
- Synopse - 

 
 

 

Geschäftsordnung 
für den Rat und die Ausschüsse 

der Stadt Bergisch Gladbach 
in der Fassung des II. Nachtrages 

-alt- 

Geschäftsordnung 
für den Rat und die Ausschüsse des Rates 

der Stadt Bergisch Gladbach 
-neu- 

(Vorschlag, Stand: 24.02.2014) 

Erläuterungen 

gesordnungspunkt gestellten Sachanträge zur 

Abstimmung. Der weitestgehende Antrag hat 

Vorrang. In Zweifelsfällen bestimmt die Bürger-

meisterin/der Bürgermeister die Reihenfolge der 

Abstimmung. 

 

gesordnungspunkt gestellten Sachanträge zur 

Abstimmung. Der weitestgehende Antrag hat 

Vorrang. In Zweifelsfällen bestimmt die Bür-

germeisterin/der Bürgermeister die Reihenfol-

ge der Abstimmung. 

 

(2) Die Abstimmung erfolgt im Regelfall durch 

Handzeichen. 

(2) Die Abstimmung erfolgt im Regelfall durch 

Handzeichen. 

 

 

(3) Auf Antrag von mindestens 1/20 der Ratsmit-

glieder erfolgt namentliche Abstimmung. Bei 

namentlicher Abstimmung ist die Stimmabgabe 

jedes Ratsmitgliedes in der Niederschrift zu ver-

merken. 

 

(3) Auf Antrag von mindestens 1/20 der Mitglieder 

des Rates erfolgt namentliche Abstimmung. 

Bei namentlicher Abstimmung ist die Stimm-

abgabe jeder/jedes Stimmberechtigten in der 

Niederschrift zu vermerken. 

 

 

(4) Auf Antrag von mindestens einem Fünftel der 

Ratsmitglieder (§ 50 Abs. 1 S. 4 GO NW) wird 

geheim abgestimmt. Die geheime Abstimmung 

erfolgt durch Abgabe von Stimmzetteln. 

 

(4) Auf Antrag von mindestens einem Fünftel der 

Mitglieder des Rates wird geheim abgestimmt 

(§ 50 Abs. 1 S. 4 GO NRW). Die geheime Ab-

stimmung erfolgt durch Abgabe von Stimmzet-

teln. 

 

 

 (5) Für die Auszählung von Stimmzetteln sollen 
die Fraktionen Stimmzählerin-
nen/Stimmzähler zur Bildung einer Zähl-
kommission benennen. 

 

Beschlussempfehlung des AK GeschO 

(5) Wird zum selben Tagesordnungspunkt sowohl (6) Wird zum selben Tagesordnungspunkt sowohl  
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Neufassung der Geschäftsordnung für den Rat und die Ausschüsse des Rates der Stadt Bergisch Gladbach 
- Synopse - 

 
 

 

Geschäftsordnung 
für den Rat und die Ausschüsse 

der Stadt Bergisch Gladbach 
in der Fassung des II. Nachtrages 

-alt- 

Geschäftsordnung 
für den Rat und die Ausschüsse des Rates 

der Stadt Bergisch Gladbach 
-neu- 

(Vorschlag, Stand: 24.02.2014) 

Erläuterungen 

ein Antrag auf namentliche als auch auf ge-

heime Abstimmung gestellt, so hat der Antrag 

auf geheime Abstimmung Vorrang (§ 50 Abs. 

1 S.5 GO NW). 

 

ein Antrag auf namentliche als auch auf ge-

heime Abstimmung gestellt, so hat der Antrag 

auf geheime Abstimmung Vorrang (§ 50 Abs. 

1 S. 5 GO NRW). 

(6) Das Abstimmungsergebnis wird von der Bür-

germeisterin/vom Bürgermeister bekannt-

gegeben und in der Niederschrift festgehalten. 

(7) Das Abstimmungsergebnis wird von der Bür-

germeisterin/vom Bürgermeister bekannt ge-

geben und in der Niederschrift festgehalten. 

 

   

§ 19 
Wahlen 

 

§ 19 
Wahlen 

 

(1) Wahlen werden durch offene Abstimmung 

vollzogen. Die Abstimmung erfolgt im Regel-

fall durch Handzeichen. 

 

(1) Wahlen werden durch offene Abstimmung voll-

zogen. Die Abstimmung erfolgt im Regelfall 

durch Handzeichen. 

 

 

(2) Wenn das Gesetz es bestimmt oder wenn ein 

Ratsmitglied der offenen Abstimmung wider-

spricht, erfolgt die Wahl geheim durch Abga-

be von Stimmzetteln. Auf dem Stimmzettel ist 

der Name der/des zu Wählenden anzugeben 

oder anzukreuzen. Unbeschriftete Stimmzettel 

gelten als Stimmenthaltung. Stimmzettel, auf 

denen "ja" oder "nein" vermerkt ist, sind un-

gültig. 

  

(2) Wenn das Gesetz es bestimmt oder wenn ein 

Ratsmitglied oder die Bürgermeisterin/der 

Bürgermeister der offenen Abstimmung wider-

spricht, erfolgt die Wahl geheim durch Abgabe 

von Stimmzetteln. Auf dem Stimmzettel ist der 

Name der/des zu Wählenden anzugeben oder 

anzukreuzen. Unbeschriftete Stimmzettel gel-

ten als Stimmenthaltung. Stimmzettel, auf de-

nen „ja“ oder „nein“ vermerkt ist, sind ungül-

tig. 
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Geschäftsordnung 
für den Rat und die Ausschüsse 

der Stadt Bergisch Gladbach 
in der Fassung des II. Nachtrages 

-alt- 

Geschäftsordnung 
für den Rat und die Ausschüsse des Rates 

der Stadt Bergisch Gladbach 
-neu- 

(Vorschlag, Stand: 24.02.2014) 

Erläuterungen 

 (3) Für die Auszählung von Stimmzetteln sollen 
die Fraktionen Stimmzählerin-
nen/Stimmzähler zur Bildung einer Zähl-
kommission benennen. 
 

Beschlussempfehlung des AK GeschO 

(3) Gewählt ist, wer mehr als die Hälfte der gül-

tigen Stimmen erhalten hat. Erreicht niemand 

mehr als die Hälfte der Stimmen, so findet 

zwischen den Personen, welche die beiden 

höchsten Stimmzahlen erreicht haben, ein 

zweiter Wahlgang  statt. Gewählt ist, wer in 

diesem zweiten Wahlgang die meisten Stim-

men auf sich vereinigt. Bei Stimmengleich-

heit entscheidet das Los (§ 50 Abs. 2 GO 

NW). 

 

(4) Gewählt ist die vorgeschlagene Person, die 

mehr als die Hälfte der gültigen Stimmen er-

halten hat. Erreicht niemand mehr als die Hälf-

te der Stimmen, so findet zwischen den Perso-

nen, welche die beiden höchsten Stimmenzah-

len erreicht haben, eine engere Wahl statt. Ge-

wählt ist, wer in dieser engeren Wahl die meis-

ten Stimmen auf sich vereinigt. Bei Stimmen-

gleichheit entscheidet das Los (§ 50 Abs. 2 GO 

NRW). 

Redaktionelle Überarbeitung 

(4) Für die Besetzung von Ausschüssen des Rates 

gilt § 50 Abs. 3 GO NW. 
(5) Für die Besetzung von Ausschüssen des Rates 

gilt § 50 Abs. 3 GO NRW. 
 

   
§ 20 

Fragerecht der Ratsmitglieder 
§ 20 

Fragerecht der Ratsmitglieder 
 

 

(1) Jedes Ratsmitglied ist berechtigt, schriftliche 

Anfragen, die sich auf Angelegenheiten der 

Stadt beziehen, an die Bürgermeisterin/den 

Bürgermeister zu richten. Anfragen sind min-

destens fünf Werktage vor Beginn der Rats-

(1) Jedes Ratsmitglied ist berechtigt, schriftliche 

Anfragen, die sich auf Angelegenheiten der 

Stadt beziehen, an die Bürgermeisterin/den 

Bürgermeister zu richten. Schriftliche Anfra-

gen, die in der Ratssitzung beantwortet 

 

 

 

 

Klarstellung 
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Geschäftsordnung 
für den Rat und die Ausschüsse 

der Stadt Bergisch Gladbach 
in der Fassung des II. Nachtrages 

-alt- 

Geschäftsordnung 
für den Rat und die Ausschüsse des Rates 

der Stadt Bergisch Gladbach 
-neu- 

(Vorschlag, Stand: 24.02.2014) 

Erläuterungen 

sitzung der Bürgermeisterin/dem Bürgermeis-

ter zuzuleiten. Die Beantwortung hat schrift-

lich zu erfolgen, wenn die Fragestellerin/der 

Fragesteller es verlangt. 

 

werden sollen,  sind mindestens fünf Werkta-

ge vor Beginn der Ratssitzung der Bürgermeis-

terin/dem Bürgermeister zuzuleiten. Die Be-

antwortung hat schriftlich zu erfolgen, wenn 

die Fragestellerin/der Fragesteller es verlangt. 

 
(2) Jedes Ratsmitglied ist darüber hinaus berech-

tigt, nach Erledigung der Tagesordnung einer 

Ratssitzung mündliche Anfragen an die Bür-

germeisterin/den Bürgermeister zu richten. 

Die Anfragen müssen Angelegenheiten be-

treffen, die in den Aufgabenbereich der Stadt 

fallen. Die Fragestellerin/der Fragesteller darf 

bis zu zwei Zusatzfragen stellen. Ist eine so-

fortige Beantwortung nicht möglich, kann die 

Fragestellerin/der Fragesteller auf eine 

schriftliche Beantwortung innerhalb von 14 

Tagen verwiesen werden. 

 

(2) Jedes Ratsmitglied ist darüber hinaus berech-

tigt, nach Erledigung der Tagesordnung einer 

Ratssitzung Anfragen an die Bürgermeiste-

rin/den Bürgermeister zu richten. Die Anfragen 

müssen Angelegenheiten betreffen, die in den 

Aufgabenbereich der Stadt fallen. Die Frage-

stellerin/Der Fragesteller darf  bis zu zwei Zu-

satzfragen stellen. Ist eine sofortige Beantwor-

tung nicht möglich, kann die Fragestellerin/der 

Fragesteller auf eine schriftliche Beantwortung 

innerhalb von 14 Werktagen verwiesen wer-

den. 

 

 

(3) Anfragen dürfen zurückgewiesen werden, 

wenn 

a) sie nicht den Bestimmungen des Abs. 1 o-

der 2 entsprechen, 

 

b) die begehrte Auskunft demselben oder ei-

ner anderen Fragestellerin/einem anderen 

Fragesteller innerhalb der letzten sechs 

(3) Anfragen dürfen zurückgewiesen werden, 

wenn 

a) sie nicht den Bestimmungen der Abs. 1 oder 

2 entsprechen, 

 

b) die begehrte Auskunft demselben oder ei-
nem anderen Ratsmitglied innerhalb der 

letzten sechs Monate bereits erteilt wurde, 

 

 

 

 

 

Modifizierte Anpassung an die Neufas-

sung der Mustergeschäftsordnung des 

StGB NRW aus November 2012, hier in 
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Geschäftsordnung 
für den Rat und die Ausschüsse 

der Stadt Bergisch Gladbach 
in der Fassung des II. Nachtrages 

-alt- 

Geschäftsordnung 
für den Rat und die Ausschüsse des Rates 

der Stadt Bergisch Gladbach 
-neu- 

(Vorschlag, Stand: 24.02.2014) 

Erläuterungen 

Monate bereits erteilt wurde, 

 

 

c) die Beantwortung offenkundig mit einem 

unverhältnismäßigen Aufwand verbunden 

wäre. 

 

 

 

 

c) die Beantwortung offenkundig mit einem 

unverhältnismäßigen Aufwand verbunden wä-

re.  

der Fassung der Beschlussempfehlung des 

AK GeschO zu einem entsprechenden An-

trag der Fraktion KIDitiative 

(4) Eine Aussprache findet nicht statt. (4) Eine Aussprache findet nicht statt.  

   

§ 21 
Fragerecht der Einwohnerinnen/Einwohner 

§ 21 
Fragerecht der Einwohnerinnen/Einwohner 

 

 

(1) Eine Fragestunde für Einwohnerin-

nen/Einwohner ist in die Tagesordnung der  

Ratssitzung aufzunehmen. Jede Einwohne-

rin/jeder Einwohner der Stadt ist berechtigt, 

nach Aufruf des Tagesordnungspunktes 

mündliche Anfragen an die Bürgermeisterin/ 

den Bürgermeister zu richten. Die Anfragen 

müssen sich auf Angelegenheiten der Stadt 

beziehen. Sie sind vor der Ratssitzung schrift-

lich der Bürgermeisterin/dem Bürgermeister 

zuzuleiten. Die Fragestunde wird auf höchs-

ten 60 Minuten begrenzt. 

 

(1) Eine Fragestunde für Einwohnerin-

nen/Einwohner ist in die Tagesordnung der  

Ratssitzung aufzunehmen. In diesem Fall ist 

jede Einwohnerin/jeder Einwohner der Stadt 

berechtigt, nach Aufruf des Tagesordnungs-

punktes mündliche Anfragen an die Bürger-

meisterin/den Bürgermeister zu  richten. Die 

Anfragen müssen sich auf Angelegenheiten der 

Stadt beziehen. Sie sind spätestens zwei Ar-
beitstage vor der Ratssitzung schriftlich der 

Bürgermeisterin/dem Bürgermeister zuzulei-

ten. Die Fragestunde wird auf höchstens 60 

Minuten begrenzt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Aufnahme einer Antragsfrist wird 

vorgeschlagen, um der Bürgermeisterin / 

dem Bürgermeister Gelegenheit zu geben, 

eine qualifizierte Beantwortung der Fragen 

vorzubereiten.  

Einzelheiten des Verfahrens sind in der 

Vorlage zur Einwohnerfragestunde erläu-

120/194

Haupt- und Finanzausschuss 2014-03-25



1-14/102002-Ru  

Neufassung der Geschäftsordnung für den Rat und die Ausschüsse des Rates der Stadt Bergisch Gladbach 
- Synopse - 

 
 

 

Geschäftsordnung 
für den Rat und die Ausschüsse 

der Stadt Bergisch Gladbach 
in der Fassung des II. Nachtrages 

-alt- 

Geschäftsordnung 
für den Rat und die Ausschüsse des Rates 

der Stadt Bergisch Gladbach 
-neu- 

(Vorschlag, Stand: 24.02.2014) 

Erläuterungen 

tert. 

Denkbar wäre, Beginn und Dauer der 

Einwohnerfragestunde in der Geschäfts-

ordnung festzuschreiben, was allerdings zu 

Lasten einer flexibleren Handhabung gin-

ge.  

Der Beginn „18.00 Uhr“ wurde im Ältes-

tenrat einvernehmlich vereinbart, um auch 

Berufstätigen die Teilnahme an der Ein-

wohnerfragestunde zu erleichtern.  

 

(2) Jede Fragestellerin/jeder Fragesteller ist be-

rechtigt, zwei Zusatzfragen zu stellen. 

(2) Melden sich mehrere Einwohnerin-

nen/Einwohner gleichzeitig, so bestimmt die 

Bürgermeisterin/der Bürgermeister die Reihen-

folge der Wortmeldungen. Jede Fragestellerin/ 

jeder Fragesteller ist berechtigt, höchstens zwei 

Zusatzfragen zu stellen. 

 

 

(3) Die Beantwortung der Anfrage erfolgt im 

Regelfall mündlich durch die Bürgermeiste-

rin/den Bürgermeister. Ist eine sofortige Be-

antwortung nicht möglich, so kann die Frage-

stellerin/der Fragesteller auf die schriftliche 

Beantwortung verwiesen werden. Eine Aus-

sprache findet nicht statt. 

(3) Die Beantwortung der Anfrage erfolgt im Re-

gelfall mündlich durch die Bürgermeiste-

rin/den Bürgermeister. Ist eine sofortige Be-

antwortung nicht möglich, so kann die Frage-

stellerin/der Fragesteller auf eine schriftliche 

Beantwortung verwiesen werden. Eine Aus-

sprache findet nicht statt. 

 

   
c) Ordnung in den Sitzungen 2.3 Ordnung in den Sitzungen  
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Geschäftsordnung 
für den Rat und die Ausschüsse 

der Stadt Bergisch Gladbach 
in der Fassung des II. Nachtrages 

-alt- 

Geschäftsordnung 
für den Rat und die Ausschüsse des Rates 

der Stadt Bergisch Gladbach 
-neu- 

(Vorschlag, Stand: 24.02.2014) 

Erläuterungen 

  
§ 22 

Ordnungsgewalt und Hausrecht 
§ 22 

Ordnungsgewalt und Hausrecht 
 

 

(1) In den Sitzungen des Rates handhabt die Bür-

germeisterin/der Bürgermeister die Ordnung 

und übt das Hausrecht aus. Ihrer/Seiner Ord-

nungsgewalt und ihrem/seinem Hausrecht un-

terliegen - vorbehaltlich der §§ 23-25 dieser 

Geschäftsordnung - alle Personen, die sich 

während einer Ratssitzung im Sitzungssaal 

aufhalten. Wer sich ungebührlich benimmt 

oder sonst die Würde der Versammlung ver-

letzt, kann von der Bürgermeisterin/vom Bür-

germeister zur Ordnung gerufen und notfalls 

aus dem Sitzungssaal gewiesen werden. 

 

(1)  In den Sitzungen des Rates handhabt die Bür-

germeisterin/der Bürgermeister die Ordnung 

und übt das Hausrecht aus. Ihrer/Seiner Ord-

nungsgewalt und ihrem/seinem Hausrecht un-

terliegen - vorbehaltlich der §§ 23 - 25 dieser 

Geschäftsordnung - alle Personen, die sich 

während einer Ratssitzung im Sitzungssaal 

aufhalten. Wer sich ungebührlich benimmt o-

der sonst die Würde der Versammlung verletzt, 

kann von der Bürgermeisterin/vom Bürger-

meister zur Ordnung gerufen und notfalls aus 

dem Sitzungssaal gewiesen werden. 

 

 

(2) Entsteht während einer Sitzung des Rates 

unter den Zuhörerinnen/Zuhörern störende 

Unruhe, so kann die Bürgermeisterin/der 

Bürgermeister nach vorheriger Abmahnung 

den für die Zuhörerinnen/Zuhörer bestimmten 

Teil des Sitzungssaales räumen lassen, wenn 

die störende Unruhe auf andere Weise nicht 

zu beseitigen ist. 

(2) Entsteht während einer Sitzung des Rates unter 

den Zuhörerinnen/Zuhörern störende Unruhe, 

so kann die Bürgermeisterin/der Bürgermeister 

nach vorheriger Abmahnung den für die Zuhö-

rerinnen und Zuhörer bestimmten Teil des Sit-

zungssaales räumen lassen, wenn die störende 

Unruhe auf andere Weise nicht zu beseitigen 

ist.  

 

   

§ 23 § 23  
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Geschäftsordnung 
für den Rat und die Ausschüsse 

der Stadt Bergisch Gladbach 
in der Fassung des II. Nachtrages 

-alt- 

Geschäftsordnung 
für den Rat und die Ausschüsse des Rates 

der Stadt Bergisch Gladbach 
-neu- 

(Vorschlag, Stand: 24.02.2014) 

Erläuterungen 

Ordnungsruf und Wortentzug Ordnungsruf und Wortentzug 
 

(1) Rednerinnen/Redner, die vom Thema ab-

schweifen, kann die Bürgermeisterin/der 

Bürgermeister zur Sache rufen. 

 

(1) Rednerinnen/Redner, die vom Thema ab-

schweifen, kann die Bürgermeisterin/der Bür-

germeister zur Sache rufen. 

 

(2) Rednerinnen/Redner, die ohne Worterteilung 

das Wort an sich ziehen oder die vorgeschrie-

bene Redezeit trotz entsprechender Abmah-

nung überschreiten, kann die Bürgermeiste-

rin/der Bürgermeister zur Ordnung rufen. 

 

(2) Rednerinnen/Redner, die ohne Worterteilung 

das Wort an sich reißen oder die vorgeschrie-

bene Redezeit trotz entsprechender Abmah-

nung überschreiten, kann die Bürgermeiste-

rin/der Bürgermeister zur Ordnung rufen. 

  

 

(3) Hat eine Rednerin/ein Redner bereits zweimal 

einen Ruf zur Sache (Abs. 1) oder einen Ord-

nungsruf (Abs. 2) erhalten, so kann die Bür-

germeisterin/der Bürgermeister ihm das Wort 

entziehen, wenn die Rednerin/der Redner An-

laß zu einer weiteren Ordnungsmaßnahme 

gibt.  

Einer Rednerin/einem Redner, der/dem das 

Wort entzogen ist, darf es in derselben Rats-

sitzung zu dem betreffenden Tagesordnungs-

punkt nicht wieder erteilt werden. 

(3) Hat eine Rednerin/ein Redner bereits zweimal 

einen Ruf zur Sache (Abs. 1) oder einen Ord-

nungsruf (Abs. 2) erhalten, so kann die Bür-

germeisterin/der Bürgermeister ihr/ihm das 

Wort entziehen, wenn die Rednerin/der Redner 

Anlass zu einer weiteren Ordnungsmaßnahme 

gibt.  

Einer Rednerin/einem Redner, der/dem das 

Wort entzogen ist, darf es in derselben Ratssit-

zung zu dem betreffenden Tagesordnungs-

punkt nicht wieder erteilt werden. 

 

   

§ 24 
Entzug der Sitzungsentschädigung, Ausschluß 

aus der Sitzung 

§ 24 
Entzug der Sitzungsentschädigung, Ausschluss 

aus der Sitzung 
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Geschäftsordnung 
für den Rat und die Ausschüsse 

der Stadt Bergisch Gladbach 
in der Fassung des II. Nachtrages 

-alt- 

Geschäftsordnung 
für den Rat und die Ausschüsse des Rates 

der Stadt Bergisch Gladbach 
-neu- 

(Vorschlag, Stand: 24.02.2014) 

Erläuterungen 

 
Einem Ratsmitglied, das sich ungebührlich 

benimmt oder die Würde der Versammlung 

verletzt, können durch Beschluß des Rates die 

auf den Sitzungstag entfallenden Entschädi-

gungen (§ 45 GO NW) entzogen werden. Setzt 

das Ratsmitglied sein ordnungswidriges Ver-

halten fort, so kann es für einen im Beschluß 

festzulegenden Zeitraum von dieser und weite-

ren Ratssitzungen ausgeschlossen werden. Der 

Ausschluß bewirkt, daß das Ratsmitglied für 

den festgelegten Zeitraum auch an den Sitzun-

gen der Ausschüsse nicht teilnehmen darf. 

Einem Ratsmitglied, das sich ungebührlich be-

nimmt oder die Würde der Versammlung ver-

letzt, können durch Beschluss des Rates die auf 

den Sitzungstag entfallenden Entschädigungen 

(§ 45 GO NRW) entzogen werden. Setzt das 

Ratsmitglied sein ordnungswidriges Verhalten 

fort, so kann es für einen im Beschluss festzu-

legenden Zeitraum von dieser und weiteren 

Ratssitzungen ausgeschlossen werden. Der 

Ausschluss bewirkt, dass das Ratsmitglied für 

den festgelegten Zeitraum auch an den Sitzun-

gen der Ausschüsse nicht teilnehmen darf. 

 

   

§ 25 
Einspruch gegen Ordnungsmaßnahmen 

§ 25 
Einspruch gegen Ordnungsmaßnahmen 

 

 

(1) Gegen Ordnungsmaßnahmen nach § 24 dieser 

Geschäftsordnung steht der Betroffenen/dem 

Betroffenen der Einspruch zu. 

 

(1) Gegen Ordnungsmaßnahmen nach § 24 dieser 

Geschäftsordnung steht der Betroffenen/dem 

Betroffenen der Einspruch zu.  

 

 

(2) Über die Berechtigung der Ordnungsmaß-

nahmen befindet alsdann der Rat in der 

nächsten Sitzung ohne die Stimme der Be-

troffenen/des Betroffenen. Ihr/ihm ist Gele-

genheit zur Stellungnahme zu geben. Die Ent-

scheidung des Rates ist der Betroffenen/dem 

(2) Über die Berechtigung der Ordnungsmaßnah-

me befindet alsdann der Rat in der nächsten 

Sitzung ohne die Stimme der/des Betroffenen. 

Ihr/Ihm ist Gelegenheit zur Stellungnahme zu 

geben. Die Entscheidung des Rates ist der/dem 

Betroffenen zuzustellen. 

 

124/194

Haupt- und Finanzausschuss 2014-03-25



1-14/102002-Ru  

Neufassung der Geschäftsordnung für den Rat und die Ausschüsse des Rates der Stadt Bergisch Gladbach 
- Synopse - 

 
 

 

Geschäftsordnung 
für den Rat und die Ausschüsse 

der Stadt Bergisch Gladbach 
in der Fassung des II. Nachtrages 

-alt- 

Geschäftsordnung 
für den Rat und die Ausschüsse des Rates 

der Stadt Bergisch Gladbach 
-neu- 

(Vorschlag, Stand: 24.02.2014) 

Erläuterungen 

Betroffenen zuzustellen. 

   
3. Niederschrift über die Ratssitzungen, Un-

terrichtung der Öffentlichkeit 
 

3. Niederschrift über die Ratssitzungen, Unter-
richtung der Öffentlichkeit 

 

§ 26 
Niederschrift 

§ 26 
Niederschrift 

 

 

(1) Über die im Rat gefaßten Beschlüsse ist 

durch die Schriftführerin/den Schriftführer 

eine Niederschrift aufzunehmen. Die Nieder-

schrift muß enthalten: 

 

a) die Namen der anwesenden und fehlenden 

Ratsmitglieder, 

b) die Namen der sonstigen an der Beratung 

teilnehmenden Personen, 

c) Ort und Tag sowie Zeitpunkt des Beginns, 

einer etwaigen Unterbrechung und der Be-

endigung der Sitzung, 

d) die behandelten Beratungsgegenstände,  

e) die gestellten Anträge, 

f) die Beschlüsse und die Wahlen mit dem 

Abstimmungsverhalten der Fraktionen und 

die Ergebnisse von Wahlen. 

 

(1) Über die im Rat gefassten Beschlüsse ist durch 

die Schriftführerin/den Schriftführer eine Nie-

derschrift aufzunehmen. Die Niederschrift 

muss enthalten:  

 

a) die Namen der anwesenden und der fehlen-

den Ratsmitglieder, 

b) die Namen der sonstigen an den Beratungen 

teilnehmenden Personen,  

c) Ort und Tag sowie Zeitpunkt des Beginns, 

einer etwaigen Unterbrechung und der Beendi-

gung der Sitzung, 

d) die behandelten Beratungsgegenstände, 

e) die gestellten Anträge, 

f) die gefassten Beschlüsse und die Wahlen mit 

dem Abstimmungsverhalten der Fraktionen 

und die Ergebnisse von Wahlen. 

 

 

(2) Die Niederschrift soll eine gedrängte Wieder- (2) Die Niederschrift soll eine gedrängte Wieder-  
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Geschäftsordnung 
für den Rat und die Ausschüsse 

der Stadt Bergisch Gladbach 
in der Fassung des II. Nachtrages 

-alt- 

Geschäftsordnung 
für den Rat und die Ausschüsse des Rates 

der Stadt Bergisch Gladbach 
-neu- 

(Vorschlag, Stand: 24.02.2014) 

Erläuterungen 

gabe des Verhandlungsverlaufs enthalten und 

nach dem Tage der Sitzung innerhalb einer 

Woche als Entwurf erstellt und innerhalb von 

28 Tagen den Ratsmitgliedern zugeleitet wer-

den.  

 

gabe des Verhandlungsverlaufs enthalten und 

nach dem Tage der Sitzung innerhalb einer 

Woche als Entwurf erstellt und innerhalb von 

28 Tagen den Ratsmitgliedern zugeleitet wer-

den. 

(3) Die Schriftführerin/der Schriftführer wird 

vom Rat bestellt. Soll eine Bedienstete/ein 

Bediensteter der Stadtverwaltung bestellt 

werden, so erfolgt die Bestellung im Beneh-

men mit der Bürgermeisterin/dem Bürger-

meister. 

 

(3) Die Schriftführerin/der Schriftführer wird vom 

Rat bestellt. Soll eine Bedienstete/ein Bediens-

teter der Stadtverwaltung bestellt werden, so 

erfolgt die Bestellung im Benehmen mit der 

Bürgermeisterin/dem Bürgermeister. 

 

 

(4) Die Niederschrift wird von der Bürgermeiste-

rin/dem Bürgermeister und einer/einem vom 

Rat zu bestellenden Schriftführerin/ Schrift-

führer mit Datum unterzeichnet. Verweigert 

einer der Genannten die Unterschrift, so ist 

dies in der Niederschrift zu vermerken. Die 

Niederschrift ist allen Ratsmitgliedern und 

den Fraktionen zuzuleiten. 

 

(4) Die Niederschrift wird von der Bürgermeiste-

rin/dem Bürgermeister und einer/einem vom 

Rat bestellten Schriftführerin/Schriftführer mit 

Datum unterzeichnet. Verweigert einer der Ge-

nannten die Unterschrift, so ist dies in der Nie-

derschrift zu vermerken. Die Niederschrift ist 

allen Ratsmitgliedern und den Fraktionen in 

der Form zuzuleiten, wie die Einberufung er-
folgt. Dabei ist sicherzustellen, dass unbe-
rechtigte Dritte keinen Zugriff auf den Teil 
der Niederschrift nehmen können, die in 
nicht öffentlicher Sitzung behandelt wur-
den. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erläuterung siehe § 1 Abs. 3 GeschO 
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Geschäftsordnung 
für den Rat und die Ausschüsse 

der Stadt Bergisch Gladbach 
in der Fassung des II. Nachtrages 

-alt- 

Geschäftsordnung 
für den Rat und die Ausschüsse des Rates 

der Stadt Bergisch Gladbach 
-neu- 

(Vorschlag, Stand: 24.02.2014) 

Erläuterungen 

(5) Jede Sitzung des Rates ist auf Tonband auf-

zunehmen. Das Tonband kann von jedem 

Ratsmitglied während der Dienststunden in 

der Stadtverwaltung abgehört werden. Das 

Tonband kann nach einem Jahr gelöscht wer-

den. 

 

(5) Um die Erstellung der Niederschrift zu er-
leichtern, dürfen Tonaufzeichnungen von 
Sitzungen erfolgen. Sie dürfen ausschließ-
lich von den in Abs. 4 Satz 1 genannten Per-
sonen zur Erstellung der Niederschrift ge-
nutzt werden. Ist bis spätestens in der auf 
die Zuleitung der Niederschrift gem. Abs. 4 
Satz 2 folgenden Ratssitzung kein Wunsch 
zur Änderung der Niederschrift geäußert 
worden, so ist die Tonaufzeichnung unver-
züglich zu löschen. Wird ein Änderungs-
wunsch geäußert, so kann zur Klärung der 
Berechtigung dieses Wunsches bis zur 
nächstfolgenden Ratssitzung die Tonauf-
zeichnung abweichend von Satz 2 von dem 
Ratsmitglied, das den Änderungswunsch 
vorträgt, von der Schriftführerin/vom 
Schriftführer und ggf. auch von den in Abs. 
4 Satz 1 genannten Personen gemeinsam ab-
gehört werden, um eine gütliche Einigung 
über die Niederschrift zu erreichen. Das Er-
gebnis dieser Einigungsbemühungen ist dem 
Rat vorzutragen. Anschließend ist die 
Tonaufzeichnung unverzüglich zu löschen. 

Anpassung an die Rechtslage 

   

§ 27 
Unterrichtung der Öffentlichkeit 

§ 27  
Unterrichtung der Öffentlichkeit 
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Geschäftsordnung 
für den Rat und die Ausschüsse 

der Stadt Bergisch Gladbach 
in der Fassung des II. Nachtrages 

-alt- 

Geschäftsordnung 
für den Rat und die Ausschüsse des Rates 

der Stadt Bergisch Gladbach 
-neu- 

(Vorschlag, Stand: 24.02.2014) 

Erläuterungen 

 
(1) Über den wesentlichen Inhalt der vom Rat 

gefaßten Beschlüsse ist die Öffentlichkeit in 

geeigneter Weise zu unterrichten. Dies kann 

dadurch geschehen, daß die Bürgermeiste-

rin/der Bürgermeister den Wortlaut eines vom 

Rat gefaßten Beschlusses in öffentlicher Sit-

zung verliest und ihn erforderlichenfalls au-

ßerdem im unmittelbaren Anschluß an die 

Sitzung der örtlichen Presse zugänglich 

macht. 

 

(1) Über den wesentlichen Inhalt der vom Rat ge-

fassten Beschlüsse ist die Öffentlichkeit in ge-

eigneter Weise zu unterrichten. Dies kann 

dadurch geschehen, dass die Bürgermeiste-

rin/der Bürgermeister den Wortlaut eines vom 

Rat gefassten Beschlusses in öffentlicher Sit-

zung verliest und ihn erforderlichenfalls außer-

dem im unmittelbaren Anschluss an die Sit-

zung der örtlichen Presse zugänglich macht. 

 

(2) Außerhalb der Ratssitzungen obliegt die Un-

terrichtung der Öffentlichkeit über die vom 

Rat gefaßten Beschlüsse der Bürgermeiste-

rin/dem Bürgermeister. 

 

(2) Die Unterrichtung gilt grundsätzlich auch für 

Beschlüsse des Rates, die in nicht öffentlicher 

Sitzung gefasst werden, es sei denn, dass der 

Rat im Einzelfall ausdrücklich etwas anderes 

beschlossen hat. 

 

Bisher Absatz 3 

(3) Die Unterrichtung gilt grundsätzlich auch für 

Beschlüsse des Rates, die in nichtöffentlicher 

Sitzung gefaßt werden, es sei denn, daß der 

Rat im Einzelfall ausdrücklich etwas anderes 

beschlossen hat. 

(3) Außerhalb der Ratssitzungen obliegt die Unter-

richtung der Öffentlichkeit über die vom Rat 

gefassten Beschlüsse der Bürgermeisterin/dem 

Bürgermeister. 

Bisher Absatz 2 

   

II. Geschäftsführung der Ausschüsse 

 

II. Geschäftsführung der Ausschüsse 
 

 

§ 28 § 28  

128/194

Haupt- und Finanzausschuss 2014-03-25



1-14/102002-Ru  

Neufassung der Geschäftsordnung für den Rat und die Ausschüsse des Rates der Stadt Bergisch Gladbach 
- Synopse - 

 
 

 

Geschäftsordnung 
für den Rat und die Ausschüsse 

der Stadt Bergisch Gladbach 
in der Fassung des II. Nachtrages 

-alt- 

Geschäftsordnung 
für den Rat und die Ausschüsse des Rates 

der Stadt Bergisch Gladbach 
-neu- 

(Vorschlag, Stand: 24.02.2014) 

Erläuterungen 

Grundregel Grundregel 
Auf das Verfahren in den Ausschüssen finden 

grundsätzlich die für den Rat geltenden Vor-

schriften entsprechende Anwendung, soweit nicht 

§ 29 und § 29a dieser Geschäftsordnung abwei-

chende Regelungen enthalten. 

Auf das Verfahren in den Ausschüssen finden 

grundsätzlich die für den Rat geltenden Vorschrif-

ten entsprechend Anwendung, soweit nicht § 29 

und § 30 dieser Geschäftsordnung abweichende 

Regelungen enthalten. 

 

 

 

Neue Gliederungsziffer 

   

§ 29 
Abweichungen für das Verfahren der Aus-

schüsse 

§ 29 
Abweichungen für das Verfahren der Aus-

schüsse 

 

(1) Der Ausschußvorsitzende setzt die Tagesord-

nung im Benehmen mit der Bürgermeiste-

rin/dem Bürgermeister fest (§ 58 Abs. 2 Satz 

2 GO NW). 

(1) Die/der Ausschussvorsitzende setzt die Tages-

ordnung im Benehmen mit der Bürgermeisterin 

/dem Bürgermeister fest (§ 58 Abs. 2 Satz 2 

GO). Die/der Ausschussvorsitzende ist auf 
Verlangen der Bürgermeisterin/des Bür-
germeisters bzw. auf Antrag einer Fraktion 
verpflichtet, einen Gegenstand in die Tages-
ordnung aufzunehmen. 

 

 

 

 

Anpassung an die gesetzliche Regelung in 

§ 48 Abs. 2, S. 3,4 GO NRW 

(2) Über Zeit, Ort und Tagesordnung der Aus-

schußsitzungen unterrichtet die Bürgermeiste-

rin/der Bürgermeister die Öffentlichkeit in 

geeigneter Weise, ohne daß es einer öffentli-

chen Bekanntmachung nach § 4 dieser Ge-

schäftsordnung bedarf. 

 

(2) Über Zeit, Ort und Tagesordnung der Aus-

schusssitzungen unterrichtet die Bürgermeiste-

rin/der Bürgermeister die Öffentlichkeit in ge-

eigneter Weise, ohne dass es einer öffentlichen 

Bekanntmachung nach § 4 dieser Geschäfts-

ordnung bedarf. 

 

 

(3) Die Beschlußfähigkeit von Ausschüssen ist (3) Die Beschlussfähigkeit von Ausschüssen ist  
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Neufassung der Geschäftsordnung für den Rat und die Ausschüsse des Rates der Stadt Bergisch Gladbach 
- Synopse - 

 
 

 

Geschäftsordnung 
für den Rat und die Ausschüsse 

der Stadt Bergisch Gladbach 
in der Fassung des II. Nachtrages 

-alt- 

Geschäftsordnung 
für den Rat und die Ausschüsse des Rates 

der Stadt Bergisch Gladbach 
-neu- 

(Vorschlag, Stand: 24.02.2014) 

Erläuterungen 

über § 9 Abs. 1 Satz 2 dieser Geschäftsord-

nung hinaus nur dann gegeben, wenn die 

Zahl der anwesenden Ratsmitglieder die Zahl 

der anwesenden sachkundigen Bürgerin-

nen/Bürger (stimmberechtigte Ausschußmit-

glieder nach § 58 Abs. 3 GO NW) übersteigt; 

Ausschüsse gelten auch insoweit als be-

schlußfähig, solange ihre Beschlußunfähig-

keit nicht festgehalten ist. 
 

über § 9 Abs. 1 Satz 2 dieser Geschäftsordnung  

hinaus nur dann gegeben, wenn die Zahl der 

anwesenden Ratsmitglieder die Zahl der anwe-

senden sachkundigen Bürgerinnen/Bürger 

(stimmberechtigte Ausschussmitglieder nach § 

58 Abs. 3 GO NRW) übersteigt; Ausschüsse 

gelten auch insoweit als beschlussfähig, solan-

ge ihre Beschlussunfähigkeit nicht festgehalten 

ist. 

(4) Die Bürgermeisterin/der Bürgermeister und 

die Beigeordneten und die Fachbereichsleite-

rinnen/Fachbereichsleiter sind berechtigt und 

auf Verlangen eines Ausschusses in Angele-

genheiten ihres Geschäftsbereiches ver-

pflichtet, an dessen Sitzungen teilzunehmen. 

Die Bügermeisterin/der Bürgermeister, die 

Beigeordneten und die Fachbereichsleite-

rinnen/Fachbereichsleiter sind berechtigt und 

auf Verlangen mindestens eines Fünftels der 

Ausschußmitglieder oder einer Fraktion ver-

pflichtet, zu einem Punkt der Tagesordnung 

vor dem Ausschuß Stellung zu nehmen. 

(4) Die Bürgermeisterin / der Bürgermeister und 

die Beigeordneten und die Fachbereichsleite-

rinnen/Fachbereichsleiter sind berechtigt und 

auf Verlangen eines Ausschusses in Angele-

genheiten ihres Geschäftsbereichs verpflichtet, 

an dessen Sitzungen teilzunehmen. Die Bür-

germeisterin /der Bürgermeister, die Beigeord-

neten und die Fachbereichsleiterinnen / Fach-

bereichsleiter Sie sind berechtigt und auf Ver-

langen mindestens eines Ausschussmitgliedes 

verpflichtet, zu einem Punkt der Tagesordnung 

vor dem Ausschuss Stellung zu nehmen.  

 

§ 69 Abs. 2 GO NRW und Erläuterungen 

zu § 11 Abs. 1 GeschO 

 

 

 

 

 

 

 
Mit Inkrafttreten des Gesetzes zur Stärkung des kommu-

nalen Ehrenamtes und zur Änderung weiterer kommu-

nalverfassungsrechtlicher Vorschriften am 29.09.2012 

erfolgte auch eine Änderung von § 69 Abs. 1 S. 2 GO 

NRW, wodurch die Geschäftsordnung wie folgt anzu-

passen ist: Der Bürgermeister und die Beigeordneten 

wird bereits auf Verlangen eines Ausschussmitgliedes – 

und nicht wie bisher auf Verlangen eines Fünftels der 

Ausschussmitglieder oder einer Fraktion –  verpflichtet, 

zu einem Punkt der Tagesordnung vor dem Ausschuss 

Stellung zu nehmen. (Analoge Änderung in § 11 Absatz 
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Neufassung der Geschäftsordnung für den Rat und die Ausschüsse des Rates der Stadt Bergisch Gladbach 
- Synopse - 

 
 

 

Geschäftsordnung 
für den Rat und die Ausschüsse 

der Stadt Bergisch Gladbach 
in der Fassung des II. Nachtrages 

-alt- 

Geschäftsordnung 
für den Rat und die Ausschüsse des Rates 

der Stadt Bergisch Gladbach 
-neu- 

(Vorschlag, Stand: 24.02.2014) 

Erläuterungen 

1.) 

 

(5) Die Bürgermeisterin/der Bürgermeister ist zu 

allen Ausschußsitzungen einzuladen. Er hat 

das Recht, mit beratender Stimme an den 

Sitzungen teilzunehmen; ihm ist auf Verlan-

gen jederzeit das Wort zu erteilen. Die Nie-

derschriften der Ausschußsitzungen sind der 

Bürgermeisterin/dem Bürgermeister zuzulei-

ten. 

(5) Die Bürgermeisterin/der Bürgermeister ist zu 

allen Ausschusssitzungen einzuladen. Sie/Er 

hat das Recht, mit beratender Stimme an den 

Sitzungen teilzunehmen; ihr/ihm ist auf Ver-

langen jederzeit das Wort zu erteilen. Die Nie-

derschriften der Ausschusssitzungen sind der 

Bürgermeisterin/dem Bürgermeister zuzulei-

ten. 

  

 

(6) Ratsmitglieder können an nichtöffentlichen 

Sitzungen auch solcher Ausschüsse teilneh-

men, denen sie nicht angehören. Sachkundi-

ge Bürgerinnen/Bürger und sachkundige 

Einwohnerinnen/Einwohner, die zu stellver-

tretenden Ausschußmitgliedern gewählt 

worden sind, können an den nichtöffentli-

chen Sitzungen dieses Ausschusses als Zuhö-

rer teilnehmen. Im übrigen gilt § 11 Abs. 2 

dieser Geschäftsordnung entsprechend 

(6) Ratsmitglieder können an nicht öffentlichen 

Sitzungen auch solcher Ausschüsse teilneh-

men, denen sie nicht angehören. Sachkundige 

Bürgerinnen/Bürger und sachkundige Einwoh-

nerinnen/Einwohner, die zu stellvertretenden 

Ausschussmitgliedern gewählt worden sind, 

können an den nicht öffentlichen Sitzungen 

dieses Ausschusses als Zuhörerinnen/Zuhörer 

teilnehmen. Im Übrigen gilt § 11 Abs. 2 dieser 

Geschäftsordnung entsprechend. 

 

 

(7) In den Ausschüssen ist eine Niederschrift 

über die Beschlüsse aufzunehmen. Die Nie-

derschrift ist der Bürgermeisterin/dem Bür-

germeister und den Ausschussmitgliedern 

innerhalb von 28 Tagen zuzuleiten. 

(7) In den Ausschüssen ist eine Niederschrift über 

die Beschlüsse aufzunehmen. Die Niederschrift 

ist der Bürgermeisterin/dem Bürgermeister und 

den Ausschussmitgliedern innerhalb von 28 

Tagen in der Form zuzuleiten, wie auch die 

Anpassung an Anforderungen des Daten-

schutzes  
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- Synopse - 

 
 

 

Geschäftsordnung 
für den Rat und die Ausschüsse 

der Stadt Bergisch Gladbach 
in der Fassung des II. Nachtrages 

-alt- 

Geschäftsordnung 
für den Rat und die Ausschüsse des Rates 

der Stadt Bergisch Gladbach 
-neu- 

(Vorschlag, Stand: 24.02.2014) 

Erläuterungen 

 Einberufung erfolgt. Dabei ist sicherzustellen, 
dass unberechtigte Dritte keinen Zugriff auf 
den Teil der Niederschrift nehmen können, 
die in nicht öffentlicher Sitzung behandelt 
wurden. 
 

(8) Zur Vorbereitung der Beratungen und zum 

Zwecke der Unterrichtung in den Ausschüs-

sen können die Vorsitzenden der Ausschüsse 

von der Bürgermeisterin/vom Bürgermeister 

jederzeit Auskunft und Akteneinsicht über 

die Angelegenheiten verlangen, die zum 

Aufgabenbereich ihres Ausschusses gehören. 

In Einzelfällen muß auf Beschluß des Aus-

schusses auch einem einzelnen, von den An-

tragstellern zu benennenden Mitglied eines 

Ausschusses, Akteneinsicht gewährt werden. 

 

 Entfällt, da die Regelung in § 6 GeschO 

auch für die Ausschüsse gilt. 

(9) §§ 6 und 21 dieser Geschäftsordnung finden 

auf Ausschüsse keine Anwendung. 

(8) § 21 dieser Geschäftsordnung findet auf Aus-
schüsse keine Anwendung. 

 

   
§ 29a 

Besonderes Verfahren im Ausschuß 
für Anregungen und Beschwerden gem. 

§ 24 GO NW 

§ 30 
Besonderes Verfahren im Ausschuss 

für Anregungen und Beschwerden gem. 
§ 24 GO NRW 

Neue Gliederungsziffer 

 

 (1)  Die Bürgermeisterin/der Bürgermeister prüft 

 

(1) Die Bürgermeisterin/der Bürgermeister prüft 
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Neufassung der Geschäftsordnung für den Rat und die Ausschüsse des Rates der Stadt Bergisch Gladbach 
- Synopse - 

 
 

 

Geschäftsordnung 
für den Rat und die Ausschüsse 

der Stadt Bergisch Gladbach 
in der Fassung des II. Nachtrages 

-alt- 

Geschäftsordnung 
für den Rat und die Ausschüsse des Rates 

der Stadt Bergisch Gladbach 
-neu- 

(Vorschlag, Stand: 24.02.2014) 

Erläuterungen 

im Vorfeld die Zulässigkeit der Anregungen 

und Beschwerden gem. § 24 GO. Mehrere 

wort- oder inhaltsgleiche Anregungen und 

Beschwerden können zusammengefasst be-

arbeitet und dem Ausschuss zusammenge-

fasst vorgelegt werden. 

Betreffen die Anregungen und Beschwerden 

eine Angelegenheit, mit der der Rat oder ein 

Fachausschuss bereits befasst waren, ist die 

Stellungnahme und/oder Entscheidung dieser 

Gremien  dem Ausschuss für Anregungen 

und Beschwerden mit vorzulegen. 

 

im Vorfeld die Zulässigkeit der Anregungen 

und Beschwerden gem. § 24 GO. Mehrere 

wort- oder inhaltsgleiche Anregungen und Be-

schwerden können zusammengefasst bearbeitet 

und dem Ausschuss zusammengefasst vorge-

legt werden. 

Betreffen die Anregungen und Beschwerden 

eine Angelegenheit, mit der der Rat oder ein 

Fachausschuss bereits befasst waren, ist die 

Stellungnahme und/oder Entscheidung dieser 

Gremien  dem Ausschuss für Anregungen und 

Beschwerden mit vorzulegen. 

 

(2)  2.1 

Durch die Bürgermeisterin/ den Bürgermeis-

ter werden Anregungen und Beschwerden 

ohne Einbindung des Ausschusses für Anre-

gungen und Beschwerden  zurückgewiesen, 

wenn 

a) sie eine Angelegenheit betreffen, für die 

die Stadt Bergisch Gladbach örtlich oder 

sachlich nicht zuständig ist; 

b) eine Behandlung wegen Unleserlichkeit 

oder fehlender Namens- und Anschriften-

angabe nicht möglich ist; 

c) sie eine Dienstaufsichtsbeschwerde zum 

Inhalt haben, 

(2) 1. 

Durch die Bürgermeisterin/den Bürgermeister 

werden Anregungen und Beschwerden ohne 

Einbindung des Ausschusses für Anregungen 

und Beschwerden  zurückgewiesen, wenn 

 

a) sie eine Angelegenheit betreffen, für die 

die Stadt Bergisch Gladbach örtlich oder 

sachlich nicht zuständig ist; 

b) eine Behandlung wegen Unleserlichkeit 

oder fehlender Namens- und Anschriften-

angabe nicht möglich ist; 

c) sie eine Dienstaufsichtsbeschwerde zum 

Inhalt haben, 

Neue Gliederungsziffer 
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Geschäftsordnung 
für den Rat und die Ausschüsse 

der Stadt Bergisch Gladbach 
in der Fassung des II. Nachtrages 

-alt- 

Geschäftsordnung 
für den Rat und die Ausschüsse des Rates 

der Stadt Bergisch Gladbach 
-neu- 

(Vorschlag, Stand: 24.02.2014) 

Erläuterungen 

d) sie Anregungen und Beschwerden städti-

scher Bediensteter aus dem Dienst- und 

Arbeitsverhältnis enthalten, 

e) mit ihnen lediglich eine Rechtsauskunft 

begehrt wird, 

f) der Inhalt einen Straftatbestand erfüllt o-

der gegen die guten Sitten verstößt. 

 

Die Bürgermeisterin/der Bürgermeister leitet 

in den Fällen a), c), und d) die Anregung o-

der Beschwerde an die zuständige Stelle wei-

ter. Sie/er teilt der Antragstellerin/ dem An-

tragsteller mit, aus welchem Grund die An-

regung oder Beschwerde ohne inhaltliche 

Beratung zurückgewiesen wurde. 

Der Ausschuß ist über die nach Buchstabe a) 

- f) zurückgewiesenen Anregungen und   Be-

schwerden schriftlich zu unterrichten.  

 

d) sie Anregungen und Beschwerden städti-

scher Bediensteter aus dem Dienst- und 

Arbeitsverhältnis enthalten, 

e) mit ihnen lediglich eine Rechtsauskunft 

begehrt wird, 

f) der Inhalt einen Straftatbestand erfüllt oder 

gegen die guten Sitten verstößt. 

 

Die Bürgermeisterin/der Bürgermeister leitet 

in den Fällen a), c), und d) die Anregung oder 

Beschwerde an die zuständige Stelle weiter. 

Sie/er teilt der Antragstellerin/dem Antragstel-

ler mit, aus welchem Grund die Anregung o-

der Beschwerde ohne inhaltliche Beratung zu-

rückgewiesen wurde. 

Der Ausschuss ist über die nach Buchstabe a) 

- f) zurückgewiesenen Anregungen und Be-

schwerden schriftlich zu unterrichten.  

 

2.2 

Auf Beschluß des Ausschusses können An-

regungen und Beschwerden ausgesetzt oder 

zurückgewiesen werden,  

die sich gegen Verwaltungshandlungen rich-

ten, gegen die Rechtsbehelfe oder Rechtsmit-

tel eingelegt werden können oder anhängig 

sind 

2. 

Auf Beschluss des Ausschusses können Anre-

gungen und Beschwerden ausgesetzt oder zu-

rückgewiesen werden,  

die sich gegen Verwaltungshandlungen richten, 

gegen die Rechtsbehelfe oder Rechtsmittel 

eingelegt werden können oder anhängig sind 

oder 

Neue Gliederungsziffer 
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Geschäftsordnung 
für den Rat und die Ausschüsse 

der Stadt Bergisch Gladbach 
in der Fassung des II. Nachtrages 

-alt- 

Geschäftsordnung 
für den Rat und die Ausschüsse des Rates 

der Stadt Bergisch Gladbach 
-neu- 

(Vorschlag, Stand: 24.02.2014) 

Erläuterungen 

oder 

in der Angelegenheit ein gerichtliches Ver-

fahren anhängig ist. 

2.3 

Der Ausschuß kann die Anregung oder Be-

schwerde zurückweisen, wenn eine bereits 

behandelte Eingabe wiederholt wird, ohne 

daß sie neue Gesichtspunkte enthält. 

 

in der Angelegenheit ein gerichtliches Verfah-

ren anhängig ist. 

 

3. 

Der Ausschuss kann die Anregung oder Be-

schwerde zurückweisen, wenn eine bereits be-

handelte Eingabe wiederholt wird, ohne dass 

sie neue Gesichtspunkte enthält. 

 

 

 

 

Neue Gliederungsziffer 

(3)  Die Bürgermeisterin/der Bürgermeister un-

terrichtet die Antragstellerin/den Antragstel-

ler über Ort und Termin der Sitzung des 

Ausschusses für Anregungen und Beschwer-

den, in der die Anregung oder Beschwerde 

behandelt wird. 

 Wird die Eingabe im Ausschuss für Anre-

gungen und Beschwerden behandelt, kann 

der Antragstellerin/dem Antragsteller auf 

Beschluß des Ausschusses Gelegenheit  ge-

geben werden, sich mündlich zu der Anre-

gung oder Beschwerde zu äußern.  

 

(3) Die Bürgermeisterin/der Bürgermeister unter-

richtet die Antragstellerin/den Antragsteller 

über Ort und Termin der Sitzung des Aus-

schusses für Anregungen und Beschwerden, in 

der die Anregung oder Beschwerde behandelt 

wird. 

Wird die Eingabe im Ausschuss für Anregun-

gen und Beschwerden behandelt, kann der An-

tragstellerin/dem Antragsteller auf Beschluss 

des Ausschusses Gelegenheit gegeben werden, 

sich mündlich zu der Anregung oder Be-

schwerde zu äußern.  

 

 

 (4)    Der Ausschuss für Anregungen und Be-

schwerden ist berechtigt, zur Erfüllung seiner 

Aufgabe zeitnah Stellungnahmen von ande-

ren Gremien anzufordern. 

Der Ausschuss für Anregungen und Be-

(4) Der Ausschuss für Anregungen und Beschwer-

den ist berechtigt, zur Erfüllung seiner Aufga-

be zeitnah Stellungnahmen von anderen Gre-

mien anzufordern. 

Der Ausschuss für Anregungen und Beschwer-
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Geschäftsordnung 
für den Rat und die Ausschüsse 

der Stadt Bergisch Gladbach 
in der Fassung des II. Nachtrages 

-alt- 

Geschäftsordnung 
für den Rat und die Ausschüsse des Rates 

der Stadt Bergisch Gladbach 
-neu- 

(Vorschlag, Stand: 24.02.2014) 

Erläuterungen 

schwerden entscheidet über die Eingabe, so-

weit nicht ein anderes Gremium oder die Be-

hörde Die Bürgermeisterin/Der Bürgermeis-

ter abschließend zuständig sind. 

In diesen Fällen ist die Eingabe mit einer 

Empfehlung des Ausschusses für Anregun-

gen und Beschwerden an die zuständige Stel-

le weiterzuleiten. 

 

den entscheidet über die Eingabe, soweit nicht 

ein anderes Gremium oder die Behörde Die 

Bürgermeisterin/Der Bürgermeister abschlie-

ßend zuständig sind. 

In diesen Fällen ist die Eingabe mit einer Emp-

fehlung des Ausschusses für Anregungen und 

Beschwerden an die zuständige Stelle weiter-

zuleiten. 

(5)  Die Antragstellerin/der Antragsteller ist 

durch die Bürgermeisterin/den Bürgermeister 

über die Entscheidung des Ausschusses für 

Anregungen und Beschwerden schriftlich zu 

unterrichten. 

(5) Die Antragstellerin/der Antragsteller ist durch 

die Bürgermeisterin/den Bürgermeister über 

die Entscheidung des Ausschusses für Anre-

gungen und Beschwerden schriftlich zu unter-

richten. 

 

   

§ 30 
Einspruch gegen Beschlüsse ent-
scheidungsbefugter Ausschüsse 

 

§ 31 
Einspruch gegen Beschlüsse  

entscheidungsbefugter Ausschüsse 
 

Neue Gliederungsziffer 

(1)  Beschlüsse von Ausschüssen mit Entschei-

dungsbefugnis können erst durchgeführt wer-

den, wenn innerhalb von vier Arbeitstagen der 

Verwaltung, den Tag der Beschlußfassung 

nicht mitgerechnet, weder von der Bürger-

meisterin/vom Bürgermeister noch von min-

destens einem Fünftel der Ausschußmitglieder 

schriftlich Einspruch eingelegt worden ist. 

(1) Beschlüsse von Ausschüssen mit Entschei-

dungsbefugnis können erst durchgeführt wer-

den, wenn innerhalb von vier Arbeitstagen der 

Verwaltung, den Tag der Beschlussfassung 

nicht mitgerechnet, weder von der Bürgermeis-

terin/vom Bürgermeister noch von mindestens 

einem Fünftel der Ausschussmitglieder schrift-

lich Einspruch eingelegt worden ist. 

 

136/194

Haupt- und Finanzausschuss 2014-03-25



1-14/102002-Ru  

Neufassung der Geschäftsordnung für den Rat und die Ausschüsse des Rates der Stadt Bergisch Gladbach 
- Synopse - 

 
 

 

Geschäftsordnung 
für den Rat und die Ausschüsse 

der Stadt Bergisch Gladbach 
in der Fassung des II. Nachtrages 

-alt- 

Geschäftsordnung 
für den Rat und die Ausschüsse des Rates 

der Stadt Bergisch Gladbach 
-neu- 

(Vorschlag, Stand: 24.02.2014) 

Erläuterungen 

  

(2) Über den Einspruch entscheidet der Rat.  (2) Über den Einspruch entscheidet der Rat.  

   

 
III. Ältestenrat 
 

 
III. Ältestenrat 
 

 

§ 31 
Bildung, Tätigkeit, Einberufung 

§ 32 
Bildung, Tätigkeit, Einberufung 

Neue Gliederungsziffer 

(1) Es wird ein Ältestenrat gebildet, der die Bür-

germeisterin/den Bürgermeister bei der Füh-

rung seiner Geschäfte unterstützt. Mitglieder 

des Ältestenrates sind die Bürgermeisterin/der 

Bürgermeister, die ehrenamtlichen Bürger-

meisterinnen/Bürgermeister und die Frakti-

onsvorsitzenden. 

 

(1) Es wird ein Ältestenrat gebildet, der die Bür-

germeisterin/den Bürgermeister bei der Füh-

rung der Geschäfte unterstützt. Mitglieder des 

Ältestenrates sind die Bürgermeisterin/der 

Bürgermeister, die ehrenamtlichen Bürger-

meisterinnen/Bürgermeister und die Fraktions-

vorsitzenden. 

 

Beschlussempfehlung des AK GeschO auf 

Grund eines entsprechenden Antrages der 

Fraktion KIDitiative 

(2) Die Bürgermeisterin/der Bürgermeister kann 

den Ältestenrat jederzeit, auch während einer 

Sitzung einberufen. Sie/er muß ihn auf Antrag 

eines Mitgliedes des Ältestenrates unver-

züglich einberufen. 

(2) Die Bürgermeisterin/der Bürgermeister kann 

den Ältestenrat jederzeit, auch während einer 

Sitzung einberufen. Auf Antrag eines Mit-
gliedes des Ältestenrates muss er unverzüg-
lich einberufen werden. 

 

 

Beschlussempfehlung des AK GeschO auf 

Grund eines entsprechenden Antrages der 

Fraktion KIDitiative 

   

IV. Fraktionen 
 

IV. Fraktionen 
 

 

§ 32 
Bildung von Fraktionen 

§ 33 
Bildung von Fraktionen 

 

Neue Gliederungsziffer 
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Neufassung der Geschäftsordnung für den Rat und die Ausschüsse des Rates der Stadt Bergisch Gladbach 
- Synopse - 

 
 

 

Geschäftsordnung 
für den Rat und die Ausschüsse 

der Stadt Bergisch Gladbach 
in der Fassung des II. Nachtrages 

-alt- 

Geschäftsordnung 
für den Rat und die Ausschüsse des Rates 

der Stadt Bergisch Gladbach 
-neu- 

(Vorschlag, Stand: 24.02.2014) 

Erläuterungen 

(1) Ratsmitglieder können sich zu einer Fraktion 

zusammenschließen. Eine Fraktion muß aus 

mindestens 2 Ratsmitgliedern bestehen. Jedes 

Ratsmitglied kann nur einer Fraktion angehö-

ren. 

(1) Fraktionen sind freiwillige Vereinigungen von 

Ratsmitgliedern, die sich auf der Grundlage 

grundsätzlicher politischer Übereinstimmung 

zu möglichst gleichgerichtetem Wirken zu-

sammengeschlossen haben. Eine Fraktion muss 

aus mindestens zwei Ratsmitgliedern bestehen. 

Jedes Ratsmitglied kann nur einer Fraktion an-

gehören. 
  

Redaktionelle Überarbeitung! 

(2) Die Bildung einer Fraktion ist der Bürger-

meisterin/dem Bürgermeister vom Fraktions-

vorsitzenden schriftlich anzuzeigen. Die Mit-

teilung muß die genaue Bezeichnung der 

Fraktion, die Namen der/des Fraktionsvorsit-

zenden und ihres/seines Stellvertreters sowie 

aller der Fraktion angehörenden Ratsmitglie-

der enthalten. Ferner ist anzugeben, wer be-

rechtigt ist, für die Fraktion Anträge zu stel-

len oder sonstige Erklärungen abzugeben. 

Unterhält die Fraktion eine Geschäftsstelle, 

so hat die Mitteilung auch die Anschrift der 

Geschäftsstelle zu enthalten. 

 

(2) Die Bildung einer Fraktion ist der Bürgermeis-

terin/dem Bürgermeister von der/dem Frakti-

onsvorsitzenden schriftlich anzuzeigen. Die 

Mitteilung muss die genaue Bezeichnung der 

Fraktion, die Namen der/des Fraktionsvorsit-

zenden und ihrer/seiner Stellvertretung sowie 

aller der Fraktion angehörenden Ratsmitglieder 

enthalten. Ferner ist anzugeben, wer berechtigt 

ist, für die Fraktion Anträge zu stellen oder 

sonstige Erklärungen abzugeben. Unterhält die 

Fraktion eine Geschäftsstelle, so hat die Mittei-

lung auch die Anschrift der Geschäftsstelle zu 

enthalten. 

 

(3.) Ratsmitglieder, die keiner Fraktion angehö-

ren, können von einer Fraktion als Hospitan-

tinnen/Hospitanten aufgenommen werden. 

Bei der Feststellung der Mindeststärke einer 

(3) Ratsmitglieder, die keiner Fraktion angehören, 

können von einer Fraktion als Hospitantenin-

nen/Hospitanten aufgenommen werden. Bei 

der Feststellung der Mindeststärke einer Frak-
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Neufassung der Geschäftsordnung für den Rat und die Ausschüsse des Rates der Stadt Bergisch Gladbach 
- Synopse - 

 
 

 

Geschäftsordnung 
für den Rat und die Ausschüsse 

der Stadt Bergisch Gladbach 
in der Fassung des II. Nachtrages 

-alt- 

Geschäftsordnung 
für den Rat und die Ausschüsse des Rates 

der Stadt Bergisch Gladbach 
-neu- 

(Vorschlag, Stand: 24.02.2014) 

Erläuterungen 

Fraktion zählen Hospitantinnen/Hospitanten 

nicht mit. 

tion zählen Hospitantinnen/Hospitanten nicht 

mit. 

(4.) Die Auflösung einer Fraktion, der Wechsel 

im Fraktionsvorsitz (stellvertretenden 

Fraktionsvorsitz) sowie die Aufnahme 

und das Ausscheiden von Mitgliedern 

sind der Bürgermeisterin/dem Bürger-

meister von der/von dem Fraktionsvorsit-

zenden ebenfalls schriftlich anzuzeigen. 

 

(4) Die Auflösung einer Fraktion, der Wechsel im 

Fraktionsvorsitz (stellvertretenden Fraktions-

vorsitz) sowie die Aufnahme und das Aus-

scheiden von Mitgliedern sind der Bürgermeis-

terin/dem Bürgermeister von der/dem Frakti-

onsvorsitzenden ebenfalls schriftlich anzuzei-

gen. 

 

 

 (5.) Die Fraktionen haben hinsichtlich der Verar-

beitung personenbezogener Daten (i.S.d. § 3 

Abs. 1 und 2 Datenschutzgesetz Nordrhein-

Westfalen) die erforderlichen technischen und 

organisatorischen Maßnahmen zu treffen, um 

eine den Vorschriften des Datenschutzgesetzes 

Nordrhein-Westfalen entsprechende Datenver-

arbeitung sicherzustellen. Sie sind verpflichtet, 

bei der Auflösung der Fraktion die aus der 

Fraktionsarbeit erlangten personenbezogenen 

Daten zu löschen (§ 19 Abs. 3 Satz 1 lit.b Da-

tenschutzgesetz Nordrhein-Westfalen). 

Anpassung an die Vorgaben des Daten-

schutzes; bisher § 34 Abs. 3 GeschO  

   
§ 33 

Informationsrecht der Fraktionen 

§ 34 
Informationsrecht der Fraktionen 

Neue Gliederungsziffer 

 

(1) Zur Vorbereitung ihrer Beratungen können 

 
(1) Zur Vorbereitung ihrer Beratungen können 
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Neufassung der Geschäftsordnung für den Rat und die Ausschüsse des Rates der Stadt Bergisch Gladbach 
- Synopse - 

 
 

 

Geschäftsordnung 
für den Rat und die Ausschüsse 

der Stadt Bergisch Gladbach 
in der Fassung des II. Nachtrages 

-alt- 

Geschäftsordnung 
für den Rat und die Ausschüsse des Rates 

der Stadt Bergisch Gladbach 
-neu- 

(Vorschlag, Stand: 24.02.2014) 

Erläuterungen 

die Fraktionen im Rahmen ihrer Aufgaben 

von der Bürgermeisterin/von dem Bürger-

meister Auskünfte über die von dieser/diesem 

oder in ihrem/seinem Auftrag gespeicherten 

Daten verlangen, soweit der Datenübermitt-

lung nicht Rechtsvorschriften, insbesondere 

Bestimmungen der Datenschutzgesetze, ent-

gegenstehen. 

die Fraktionen im Rahmen ihrer Aufgaben 

von der Bürgermeisterin/dem Bürgermeister 

Auskünfte über die von dieser/diesem oder in 

ihrem/seinem Auftrag gespeicherten Daten 

verlangen, soweit der Datenübermittlung 

nicht Rechtsvorschriften, insbesondere Best-

immungen der Datenschutzgesetze, entgegen-

stehen. 

Ferner können Fraktionen zur Vorberei-
tung ihrer Beratungen von der Bürger-
meisterin/dem Bürgermeister Auskünfte 
über von dieser/diesem eingebrachte Vor-
lagen verlangen. 

 

(2) Das Auskunftsersuchen ist durch die Vorsit-

zende/den Vorsitzenden der Fraktion schrift-

lich an die Bürgermeisterin/den Bürgermeis-

ter zu richten. 

 

(2) Die Auskunftsersuchen nach Absatz 1 sind 
durch die Vorsitzenden der Fraktionen 
schriftlich an die Bürgermeisterin/den 
Bürgermeister zu richten. 
Von schriftlich erteilten Auskünften erhal-
ten die anderen Fraktionen je eine Kopie. 
 

Beschlussempfehlung des AK GeschO 

(3) Für die Verarbeitung personenbezogener Da-

ten i.S. des § 3 Abs. 1 Datenschutzgesetz NW 

gelten die allgemeinen Vorschriften, insbe-

sondere der Datenschutzgesetze. Die Fraktio-

nen haben hinsichtlich der Verarbeitung per-

sonenbezogener Daten (i. S. d. § 3 Abs. 2 Da-

 
 

Jetzt § 33 Abs. 5 GeschO 
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Neufassung der Geschäftsordnung für den Rat und die Ausschüsse des Rates der Stadt Bergisch Gladbach 
- Synopse - 

 
 

 

Geschäftsordnung 
für den Rat und die Ausschüsse 

der Stadt Bergisch Gladbach 
in der Fassung des II. Nachtrages 

-alt- 

Geschäftsordnung 
für den Rat und die Ausschüsse des Rates 

der Stadt Bergisch Gladbach 
-neu- 

(Vorschlag, Stand: 24.02.2014) 

Erläuterungen 

tenschutzgesetz Nordrhein-Westfalen) die er-

forderlichen technischen und organisatori-

schen Maßnahmen zu treffen, um eine den 

Vorschriften des Datenschutzgesetzes Nord-

rhein-Westfalen entsprechende Datenverar-

beitung sicherzustellen. Sie sind verpflichtet, 

bei der Auflösung der Fraktion die aus der 

Fraktionsarbeit erlangten personenbezogenen 

Daten zu löschen (§ 19 Abs. 3 Satz 1  Daten-

schutzgesetz Nordrhein-Westfalen). 

   
 V. Datenschutz Anpassung an die Regelungen des Daten-

schutzes 

 § 35  
Datenschutz 

 

 

 Die Mitglieder des Rates und der Ausschüsse, 
die im Rahmen der Ausübung ihrer ehrenamt-
lichen Tätigkeit Zugang zu vertraulichen Un-
terlagen, die personenbezogene Daten enthal-
ten, haben bzw. von ihnen Kenntnis erlangen, 
dürfen solche Daten nur zu dem jeweiligen, der 
rechtmäßigen Aufgabenerfüllung dienenden 
Zweck verarbeiten oder offenbaren. 

Personenbezogene Daten sind Einzelangaben 
über persönliche oder sachliche Verhältnisse 
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Neufassung der Geschäftsordnung für den Rat und die Ausschüsse des Rates der Stadt Bergisch Gladbach 
- Synopse - 

 
 

 

Geschäftsordnung 
für den Rat und die Ausschüsse 

der Stadt Bergisch Gladbach 
in der Fassung des II. Nachtrages 

-alt- 

Geschäftsordnung 
für den Rat und die Ausschüsse des Rates 

der Stadt Bergisch Gladbach 
-neu- 

(Vorschlag, Stand: 24.02.2014) 

Erläuterungen 

einer bestimmten oder bestimmbaren natürli-
chen Person. 

Vertrauliche Unterlagen sind alle Schriftstücke, 
automatisierte Dateien und sonstige Datenträ-
ger, die als solche gekennzeichnet sind oder per-
sonenbezogene Daten enthalten. Hierzu zählen 
auch mit vertraulichen Unterlagen in Zusam-
menhang stehende handschriftliche oder andere 
Notizen.  

   

 § 36 
Datenverarbeitung 

 

 Für den Umgang der Mitglieder des Rates und 
der Ausschüsse mit vertraulichen Daten gelten 
insbesondere die Vorschriften des Datenschutz-
gesetzes NRW und des § 30 GO NRW. 

Beschlussempfehlung des AK GeschO 

   

VI. Schlußbestimmungen, Inkrafttreten VI. Schlussbestimmungen, Inkrafttreten  

   

§ 34 
Schlußbestimmungen 

§ 37 
Schlussbestimmungen 

Neue Gliederungsziffer 

Jedem Mitglied des Rates und der Ausschüsse ist 

eine Ausfertigung dieser Geschäftsordnung aus-

zuhändigen. Wird die Geschäftsordnung während 

der Wahlzeit geändert, so ist auch die geänderte 

Fassung auszuhändigen. 

Jedem Mitglied des Rates und der Ausschüsse ist 

eine Ausfertigung dieser Geschäftsordnung auszu-

händigen. Wird die Geschäftsordnung während der 

Wahlzeit geändert, so ist auch die geänderte Fas-

sung auszuhändigen. 
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Geschäftsordnung 
für den Rat und die Ausschüsse 

der Stadt Bergisch Gladbach 
in der Fassung des II. Nachtrages 

-alt- 

Geschäftsordnung 
für den Rat und die Ausschüsse des Rates 

der Stadt Bergisch Gladbach 
-neu- 

(Vorschlag, Stand: 24.02.2014) 

Erläuterungen 

 
§ 34 

Inkrafttreten 
 

§ 38 
Inkrafttreten 

Neue Gliederungsziffer                                                                                                                             

Diese Geschäftsordnung tritt am 01.10.1999 in 

Kraft. Gleichzeitig tritt die Geschäftsordnung 

vom 17.12.1985 in der Fassung des  I. Nachtrags 

vom 02.04.1992 außer Kraft. 

 

Der I. Nachtrag zur Geschäftsordnung für den Rat 

und die Ausschüsse der Stadt Bergisch Gladbach 

tritt am 01.03.2000 in Kraft. 

 

Der II. Nachtrag zur Geschäftsordnung für den 

Rat und die Ausschüsse der Stadt Bergisch Glad-

bach tritt am 15.12.2006 in Kraft.  

Diese Geschäftsordnung tritt mit dem Tage nach 

der Beschlussfassung durch den Rat in Kraft. 

Gleichzeitig tritt die Geschäftsordnung vom 

01.10.1999 in der Fassung des II. Nachtrages vom 

15.12.2006 außer Kraft. 
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Geschäftsordnung 
für den Rat und die Ausschüsse des Rates 

der Stadt Bergisch Gladbach 
 

Inhaltsübersicht 
 
Präambel 

 

I. Geschäftsordnung des Rates 
 
1. Vorbereitung der Ratssitzung 
 
§ 1 Einberufung der Ratssitzungen 

§ 2 Ladungsfrist 

§ 3 Aufstellung der Tagesordnung 

§ 4 Öffentliche Bekanntmachung 

§ 5 Anzeigepflicht bei Verhinderung 

§ 6 Informationsrecht des Rates 

 

 

2. Durchführung der Ratssitzung 
 
2.1 Allgemeines 

 

§ 7 Öffentlichkeit der Ratssitzung 

§ 8 Vorsitz 

§ 9 Beschlussfähigkeit 

§ 10 Befangenheit von Ratsmitgliedern 

§ 11 Teilnahme an Sitzungen 

 

 

2.2 Gang der Beratungen 

 

§ 12 Änderung und Erweiterung der Tagesordnung 

§ 13 Redeordnung 

§ 14 Erklärungen und Bemerkungen 

§ 15 Anträge zur Geschäftsordnung 

§ 16 Schluss der Aussprache, Schluss der Rednerliste, Vertagung, Absetzung 

§ 17 Anträge zur Sache 

§ 18 Abstimmung 

§ 19 Wahlen 

§ 20 Fragerecht der Ratsmitglieder 

§ 21 Fragerecht der Einwohnerinnen/Einwohner 

 

 

2.3 Ordnung in den Sitzungen 

 

§ 22 Ordnungsgewalt und Hausrecht 

§ 23 Ordnungsruf und Wortentzug 

§ 24 Entzug der Sitzungsentschädigung, Ausschluss aus der Sitzung 

§ 25 Einspruch gegen Ordnungsmaßnahmen 

Ö  9
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3. Niederschrift über die Ratssitzungen, Unterrichtung der Öffentlichkeit 
 

§ 26 Niederschrift 

§ 27 Unterrichtung der Öffentlichkeit 

 

 

II. Geschäftsführung der Ausschüsse 
 

§ 28 Grundregel 

§ 29 Abweichung für das Verfahren der Ausschüsse 

§ 30 Besonderes Verfahren im Ausschuss für Anregungen und Beschwerden gem. § 24 GO 

NRW 

§ 31 Einspruch gegen Beschlüsse entscheidungsbefugter Ausschüsse 

 

 

III. Ältestenrat 
 

§ 32 Bildung, Tätigkeit, Einberufung 

 

 

IV. Fraktionen 
 

§ 33 Bildung von Fraktionen 

§ 34 Informationsrecht der Fraktionen 

 

 

V. Datenschutz 
 

§ 35 Datenschutz 

§ 36 Datenverarbeitung 

 

 

VI. Schlussbestimmungen, Inkrafttreten 
 

§ 37 Schlussbestimmungen 

§ 38 Inkrafttreten 

  

146/194

Hau
pt- 

und F
in

an
za

uss
ch

uss
 20

14
-0

3-
25



Geschäftsordnung 
für den Rat und die Ausschüsse des Rates 

der Stadt Bergisch Gladbach 
 

Aufgrund von § 47 Abs. 2 Satz 1 i. V. m. § 41 Abs. 1 Satz 2 Buchstabe. f der Gemeindeord-

nung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung 

vom 14.07.1994 (GV NW, S. 666 ff.), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 19. 

Dezember 2013 (GV. NRW. S. 878), in Kraft getreten am 31. Dezember 2013, hat der Rat der 

Stadt Bergisch Gladbach in der Sitzung am (…) folgende Geschäftsordnung beschlossen: 

 

 

I. Geschäftsführung des Rates 
 

1. Vorbereitung der Ratssitzungen 
 

 

§ 1 
Einberufung der Ratssitzungen 

 

(1) Die Bürgermeisterin/der Bürgermeister beruft den Rat ein, so oft es die Geschäftslage 

erfordert, jedoch soll sie/er den Rat wenigstens alle zwei Monate einberufen.  

 

(2) Der Rat ist unverzüglich einzuberufen, wenn mindestens ein Fünftel der Ratsmitglieder 

oder eine Fraktion unter Angabe der zur Beratung zu stellenden Gegenstände dies verlan-

gen. 

 

(3) Die Einberufung erfolgt durch Übersendung einer schriftlichen Einladung an alle Rats-

mitglieder sowie an die Beigeordneten. Auf Antrag kann an Stelle einer schriftlichen Ein-

ladung diese auch auf elektronischem Wege erfolgen. 

 

(4) In der Einladung sind Zeit, Ort und Tagesordnung anzugeben. Ihr können Erläuterungen 

zu den einzelnen Verhandlungsgegenständen (Vorlagen) beigegeben werden. Die Über-

sendung dieser Vorlagen richtet sich nach der jeweiligen Form der Übersendung i. S. v. § 

1 Abs. 3 der Geschäftsordnung. Vorlagen, die für nichtöffentliche Sitzungen bestimmt 

sind, können nur dann auf elektronischem Wege übermittelt werden, wenn sichergestellt 

ist, dass ein unberechtigter Zugriff Dritter auf diese Dateien nicht möglich ist. 

 

 

§ 2 
Ladungsfrist 

 

(1) Die Einladung muss den Ratsmitgliedern mindestens 7 Tage vor dem Sitzungstag zuge-

hen. 

 

(2) In besonders dringenden Fällen kann die Ladungsfrist bis auf 4 volle Tage abgekürzt 

werden. Die Dringlichkeit ist in der Einladung zu begründen. 

 

(3) Abs. 1 und 2 gelten sowohl für die schriftliche Übersendung als auch die Übersendung in 

elektronischer Form. 
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§ 3 
Aufstellung der Tagesordnung 

 

(1) Die Bürgermeisterin/der Bürgermeister setzt die Tagesordnung fest. Sie/Er hat dabei Vor-

schläge aufzunehmen, die ihr/ihm in schriftlicher Form spätestens zwei Wochen vor dem 

Sitzungstag von mindestens einem Fünftel der Ratsmitglieder oder einer Fraktion vorge-

legt werden. 

 

(2) Die Bürgermeisterin/der Bürgermeister legt ferner die Reihenfolge der einzelnen Tages-

ordnungspunkte fest und bestimmt unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften, wel-

che Tagesordnungspunkte in nicht öffentlicher Sitzung behandelt werden sollen. Betrifft 

ein Vorschlag eine Angelegenheit, die nicht in den Aufgabenbereich der Stadt fällt, weist 

die Bürgermeisterin/der Bürgermeister in der Tagesordnung darauf hin, dass die Angele-

genheit durch Geschäftsordnungsbeschluss vom Rat von der Tagesordnung wieder abzu-

setzen ist. Fasst der Rat keinen entsprechenden Beschluss, ist die Bürgermeisterin/der 

Bürgermeister verpflichtet, die Entscheidung des Rates gem. § 54 Abs. 2 GO NRW anzu-

fechten. 

 

(3) Die Tagesordnung ist in folgender Reihenfolge aufzustellen: 

 

1. Eröffnung, Bekanntgabe nicht anwesender Ratsmitglieder, Feststellung der ord-

nungsgemäßen und rechtzeitigen Einberufung und der Beschlussfähigkeit; 

 

2. Genehmigung der Niederschrift über die letzte Sitzung; 

 

3. Bericht über die Durchführung der in der letzten Sitzung gefassten Beschlüsse; 

 

4. Mitteilungen der Bürgermeisterin/des Bürgermeisters; 

 

5. Durchführung  der Einwohnerfragestunde; 

 

6. Genehmigung von Dringlichkeitsentscheidungen oder dringlichen Beschlüssen gem. 

§ 60 Abs. 1 GO NRW; 

 

7. Beschlussvorschläge der Ausschüsse; 

 

8. Beschlussvorschläge der Bürgermeisterin/des Bürgermeisters, die diese/dieser wegen 

ihrer besonderen Dringlichkeit ohne vorherige Beratung in einem Ausschuss ein-

bringt; 

 

9. Anträge in der Reihenfolge ihres Einganges; 

 

10. Anfragen der Ratsmitglieder; 

 

11. Beratungsgegenstände des nicht öffentlichen Teiles in sinngemäßer Anwendung der 

Ziffern 2 bis 10. 

 

 

§ 4 
Öffentliche Bekanntmachung 
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Zeit, Ort und Tagesordnung der Ratssitzung sind von der Bürgermeisterin/vom Bürgermeister 

rechtzeitig öffentlich bekannt zu machen. Die Bekanntmachung erfolgt in der Form, die die 

Hauptsatzung hierfür vorschreibt.  

 

 

§ 5 
Anzeigepflicht bei Verhinderung 

 

(1) Ratsmitglieder, die verhindert sind, an einer Sitzung teilzunehmen, haben dies unverzüg-

lich der Bürgermeisterin/dem Bürgermeister mitzuteilen. 

 

(2) Ratsmitglieder, die die Sitzung vorzeitig verlassen wollen, haben dies der Bürgermeiste-

rin/dem Bürgermeister spätestens zu Beginn der Sitzung mitzuteilen. 

 

 

§ 6 

Informationsrecht des Rates 

 

(1) Für die Erteilung von Auskünften und die Akteneinsicht gelten die Vorschriften des § 55 

GO NRW. 

 

(2) Zur Vorbereitung seiner Beratungen kann der Rat darüber hinaus im Rahmen seiner Auf-

gaben von der Bürgermeisterin/vom Bürgermeister Auskünfte über die von dieser/diesem 

oder in ihrem/seinem Auftrag gespeicherten Daten verlangen, soweit der Datenübermitt-

lung nicht Rechtsvorschriften, insbesondere der Datenschutzgesetze, entgegenstehen. Für 

die Verwertung der gespeicherten Daten gelten die allgemeinen Bestimmungen, insbe-

sondere die Bestimmungen der Datenschutzgesetze. 

 

 

2. Durchführung der Ratssitzungen 
 

2.1 Allgemeines 
 

 

§ 7 
Öffentlichkeit der Ratssitzungen 

 

(1) Die Sitzungen des Rates sind öffentlich. Jedermann hat das Recht, als Zuhörerin/Zuhörer 

an öffentlichen Ratssitzungen teilzunehmen, soweit dies die räumlichen Verhältnisse ge-

statten. Die Zuhörerinnen und Zuhörer sind - außer im Falle des § 21 (Einwohnerfrage-

stunde) - nicht berechtigt, das Wort zu ergreifen oder sich sonst an den Verhandlungen 

des Rates zu beteiligen. 

 

(2) Für folgende Angelegenheiten wird die Öffentlichkeit ausgeschlossen: 

 

a) Personalangelegenheiten,  

 

b) Erwerb bzw. Veräußerung von Grundstücken durch die Stadt; dies gilt auch für 

Pacht, Miete oder ähnliche Rechtsgeschäfte, durch die der Stadt Rechte an einer Lie-

genschaft verschafft werden bzw. die Stadt solche Rechte Dritten verschafft, 
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c) Auftragsvergaben,  

 

d) Angelegenheiten der zivilen Verteidigung,  

 

e) Einzelfälle in Abgabenangelegenheiten, 

 

f) Angelegenheiten der Rechnungsprüfung mit Ausnahme der Beratung Jahresab-

schlusses und der Entlastung des Bürgermeisters/der Bürgermeisterin (§ 96 Abs.1 

GO NRW), 

 

g) Bürgschaftsangelegenheiten und Kredite, 

 

h) Berichte gem. § 113 Abs. 5 GO NRW von Vertreterinnen/Vertreter der Stadt in Or-

ganen kommunaler Gesellschaften. 

 

Dies gilt nicht, wenn im Einzelfall weder Gründe des öffentlichen Wohls noch berechtig-

te Ansprüche oder Interessen Einzelner den Ausschluss der Öffentlichkeit gebieten. 

 

(3) Darüber hinaus kann auf Antrag der Bürgermeisterin/des Bürgermeisters oder eines 

Ratsmitgliedes für einzelne Angelegenheiten die Öffentlichkeit ausgeschlossen werden. 

Anträge und Vorschläge auf Ausschluss der Öffentlichkeit dürfen nur in nicht öffentli-

cher Sitzung begründet und beraten werden. Falls dem Antrag stattgegeben wird, ist die 

Öffentlichkeit in geeigneter Weise zu unterrichten, dass in nicht öffentlicher Sitzung wei-

ter verhandelt wird (§ 48 Abs. 2 Sätze 3 bis 5 GO NRW). 

 

(4) Personenbezogene Daten dürfen offenbart werden, soweit nicht schützenswerte Interes-

sen Einzelner oder Belange des öffentlichen Wohls überwiegen; erforderlichenfalls ist die 

Öffentlichkeit auszuschließen. 

 

 

§ 8 
Vorsitz 

 

(1) Die Bürgermeisterin/der Bürgermeister führt den Vorsitz im Rat. Im Falle ihrer/seiner 

Verhinderung übernimmt die ehrenamtliche Bürgermeisterin/der ehrenamtliche Bürger-

meister den Vorsitz. Die Reihenfolge der Stellvertretung bestimmt sich aufgrund des 

Wahlergebnisses nach § 67 Abs. 2 GO NRW. 

 

(2) Die Bürgermeisterin/der Bürgermeister hat die Sitzung sachlich und unparteiisch zu lei-

ten. Sie/er handhabt die Ordnung in der Sitzung und übt das Hausrecht (§ 51 GO NRW) 

aus. 

 

 

§ 9 
Beschlussfähigkeit 

 

(1) Vor Eintritt in die Tagesordnung stellt die Bürgermeisterin/der Bürgermeister die ord-

nungsgemäße Einberufung sowie die Beschlussfähigkeit der Versammlung fest und lässt 

dies in der Niederschrift vermerken. Der Rat ist beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte 

der gesetzlichen Mitgliederzahl anwesend ist. Er gilt als beschlussfähig, solange seine 

Beschlussunfähigkeit nicht festgestellt ist (§ 49 Abs. 1 GO NRW). 
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(2) Ist eine Angelegenheit wegen Beschlussunfähigkeit zurückgestellt worden und wird der 

Rat zur Behandlung über denselben Gegenstand einberufen, so ist er ohne Rücksicht auf 

die Zahl der Erschienenen beschlussfähig, wenn bei der zweiten Einberufung auf diese 

Bestimmung ausdrücklich hingewiesen worden ist (§ 49 Abs. 2 GO NRW). 

 

 

§ 10 
Befangenheit von Mitgliedern des Rates 

 

(1) Muss ein Mitglied des Rates annehmen, nach §§ 50 Abs. 6, 43 Abs. 2, 31 GO NRW von 

der Mitwirkung an der Beratung und Entscheidung ausgeschlossen zu sein, so hat es den 

Ausschließungsgrund vor Eintritt in die Verhandlung unaufgefordert der Bürgermeiste-

rin/dem Bürgermeister anzuzeigen und den Sitzungsraum zu verlassen; bei einer öffentli-

chen Sitzung kann das Ratsmitglied sich in dem für die Zuhörer bestimmten Teil des Sit-

zungsraumes aufhalten. 

 

(2)  In Zweifelsfällen entscheidet der Rat darüber, ob ein Ausschließungsgrund besteht. 

 

(3) Verstößt ein Ratsmitglied gegen die Offenbarungspflicht  nach Abs. 1, so stellt der Rat 

dies durch Beschluss fest. Der Ratsbeschluss ist in die Niederschrift aufzunehmen. 

 

(4) Die Regelungen gelten auch für die Bürgermeisterin/den Bürgermeister mit der Maßgabe, 

dass sie/er die Befangenheit der Stellvertretenden Bürgermeisterin/dem Stellvertretenden 

Bürgermeister vor Eintritt in die Verhandlungen anzeigt. 

 

 

§ 11 
Teilnahme an Sitzungen 

 

(1) Die Bürgermeisterin/der Bürgermeister und die Beigeordneten nehmen an den Sitzungen 

des Rates teil. Die Bürgermeisterin/der Bürgermeister ist berechtigt und auf Verlangen 

mindestens eines Ratsmitgliedes verpflichtet, zu einem Punkt der Tagesordnung vor dem 

Rat Stellung zu nehmen. Auch Beigeordnete sind hierzu verpflichtet, falls es der Rat oder 

die Bürgermeisterin/der Bürgermeister  verlangt (§ 69 Abs. 1 GO NRW). 

 

(2) Mitglieder eines Ausschusses können an den nicht öffentlichen Sitzungen des Rates als 

Zuhörerinnen/Zuhörer teilnehmen. Die Teilnahme als Zuhörerin/Zuhörer begründet kei-

nen Anspruch auf Ersatz des Verdienstausfalls und auf Zahlung von Sitzungsgeld (§ 48 

Abs. 4 GO NRW). 

 

 

2.2 Gang der Beratungen 
 

 

§ 12 
Änderung und Erweiterung der Tagesordnung 

 

(1) Anträge, die die Zuständigkeit eines Fachausschusses berühren, werden vom Rat ohne 

Aussprache an den betreffenden Ausschuss überwiesen. 
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(2) Der Rat kann beschließen, 

a) die Reihenfolge der Tagesordnungspunkte zu ändern, 

b) Tagesordnungspunkte zu teilen oder miteinander zu verbinden, 

c) Tagesordnungspunkte abzusetzen. 

Die Verweisung eines zur Beratung in öffentlicher Sitzung vorgesehenen Tagesord-

nungspunktes in die nicht öffentliche Sitzung darf nur dann erfolgen, wenn es sich um ei-

ne geheimhaltungsbedürftige Angelegenheit im Sinne von § 7 Abs. 2 bis 4 GeschO han-

delt. 

 

(3) Die Tagesordnung kann in der Sitzung durch Beschluss des Rates erweitert werden, wenn 

es sich um Angelegenheiten handelt, die keinen Aufschub dulden oder die von äußerster 

Dringlichkeit sind (§ 48 Abs. 1 GO NRW). Der Ratsbeschluss ist in die Niederschrift 

aufzunehmen. 

 

(4) Ist aufgrund des Vorschlags einer Fraktion  oder eines Fünftels der Ratsmitglieder eine 

Angelegenheit in die Tagesordnung aufgenommen worden, die nicht in den Aufgabenbe-

reich der Stadt fällt, setzt der Rat durch Geschäftsordnungsbeschluss die Angelegenheit 

von der Tagesordnung ab. 

 

(5) Wird nach Aufruf eines Tagesordnungspunktes, der eine Angelegenheit betrifft, die nicht 

in den Aufgabenbereich der Stadt fällt, ein Geschäftsordnungsantrag nach Abs. 4 aus der 

Mitte des Rates nicht gestellt, stellt die Bürgermeisterin/der Bürgermeister von Amts we-

gen den Antrag und lässt darüber abstimmen. 

 

 

§ 13 
Redeordnung 

 

(1) Die Bürgermeisterin/der Bürgermeister ruft jeden Punkt der Tagesordnung nach der vor-

gesehenen oder beschlossenen Reihenfolge unter Bezeichnung des Verhandlungsgegen-

standes auf und stellt die Angelegenheit zur Beratung. Wird eine Angelegenheit beraten, 

die auf Vorschlag von einem Fünftel der Ratsmitglieder oder einer Fraktion in die Tages-

ordnung aufgenommen worden ist (§ 3 Abs. 1, Nr. 9 dieser Geschäftsordnung), so ist zu-

nächst den Antragstellern Gelegenheit zu geben, ihren Vorschlag zu begründen. Ist eine 

Berichterstattung vorgesehen, so erhält zunächst die Berichtererstatterin/der Berichter-

statter das Wort. 

 

(2) Hinsichtlich der Angelegenheiten, die nicht in den Aufgabenbereich der Stadt fallen, gel-

ten § 12 Absätze 4 und 5 GeschO entsprechend. 

 

(3) Ein Ratsmitglied, das das Wort ergreifen will, hat sich durch Aufheben der Hand zu mel-

den. Melden sich mehrere Ratsmitglieder gleichzeitig, so bestimmt die Bürgermeiste-

rin/der Bürgermeister die Reihenfolge der Wortmeldungen. 

 

(4) Außerhalb der Reihenfolge erhält ein Ratsmitglied das Wort, wenn es Anträge zur Ge-

schäftsordnung stellen will. 

 

(5) Die Bürgermeisterin/der Bürgermeister ist berechtigt, auch außerhalb der Reihenfolge das 

Wort zu ergreifen. Will die Bürgermeisterin/der Bürgermeister selbst zur Sache sprechen, 

so muss sie/er den Vorsitz vorübergehend abgeben. Kurze Bemerkungen zur Sache und 

Anträge zur Geschäftsordnung sind der Bürgermeisterin/dem Bürgermeister von ih-
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rem/seinem Platz aus gestattet. 

 

(6) Die Redezeit beträgt im Regelfalle bis zu 10 Minuten. Die Bürgermeisterin/der Bürger-

meister kann die Redezeit bis zu 5 Minuten verlängern. Ein Ratsmitglied darf höchstens 

dreimal zum selben Punkt der Tagesordnung sprechen; Anträge zur Geschäftsordnung 

bleiben hiervon unberührt. 

 

 

§ 14 
Erklärungen und Bemerkungen 

 

(1) Zu einer Erklärung können die Fraktionen auch außerhalb der Tagesordnung und der 

Reihenfolge der Wortmeldungen das Wort erhalten. Das Wort wird auf Antrag durch Be-

schluss des Rates erteilt. 

 

(2) Zu persönlichen Bemerkungen wird das Wort erst nach der Beschlussfassung über den 

betreffenden Gegenstand erteilt. Die Rednerin/Der Redner darf nur eigene Ausführungen 

richtig stellen oder Angriffe zurückweisen, die in der Aussprache gegen sie/ihn erhoben 

wurden, nicht aber zur Sache sprechen. 

 

 

§ 15 
Anträge zur Geschäftsordnung 

 

(1) Anträge zur Geschäftsordnung können jederzeit von jedem Ratsmitglied gestellt werden. 

Dazu gehören insbesondere folgende Anträge: 

 

a) auf Schluss der Aussprache (§ 16), 

b) auf Schluss der Rednerliste (§ 16), 

c) auf Verweisung an einen Ausschuss oder an den Bürgermeister, 

d) auf Vertagung, 

e) auf Absetzung einer Angelegenheit von der Tagesordnung, 

f) auf Unterbrechung oder Aufhebung der Sitzung, 

g) auf Ausschluss oder Wiederherstellung der Öffentlichkeit,  

h) auf namentliche oder geheime Abstimmung, 

i) auf Einberufung des Ältestenrates. 

 

Anträge zur Geschäftsordnung werden durch das Aufzeigen mit beiden Händen gemeldet. 

 

(2) Wird ein Antrag zur Geschäftsordnung gestellt, so darf noch je ein Ratsmitglied für und 

gegen diesen Antrag sprechen. Alsdann ist über den Antrag abzustimmen. In den Fällen 

des § 18 Abs. 3 und Abs. 4 bedarf es keiner Abstimmung. 

 

(3) Über Anträge zur Geschäftsordnung hat der Rat gesondert vorab zu entscheiden. Werden 

mehrere Anträge zur Geschäftsordnung gleichzeitig gestellt, so ist über den jeweils wei-

testgehenden Antrag zuerst abzustimmen. In Zweifelsfällen bestimmt die Bürgermeiste-

rin/der Bürgermeister die Reihenfolge der Abstimmung. 

 

 

§ 16 
Schluss der Aussprache, Schluss der Rednerliste, Vertagung, Absetzung 
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Jedes Ratsmitglied, das sich nicht an der Beratung beteiligt hat, kann verlangen, dass die Be-

ratung des Tagesordnungspunktes beendet oder die Rednerinnenliste/Rednerliste geschlossen 

wird. Wird ein solcher Antrag gestellt, so gibt die Bürgermeisterin/der Bürgermeister die be-

reits vorliegenden Wortmeldungen bekannt. Ein Antrag auf Schluss der Aussprache, Schluss 

der Rednerliste, Vertagung oder Absetzung darf nur gestellt werden, wenn je ein Ratsmitglied 

jeder Fraktion Gelegenheit hatte, zur Sache zu sprechen. 

 

 

§ 17 
Anträge zur Sache 

 

(1) Jedes Ratsmitglied und jede Fraktion sind berechtigt, zu jedem Punkt der Tagesordnung 

Anträge zu stellen, um eine Entscheidung des Rates in der Sache herbeizuführen (Anträge 

zur Sache). Hat eine Vorberatung in Ausschüssen des Rates stattgefunden, so steht ein 

gleiches Recht auch den beteiligten Ausschüssen zu. Die Anträge müssen einen abstim-

mungsfähigen Beschlussentwurf enthalten. 

 

(2) Für Zusatz- und Änderungsanträge zu den nach Abs. 1 gestellten Anträgen gilt Abs. 1 

Satz 3 entsprechend. 

 

(3) Anträge nach den Absätzen 1 und 2, die Mehrausgaben oder Mindereinnahmen gegen-

über den Ansätzen des Haushaltsplanes zur Folge haben, müssen mit einem Deckungs-

vorschlag verbunden werden. 

 

 

§ 18 
Abstimmung 

 

(1) Nach Schluss der Aussprache stellt die Bürgermeisterin/der Bürgermeister die zu dem 

Tagesordnungspunkt gestellten Sachanträge zur Abstimmung. Der weitestgehende An-

trag hat Vorrang. In Zweifelsfällen bestimmt die Bürgermeisterin/der Bürgermeister die 

Reihenfolge der Abstimmung. 

 

(2) Die Abstimmung erfolgt im Regelfall durch Handzeichen. 

 

(3) Auf Antrag von mindestens 1/20 der Mitglieder des Rates erfolgt namentliche Abstim-

mung. Bei namentlicher Abstimmung ist die Stimmabgabe jeder/jedes Stimmberechtigten 

in der Niederschrift zu vermerken. 

 

(4) Auf Antrag von mindestens einem Fünftel der Mitglieder des Rates wird geheim abge-

stimmt (§ 50 Abs. 1 S. 4 GO NRW). Die geheime Abstimmung erfolgt durch Abgabe von 

Stimmzetteln. 

 

(5) Für die Auszählung von Stimmzetteln sollen die Fraktionen Stimmzählerin-

nen/Stimmzähler zur Bildung einer Zählkommission benennen. 

 

(6) Wird zum selben Tagesordnungspunkt sowohl ein Antrag auf namentliche als auch auf 

geheime Abstimmung gestellt, so hat der Antrag auf geheime Abstimmung Vorrang (§ 50 

Abs. 1 S. 5 GO NRW). 
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(7) Das Abstimmungsergebnis wird von der Bürgermeisterin/vom Bürgermeister bekannt 

gegeben und in der Niederschrift festgehalten. 

 

 

§ 19 
Wahlen 

 

(1) Wahlen werden durch offene Abstimmung vollzogen. Die Abstimmung erfolgt im Regel-

fall durch Handzeichen. 

 

(2) Wenn das Gesetz es bestimmt oder wenn ein Ratsmitglied oder die Bürgermeisterin/der 

Bürgermeister der offenen Abstimmung widerspricht, erfolgt die Wahl geheim durch Ab-

gabe von Stimmzetteln. Auf dem Stimmzettel ist der Name der/des zu Wählenden anzu-

geben oder anzukreuzen. Unbeschriftete Stimmzettel gelten als Stimmenthaltung. Stimm-

zettel, auf denen „ja“ oder „nein“ vermerkt ist, sind ungültig. 

 

(3) Für die Auszählung von Stimmzetteln sollen die Fraktionen Stimmzählerin-

nen/Stimmzähler zur Bildung einer Zählkommission benennen. 

 

(4) Gewählt ist die vorgeschlagene Person, die mehr als die Hälfte der gültigen Stimmen 

erhalten hat. Erreicht niemand mehr als die Hälfte der Stimmen, so findet zwischen den 

Personen, welche die beiden höchsten Stimmenzahlen erreicht haben, eine engere Wahl 

statt. Gewählt ist, wer in dieser engeren Wahl die meisten Stimmen auf sich vereinigt. Bei 

Stimmengleichheit entscheidet das Los (§ 50 Abs. 2 GO NRW). 

 

(5) Für die Besetzung von Ausschüssen des Rates gilt § 50 Abs. 3 GO NRW. 

 

 

§ 20 
Fragerecht der Ratsmitglieder 

 

(1) Jedes Ratsmitglied ist berechtigt, schriftliche Anfragen, die sich auf Angelegenheiten der 

Stadt beziehen, an die Bürgermeisterin/den Bürgermeister zu richten. Schriftliche Anfra-

gen, die in der Ratssitzung beantwortet werden sollen,  sind mindestens fünf Werktage 

vor Beginn der Ratssitzung der Bürgermeisterin/dem Bürgermeister zuzuleiten. Die Be-

antwortung hat schriftlich zu erfolgen, wenn die Fragestellerin/der Fragesteller es ver-

langt. 

 

(2) Jedes Ratsmitglied ist darüber hinaus berechtigt, nach Erledigung der Tagesordnung einer 

Ratssitzung Anfragen an die Bürgermeisterin/den Bürgermeister zu richten. Die Anfragen 

müssen Angelegenheiten betreffen, die in den Aufgabenbereich der Stadt fallen. Die Fra-

gestellerin/Der Fragesteller darf  bis zu zwei Zusatzfragen stellen. Ist eine sofortige Be-

antwortung nicht möglich, kann die Fragestellerin/der Fragesteller auf eine schriftliche 

Beantwortung innerhalb von 14 Werktagen verwiesen werden. 

 

(3) Anfragen dürfen zurückgewiesen werden, wenn 

 

a) sie nicht den Bestimmungen der Abs. 1 oder 2 entsprechen, 

 

b) die begehrte Auskunft demselben oder einem anderen Ratsmitglied innerhalb der 

letzten sechs Monate bereits erteilt wurde, 
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c) die Beantwortung offenkundig mit einem unverhältnismäßigen Aufwand verbunden 

wäre. 

 

(4) Eine Aussprache findet nicht statt. 

 

 

§ 21 
Fragerecht der Einwohnerinnen/Einwohner 

 

(1) Eine Fragestunde für Einwohnerinnen/Einwohner ist in die Tagesordnung der  Ratssit-

zung aufzunehmen. In diesem Fall ist jede Einwohnerin/jeder Einwohner der Stadt be-

rechtigt, nach Aufruf des Tagesordnungspunktes mündliche Anfragen an die Bürgermeis-

terin/den Bürgermeister zu  richten. Die Anfragen müssen sich auf Angelegenheiten der 

Stadt beziehen. Sie sind spätestens zwei Arbeitstage vor der Ratssitzung schriftlich der 

Bürgermeisterin/dem Bürgermeister zuzuleiten. Die Fragestunde wird auf höchstens 60 

Minuten begrenzt. 

 

(2) Melden sich mehrere Einwohnerinnen/Einwohner gleichzeitig, so bestimmt die Bürger-

meisterin/der Bürgermeister die Reihenfolge der Wortmeldungen. Jede Fragestellerin/ je-

der Fragesteller ist berechtigt, höchstens zwei Zusatzfragen zu stellen. 

 

(3) Die Beantwortung der Anfrage erfolgt im Regelfall mündlich durch die Bürgermeiste-

rin/den Bürgermeister. Ist eine sofortige Beantwortung nicht möglich, so kann die Frage-

stellerin/der Fragesteller auf eine schriftliche Beantwortung verwiesen werden. Eine Aus-

sprache findet nicht statt. 

 

 

2.3 Ordnung in den Sitzungen 
 

 

§ 22 
Ordnungsgewalt und Hausrecht 

 

(1)  In den Sitzungen des Rates handhabt die Bürgermeisterin/der Bürgermeister die Ordnung 

und übt das Hausrecht aus. Ihrer/Seiner Ordnungsgewalt und ihrem/seinem Hausrecht un-

terliegen - vorbehaltlich der §§ 23 - 25 dieser Geschäftsordnung - alle Personen, die sich 

während einer Ratssitzung im Sitzungssaal aufhalten. Wer sich ungebührlich benimmt 

oder sonst die Würde der Versammlung verletzt, kann von der Bürgermeisterin/vom Bür-

germeister zur Ordnung gerufen und notfalls aus dem Sitzungssaal gewiesen werden. 

 

(2) Entsteht während einer Sitzung des Rates unter den Zuhörerinnen/Zuhörern störende Un-

ruhe, so kann die Bürgermeisterin/der Bürgermeister nach vorheriger Abmahnung den für 

die Zuhörerinnen und Zuhörer bestimmten Teil des Sitzungssaales räumen lassen, wenn 

die störende Unruhe auf andere Weise nicht zu beseitigen ist. 

 

 

§ 23 
Ordnungsruf und Wortentzug 

 

(1) Rednerinnen/Redner, die vom Thema abschweifen, kann die Bürgermeisterin/der Bür-
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germeister zur Sache rufen. 

 

(2) Rednerinnen/Redner, die ohne Worterteilung das Wort an sich reißen oder die vorge-

schriebene Redezeit trotz entsprechender Abmahnung überschreiten, kann die Bürger-

meisterin/der Bürgermeister zur Ordnung rufen. 

 

(3) Hat eine Rednerin/ein Redner bereits zweimal einen Ruf zur Sache (Abs. 1) oder einen 

Ordnungsruf (Abs. 2) erhalten, so kann die Bürgermeisterin/der Bürgermeister ihr/ihm 

das Wort entziehen, wenn die Rednerin/der Redner Anlass zu einer weiteren Ordnungs-

maßnahme gibt. Einer Rednerin/einem Redner, der/dem das Wort entzogen ist, darf es in 

derselben Ratssitzung zu dem betreffenden Tagesordnungspunkt nicht wieder erteilt wer-

den. 

 

 

§ 24 
Entzug der Sitzungsentschädigung, Ausschluss aus der Sitzung 

 

Einem Ratsmitglied, das sich ungebührlich benimmt oder die Würde der Versammlung ver-

letzt, können durch Beschluss des Rates die auf den Sitzungstag entfallenden Entschädigun-

gen (§ 45 GO NRW) entzogen werden. Setzt das Ratsmitglied sein ordnungswidriges Verhal-

ten fort, so kann es für einen im Beschluss festzulegenden Zeitraum von dieser und weiteren 

Ratssitzungen ausgeschlossen werden. Der Ausschluss bewirkt, dass das Ratsmitglied für den 

festgelegten Zeitraum auch an den Sitzungen der Ausschüsse nicht teilnehmen darf. 

 

 

§ 25 
Einspruch gegen Ordnungsmaßnahmen 

 

(1) Gegen Ordnungsmaßnahmen nach § 24 dieser Geschäftsordnung steht der Betroffe-

nen/dem Betroffenen der Einspruch zu.  

 

(2) Über die Berechtigung der Ordnungsmaßnahme befindet alsdann der Rat in der nächsten 

Sitzung ohne die Stimme der/des Betroffenen. Ihr/Ihm ist Gelegenheit zur Stellungnahme 

zu geben. Die Entscheidung des Rates ist der/dem Betroffenen zuzustellen. 

 

 

3. Niederschrift über die Ratssitzungen, Unterrichtung der Öffentlichkeit 
 

 

§ 26 
Niederschrift 

 

(1) Über die im Rat gefassten Beschlüsse ist durch die Schriftführerin/den Schriftführer eine 

Niederschrift aufzunehmen. Die Niederschrift muss enthalten:  

 

a) die Namen der anwesenden und der fehlenden Ratsmitglieder, 

b) die Namen der sonstigen an den Beratungen teilnehmenden Personen,  

c) Ort und Tag sowie Zeitpunkt des Beginns, einer etwaigen Unterbrechung und der 

Beendigung der Sitzung, 

d) die behandelten Beratungsgegenstände, 

e) die gestellten Anträge, 
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f) die gefassten Beschlüsse und die Wahlen mit dem Abstimmungsverhalten der Frak-

tionen und die Ergebnisse von Wahlen. 

 

(2) Die Niederschrift soll eine gedrängte Wiedergabe des Verhandlungsverlaufs enthalten 

und nach dem Tage der Sitzung innerhalb einer Woche als Entwurf erstellt und innerhalb 

von 28 Tagen den Ratsmitgliedern zugeleitet werden. 

 

(3) Die Schriftführerin/der Schriftführer wird vom Rat bestellt. Soll eine Bedienstete/ein Be-

diensteter der Stadtverwaltung bestellt werden, so erfolgt die Bestellung im Benehmen 

mit der Bürgermeisterin/dem Bürgermeister. 

 

(4) Die Niederschrift wird von der Bürgermeisterin/dem Bürgermeister und einer/einem vom 

Rat bestellten Schriftführerin/Schriftführer mit Datum unterzeichnet. Verweigert einer 

der Genannten die Unterschrift, so ist dies in der Niederschrift zu vermerken. Die Nieder-

schrift ist allen Ratsmitgliedern und den Fraktionen in der Form zuzuleiten, wie die Ein-

berufung erfolgt. Dabei ist sicherzustellen, dass unberechtigte Dritte keinen Zugriff auf 

den Teil der Niederschrift nehmen können, die in nicht öffentlicher Sitzung behandelt 

wurden. 

 

(5) Um die Erstellung der Niederschrift zu erleichtern, dürfen Tonaufzeichnungen von Sit-

zungen erfolgen. Sie dürfen ausschließlich von den in Abs. 4 Satz 1 genannten Personen 

zur Erstellung der Niederschrift genutzt werden. Ist bis spätestens in der auf die Zuleitung 

der Niederschrift gem. Abs. 4 Satz 2 folgenden Ratssitzung kein Wunsch zur Änderung 

der Niederschrift geäußert worden, so ist die Tonaufzeichnung unverzüglich zu löschen. 

Wird ein Änderungswunsch geäußert, so kann zur Klärung der Berechtigung dieses Wun-

sches bis zur nächstfolgenden Ratssitzung die Tonaufzeichnung abweichend von Satz 2 

von dem Ratsmitglied, das den Änderungswunsch vorträgt, von der Schriftführerin/vom 

Schriftführer und ggf. auch von den in Abs. 4 Satz 1 genannten Personen gemeinsam ab-

gehört werden, um eine gütliche Einigung über die Niederschrift zu erreichen. Das Er-

gebnis dieser Einigungsbemühungen ist dem Rat vorzutragen. Anschließend ist die 

Tonaufzeichnung unverzüglich zu löschen. 

 

 

§ 27  
Unterrichtung der Öffentlichkeit 

 

(1) Über den wesentlichen Inhalt der vom Rat gefassten Beschlüsse ist die Öffentlichkeit in 

geeigneter Weise zu unterrichten. Dies kann dadurch geschehen, dass die Bürgermeiste-

rin/der Bürgermeister den Wortlaut eines vom Rat gefassten Beschlusses in öffentlicher 

Sitzung verliest und ihn erforderlichenfalls außerdem im unmittelbaren Anschluss an die 

Sitzung der örtlichen Presse zugänglich macht. 

 

(2) Die Unterrichtung gilt grundsätzlich auch für Beschlüsse des Rates, die in nicht öffentli-

cher Sitzung gefasst werden, es sei denn, dass der Rat im Einzelfall ausdrücklich etwas 

anderes beschlossen hat. 

 

(3) Außerhalb der Ratssitzungen obliegt die Unterrichtung der Öffentlichkeit über die vom 

Rat gefassten Beschlüsse der Bürgermeisterin/dem Bürgermeister. 

 

 

II. Geschäftsführung der Ausschüsse 
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§ 28 
Grundregel 

 

Auf das Verfahren in den Ausschüssen finden grundsätzlich die für den Rat geltenden Vor-

schriften entsprechend Anwendung, soweit nicht § 29 und § 30 dieser Geschäftsordnung ab-

weichende Regelungen enthalten. 

 

 

§ 29 
Abweichungen für das Verfahren der Ausschüsse 

 

(1) Die/der Ausschussvorsitzende setzt die Tagesordnung im Benehmen mit der Bürgermeis-

terin/dem Bürgermeister fest (§ 58 Abs. 2 Satz 2 GO). Die/der Ausschussvorsitzende ist 

auf Verlangen der Bürgermeisterin/des Bürgermeisters bzw. auf Antrag einer Fraktion 

verpflichtet, einen Gegenstand in die Tagesordnung aufzunehmen. 

 

(2) Über Zeit, Ort und Tagesordnung der Ausschusssitzungen unterrichtet die Bürgermeiste-

rin/der Bürgermeister die Öffentlichkeit in geeigneter Weise, ohne dass es einer öffentli-

chen Bekanntmachung nach § 4 dieser Geschäftsordnung bedarf. 

 

(3) Die Beschlussfähigkeit von Ausschüssen ist über § 9 Abs. 1 Satz 2 dieser Geschäftsord-

nung  hinaus nur dann gegeben, wenn die Zahl der anwesenden Ratsmitglieder die Zahl 

der anwesenden sachkundigen Bürgerinnen/Bürger (stimmberechtigte Ausschussmitglie-

der nach § 58 Abs. 3 GO NRW) übersteigt; Ausschüsse gelten auch insoweit als be-

schlussfähig, solange ihre Beschlussunfähigkeit nicht festgehalten ist. 

 

(4) Die Bürgermeisterin/der Bürgermeister und die Beigeordneten sind berechtigt und auf 

Verlangen eines Ausschusses in Angelegenheiten ihres Geschäftsbereichs verpflichtet, an 

dessen Sitzungen teilzunehmen. Sie sind berechtigt und auf Verlangen mindestens eines 

Ausschussmitgliedes verpflichtet, zu einem Punkt der Tagesordnung vor dem Ausschuss 

Stellung zu nehmen.  

 

(5) Die Bürgermeisterin/der Bürgermeister ist zu allen Ausschusssitzungen einzuladen. 

Sie/Er hat das Recht, mit beratender Stimme an den Sitzungen teilzunehmen; ihr/ihm ist 

auf Verlangen jederzeit das Wort zu erteilen. Die Niederschriften der Ausschusssitzungen 

sind der Bürgermeisterin/dem Bürgermeister zuzuleiten. 

 

(6) Ratsmitglieder können an nicht öffentlichen Sitzungen auch solcher Ausschüsse teilneh-

men, denen sie nicht angehören. Sachkundige Bürgerinnen/Bürger und sachkundige Ein-

wohnerinnen/Einwohner, die zu stellvertretenden Ausschussmitgliedern gewählt worden 

sind, können an den nicht öffentlichen Sitzungen dieses Ausschusses als Zuhörerin-

nen/Zuhörer teilnehmen. Im Übrigen gilt § 11 Abs. 2 dieser Geschäftsordnung entspre-

chend. 

 

(7) In den Ausschüssen ist eine Niederschrift über die Beschlüsse aufzunehmen. Die Nieder-

schrift ist der Bürgermeisterin/dem Bürgermeister und den Ausschussmitgliedern inner-

halb von 28 Tagen in der Form zuzuleiten, wie auch die Einberufung erfolgt. Dabei ist si-

cherzustellen, dass unberechtigte Dritte keinen Zugriff auf den Teil der Niederschrift 

nehmen können, die in nicht öffentlicher Sitzung behandelt wurden. 
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(8) § 21 dieser Geschäftsordnung findet auf Ausschüsse keine Anwendung. 

 

 

§ 30 
Besonderes Verfahren im Ausschuss für Anregungen und Beschwerden gem. § 24 GO 

NRW 
 

(1) Die Bürgermeisterin/der Bürgermeister prüft im Vorfeld die Zulässigkeit der Anregungen 

und Beschwerden gem. § 24 GO. Mehrere wort- oder inhaltsgleiche Anregungen und Be-

schwerden können zusammengefasst bearbeitet und dem Ausschuss zusammengefasst 

vorgelegt werden. Betreffen die Anregungen und Beschwerden eine Angelegenheit, mit 

der der Rat oder ein Fachausschuss bereits befasst waren, ist die Stellungnahme und/oder 

Entscheidung dieser Gremien  dem Ausschuss für Anregungen und Beschwerden mit 

vorzulegen. 

 

(2) 1. 

Durch die Bürgermeisterin/den Bürgermeister werden Anregungen und Beschwerden oh-

ne Einbindung des Ausschusses für Anregungen und Beschwerden  zurückgewiesen, 

wenn 

 

a) sie eine Angelegenheit betreffen, für die die Stadt Bergisch Gladbach örtlich oder 

sachlich nicht zuständig ist; 

b) eine Behandlung wegen Unleserlichkeit oder fehlender Namens- und Anschriftenan-

gabe nicht möglich ist; 

c) sie eine Dienstaufsichtsbeschwerde zum Inhalt haben, 

d) sie Anregungen und Beschwerden städtischer Bediensteter aus dem Dienst- und Ar-

beitsverhältnis enthalten, 

e) mit ihnen lediglich eine Rechtsauskunft begehrt wird, 

f) der Inhalt einen Straftatbestand erfüllt oder gegen die guten Sitten verstößt. 

 

Die Bürgermeisterin/der Bürgermeister leitet in den Fällen a), c), und d) die Anregung 

oder Beschwerde an die zuständige Stelle weiter. Sie/er teilt der Antragstellerin/dem An-

tragsteller mit, aus welchem Grund die Anregung oder Beschwerde ohne inhaltliche Be-

ratung zurückgewiesen wurde. 

Der Ausschuss ist über die nach Buchstabe a) - f) zurückgewiesenen Anregungen und 

Beschwerden schriftlich zu unterrichten.  

 

2. 

Auf Beschluss des Ausschusses können Anregungen und Beschwerden ausgesetzt oder 

zurückgewiesen werden, die sich gegen Verwaltungshandlungen richten, gegen die 

Rechtsbehelfe oder Rechtsmittel eingelegt werden können oder anhängig sind oder in der 

Angelegenheit ein gerichtliches Verfahren anhängig ist. 

 

3. 

Der Ausschuss kann die Anregung oder Beschwerde zurückweisen, wenn eine bereits be-

handelte Eingabe wiederholt wird, ohne dass sie neue Gesichtspunkte enthält. 

 

(3) Die Bürgermeisterin/der Bürgermeister unterrichtet die Antragstellerin/den Antragsteller 

über Ort und Termin der Sitzung des Ausschusses für Anregungen und Beschwerden, in 

der die Anregung oder Beschwerde behandelt wird. Wird die Eingabe im Ausschuss für 
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Anregungen und Beschwerden behandelt, kann der Antragstellerin/dem Antragsteller auf 

Beschluss des Ausschusses Gelegenheit gegeben werden, sich mündlich zu der Anregung 

oder Beschwerde zu äußern.  

 

(4) Der Ausschuss für Anregungen und Beschwerden ist berechtigt, zur Erfüllung seiner 

Aufgabe zeitnah Stellungnahmen von anderen Gremien anzufordern. Der Ausschuss für 

Anregungen und Beschwerden entscheidet über die Eingabe, soweit nicht ein anderes 

Gremium oder die Behörde Die Bürgermeisterin/Der Bürgermeister abschließend zustän-

dig sind. In diesen Fällen ist die Eingabe mit einer Empfehlung des Ausschusses für An-

regungen und Beschwerden an die zuständige Stelle weiterzuleiten. 

 

(5) Die Antragstellerin/der Antragsteller ist durch die Bürgermeisterin/den Bürgermeister 

über die Entscheidung des Ausschusses für Anregungen und Beschwerden schriftlich zu 

unterrichten. 

 

 

§ 31 
Einspruch gegen Beschlüsse entscheidungsbefugter Ausschüsse 

 

(1) Beschlüsse von Ausschüssen mit Entscheidungsbefugnis können erst durchgeführt wer-

den, wenn innerhalb von vier Arbeitstagen der Verwaltung, den Tag der Beschlussfas-

sung nicht mitgerechnet, weder von der Bürgermeisterin/vom Bürgermeister noch von 

mindestens einem Fünftel der Ausschussmitglieder schriftlich Einspruch eingelegt wor-

den ist. 

 

(2) Über den Einspruch entscheidet der Rat. 

 

 

III. Ältestenrat 
 

 

§ 32 
Bildung, Tätigkeit, Einberufung 

 

(1) Es wird ein Ältestenrat gebildet, der die Bürgermeisterin/den Bürgermeister bei der Füh-

rung der Geschäfte unterstützt. Mitglieder des Ältestenrates sind die Bürgermeisterin/der 

Bürgermeister, die ehrenamtlichen Bürgermeisterinnen/Bürgermeister und die Fraktions-

vorsitzenden. 

 

(2) Die Bürgermeisterin/der Bürgermeister kann den Ältestenrat jederzeit, auch während 

einer Sitzung einberufen. Auf Antrag eines Mitgliedes des Ältestenrates muss er unver-

züglich einberufen werden. 

 

 

IV. Fraktionen 
 

 

§ 33 
Bildung von Fraktionen 

 

(1) Fraktionen sind freiwillige Vereinigungen von Ratsmitgliedern, die sich auf der Grundla-
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ge grundsätzlicher politischer Übereinstimmung zu möglichst gleichgerichtetem Wirken 

zusammengeschlossen haben. Eine Fraktion muss aus mindestens zwei Ratsmitgliedern 

bestehen. Jedes Ratsmitglied kann nur einer Fraktion angehören. 

 

(2) Die Bildung einer Fraktion ist der Bürgermeisterin/dem Bürgermeister von der/dem Frak-

tionsvorsitzenden schriftlich anzuzeigen. Die Mitteilung muss die genaue Bezeichnung 

der Fraktion, die Namen der/des Fraktionsvorsitzenden und ihrer/seiner Stellvertretung 

sowie aller der Fraktion angehörenden Ratsmitglieder enthalten. Ferner ist anzugeben, 

wer berechtigt ist, für die Fraktion Anträge zu stellen oder sonstige Erklärungen abzuge-

ben. Unterhält die Fraktion eine Geschäftsstelle, so hat die Mitteilung auch die Anschrift 

der Geschäftsstelle zu enthalten. 

 

(3) Ratsmitglieder, die keiner Fraktion angehören, können von einer Fraktion als Hospitan-

teninnen/Hospitanten aufgenommen werden. Bei der Feststellung der Mindeststärke einer 

Fraktion zählen Hospitantinnen/Hospitanten nicht mit. 

 

(4) Die Auflösung einer Fraktion, der Wechsel im Fraktionsvorsitz (stellvertretenden Frakti-

onsvorsitz) sowie die Aufnahme und das Ausscheiden von Mitgliedern sind der Bürger-

meisterin/dem Bürgermeister von der/dem Fraktionsvorsitzenden ebenfalls schriftlich an-

zuzeigen. 

 

(5) Die Fraktionen haben hinsichtlich der Verarbeitung personenbezogener Daten (i.S.d. § 3 

Abs. 1 und 2 Datenschutzgesetz Nordrhein-Westfalen) die erforderlichen technischen und 

organisatorischen Maßnahmen zu treffen, um eine den Vorschriften des Datenschutzge-

setzes Nordrhein-Westfalen entsprechende Datenverarbeitung sicherzustellen. Sie sind 

verpflichtet, bei der Auflösung der Fraktion die aus der Fraktionsarbeit erlangten perso-

nenbezogenen Daten zu löschen (§ 19 Abs. 3 Satz 1 lit.b Datenschutzgesetz Nordrhein-

Westfalen). 

 

 

§ 34 
Informationsrecht der Fraktionen 

 

 

(1) Zur Vorbereitung ihrer Beratungen können die Fraktionen im Rahmen ihrer Aufgaben 

von der Bürgermeisterin/dem Bürgermeister Auskünfte über die von dieser/diesem oder 

in ihrem/seinem Auftrag gespeicherten Daten verlangen, soweit der Datenübermittlung 

nicht Rechtsvorschriften, insbesondere Bestimmungen der Datenschutzgesetze, entgegen-

stehen. Ferner können Fraktionen zur Vorbereitung ihrer Beratungen von der Bürger-

meisterin/dem Bürgermeister Auskünfte über von dieser/diesem eingebrachte Vorlagen 

verlangen. 

 

(2) Die Auskunftsersuchen nach Absatz 1 sind durch die Vorsitzenden der Fraktionen schrift-

lich an die Bürgermeisterin/den Bürgermeister zu richten. Von schriftlich erteilten Aus-

künften erhalten die anderen Fraktionen je eine Kopie. 

 

 

V. Datenschutz 
 

 

§ 35  
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Datenschutz 
 

Die Mitglieder des Rates und der Ausschüsse, die im Rahmen der Ausübung ihrer ehrenamtli-

chen Tätigkeit Zugang zu vertraulichen Unterlagen, die personenbezogene Daten enthalten, 

haben bzw. von ihnen Kenntnis erlangen, dürfen solche Daten nur zu dem jeweiligen, der 

rechtmäßigen Aufgabenerfüllung dienenden Zweck verarbeiten oder offenbaren. Personenbe-

zogene Daten sind Einzelangaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse einer be-

stimmten oder bestimmbaren natürlichen Person. Vertrauliche Unterlagen sind alle Schriftstü-

cke, automatisierte Dateien und sonstige Datenträger, die als solche gekennzeichnet sind oder 

personenbezogene Daten enthalten. Hierzu zählen auch mit vertraulichen Unterlagen in Zu-

sammenhang stehende handschriftliche oder andere Notizen. 

 

 

§ 36 
Datenverarbeitung 

 

Für den Umgang der Mitglieder des Rates und der Ausschüsse mit vertraulichen Daten gelten 

insbesondere die Vorschriften des Datenschutzgesetzes NRW und des § 30 GO NRW. 

 

 

VI. Schlussbestimmungen, Inkrafttreten 
 

 

§ 37 
Schlussbestimmungen 

 

Jedem Mitglied des Rates und der Ausschüsse ist eine Ausfertigung dieser Geschäftsordnung 

auszuhändigen. Wird die Geschäftsordnung während der Wahlzeit geändert, so ist auch die 

geänderte Fassung auszuhändigen. 

 

 

§ 38 
Inkrafttreten 

 

Diese Geschäftsordnung tritt mit dem Tage nach der Beschlussfassung durch den Rat in Kraft. 

Gleichzeitig tritt die Geschäftsordnung vom 01.10.1999 in der Fassung des II. Nachtrages 

vom 15.12.2006 außer Kraft. 
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(4) Für jede Ratssitzung können pro Fraktion, Gruppe oder Einzelmandatsträger 
nicht mehr als zwei Anfragen mit jeweils höchstens fünf Unterfragen gestellt werden. 
Über Ausnahmen von dieser Regelung entscheidet der Rat mit der Mehrheit der 
Stimmen der Ratsmitglieder.

(5) Für die Beantwortung der Anfragen steht je Ratssitzung maximal eine Stunde zur 
Verfügung. 

(6) Die Beantwortung von Anfragen erfolgt durch die Verwaltung in der Regel 
schriftlich zu der Sitzung, zu der die Anfrage fristgemäß gestellt wurde. In von der 
Verwaltung zu begründenden Ausnahmefällen erfolgt die Beantwortung in der darauf 
folgenden Sitzung.

(7) Die Fragestellerin/der Fragesteller darf jeweils nur zwei Nachfragen stellen. 
Nachfragen und Antworten sollen kurz und auf das Wesentliche beschränkt sein. Die 
Stellung und Beantwortung der Nachfrage darf insgesamt zehn Minuten nicht 
überschreiten. Ist eine sofortige Beantwortung nicht möglich, kann die 
Fragestellerin/der Fragesteller auf eine Beantwortung in der nächsten Sitzung oder 
eine schriftliche Beantwortung verwiesen werden.

(8) Eine Aussprache findet nicht statt.

(9) Über Ausnahmen zu Absatz 4, 5 und 7 entscheidet der Rat mit der Mehrheit der 
Stimmen der Ratsmitglieder.

§ 5 Aktuelle Stunde

(1) Auf Antrag der Oberbürgermeisterin/des Oberbürgermeisters oder einer Fraktion 
findet eine aktuelle Stunde statt. Die aktuelle Stunde soll im Regelfall zu Beginn der 
Ratssitzung durchgeführt werden; über Ausnahmen entscheidet der Rat mit der 
Mehrheit der Stimmen der Ratsmitglieder.

(2) Die aktuelle Stunde dient dem vorläufigen Austausch von Meinungen und der 
gegenseitigen Unterrichtung zwischen den Mitgliedern des Rates und der Verwaltung 
zu einem aktuellen kommunalpolitischen Ereignis oder Problem.

(3) Das Thema für eine aktuelle Stunde kann von der Oberbürgermeisterin/vom 
Oberbürgermeister oder von den Fraktionen angemeldet werden. Der Antrag muss 
der Oberbürgermeisterin/dem Oberbürgermeister und den Fraktionen am Tag vor der 
Ratssitzung (bis 24 Uhr) zugestellt sein. Der Antragsteller ist für die fristgerechte 
Zustellung bei den Fraktionen (per Fax oder elektronischer Post) und bei der 
Oberbürgermeisterin/dem Oberbürgermeister (in elektronischer Form über das 
Sitzungsmanagementprogramm) verantwortlich und bei Bedarf nachweispflichtig. Die 
Zustellung bei der Oberbürgermeisterin/ dem Oberbürgermeister kann fristwahrend 
auch per Fax oder elektronischer Post erfolgen; in diesen Fällen ist eine Übermittlung 
über das Sitzungsmanagementprogramm unverzüglich nachzuholen.

(4) An einem Sitzungstag findet nur eine aktuelle Stunde statt. Über Ausnahmen 
entscheidet der Rat mit der Mehrheit der Stimmen der Ratsmitglieder.
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(5) Sind für eine Ratssitzung mehrere Anträge für eine aktuelle Stunde eingegangen, 
so versuchen die Fraktionsgeschäftsführerinnen/Fraktionsgeschäftsführer zunächst, 
eine Einigung herbeizuführen, welches Thema behandelt werden soll. 

(6) Dabei soll beachtet werden, ob es sich um Themen handelt, die 

a) unter einem anderen Tagesordnungspunkt bereits in der Tagesordnung enthalten 
sind; 

b) bei unveränderter Sachlage bereits in einer der drei vorausgegangenen 
Sitzungen im Rat behandelt wurden;

c) bei fristgemäßer Einbringung Gegenstand eines Antrages gemäß § 3 
Geschäftsordnung hätten sein können.

Die Reihenfolge des Eingangs der fristgerecht angemeldeten Themen ist für die 
Auswahl ohne Bedeutung.

(7) Kommt eine Einigung nicht zustande, entscheidet der Rat mit der Mehrheit der 
Stimmen der Ratsmitglieder, welches Thema bzw. im Falle des Absatz 4 Satz 2 
welche Themen in der aktuellen Stunde behandelt werden.

(8) Bei nur einem Antrag auf Durchführung einer aktuellen Stunde ist sie 
durchzuführen, wenn mindestens ein Zehntel der Ratsmitglieder oder eine Fraktion 
dies verlangen, unabhängig davon, ob die Ratsmehrheit die Aktualität des 
Vorschlages nicht für gegeben hält.

(9) Die Dauer der Aussprache ist auf eine Stunde beschränkt. Die von der 
Verwaltung in Anspruch genommene Redezeit bleibt unberücksichtigt. Die Redezeit 
ist auf 5 Minuten pro Redner begrenzt. Über Ausnahmen entscheidet der Rat mit der 
Mehrheit der Stimmen der Ratsmitglieder. Hinsichtlich der Redeordnung sind die 
§§ 15, 16 dieser Geschäftsordnung zu beachten.

(10) Die Erörterung wird abgeschlossen mit dem Beschluss,

a) dass die Sache erledigt ist oder

b) dass die Sache zur weiteren Bearbeitung in die Verwaltung überwiesen wird (z. B.
Resolution) oder

c) dass die Sache zur weiteren Behandlung an den zuständigen Fachausschuss 
überwiesen wird.

§ 6 Anzeigepflicht bei Verhinderung

(1) Kann ein Ratsmitglied zu einer Sitzung des Rates nicht oder nicht rechtzeitig 
erscheinen, ist es verpflichtet, seine Verhinderung bis 12.00 Uhr am Sitzungstag der
Oberbürgermeisterin/dem Oberbürgermeister schriftlich anzuzeigen. Der Zeitpunkt
des verspäteten Erscheinens ist schriftlich gegenüber der/dem Vorsitzenden zu 
dokumentieren.
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Stadt Bergisch Gladbach 
Der Bürgermeister 
Federführender Fachbereich 
Vermessung 
 
 

Beschlussvorlage Drucksachen-Nr. 0014/2014 

 öffentlich 
 
 

Gremium Sitzungsdatum Art der Behandlung 

Haupt- und Finanzausschuss 03.04.2014 Entscheidung 

 

Tagesordnungspunkt 

Benennung der Erschließungsstraße im Bereich des Bebauungsplanes Nr. 
6197 - Am Eichenkamp 

 

Beschlussvorschlag: 
 
Die im Bebauungsplan Nr. 6197 ausgewiesene Erschließungsstraße erhält die Bezeichnung 

„Zur Brücker Aue“. 

 
 

Ö  10
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Sachdarstellung / Begründung: 
 
Die im Bereich des Bebauungsplanes Nr. 6197 / Am Eichenkamp  ausgewiesene 
Erschließungsstraße erhält die Bezeichnung „Zur Brücker Aue“. 

 

Die Planstraße dient der Erschließung des im Bebauungsplan ausgewiesenen Wohngebietes.  
 
Der Haupt-und Finanzausschuss hatte in seiner Sitzung vom 10.10.2013 für dieses 
Erschließungsgebiet den Straßennamen „Pfarrer-Hawig-Straße“ beschlossen.  
Über den Ausschuss für Anregungen und Beschwerden drückte die künftige Bürgerschaft ihre 
Unzufriedenheit mit dieser Benennung aus. 
Der Haupt- und Finanzausschuss beschloss daraufhin  in seiner Sitzung am 10.12.2013 
einstimmig die  Aufhebung des bestehenden Straßennamens und die beauftragte die 
Verwaltung eine Neubürgerbefragung durchzuführen. Die Befragung endete am 15.02.2014. 
Es wurden alle 15 Flurstücks-Neueigentümer befragt.  
Für jedes Grundstück konnte eine Stimme abgegeben werden.  Drei Eigentümer haben nicht 
geantwortet. 
Von den 12 abgegebenen Stimmen (10 Grundstücke sind notariell bereits übertragen) haben 
sich 11 für den Straßennamen „Zur Brücker Aue“, und einer für „Pfarrer-Hawig-Straße“ 
ausgesprochen.  
Eine weitere Stimme ging noch drei Tage zu ein mit dem Vorschlag „Zur Brücker Aue“. 
 
Die Verwaltung schlägt vor der mehrheitlichen Stimmabgabe zu folgen und den 
Straßennamen „Zur Brücker Aue“ zu beschließen. Vor allem im Hinblick auf die bereits 
steigende Anzahl eingehender Bauanträge für dieses Neubaugebiet ist eine zeitnahe 
Benennung sinnvoll. 
 
 
 
 
Anlagen:  

-   Ausschnitt Katasterkarte M. 1: 1000  
-   Ausschnitt Bebauungsplan Nr. 6197 / Am Eichenkamp 
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Absender 
SPD-Fraktion 
 
 

Drucksachen-Nr.  

0142/2014 

öffentlich 

Antrag  
  
 
der Fraktion, der/des Stadtverordneten 
SPD-Fraktion 
 
zur Sitzung: 
Haupt- und Finanzausschuss am 25.03.2014 
Rat der Stadt Bergisch Gladbach am 08.04.2014 
  

Tagesordnungspunkt 

Antrag der SPD-Fraktion vom 17.02.2014 (eingegangen am 18.02.2014) zur 
Wiederwahl eines Beigeordneten und Bestellung zum Stadtkämmerer 

Inhalt: 
 
Die SPD-Fraktion beantragt mit Schreiben vom 17.02.2014 (eingegangen am 18.02.2014), 
der Rat der Stadt Bergisch Gladbach möge „Herrn Jürgen Mumdey ab dem 01.09.2014 für die 
Dauer von acht Jahren unter Beibehaltung seines Geschäftsbereiches (Fachbereiche 2, 3, 4 
und 5 im derzeitigen Umfang) zum Beigeordneten wiederwählen und zum Stadtkämmerer 
bestellen“. 
 
Das Schreiben der SPD-Fraktion ist dieser Vorlage als Anlage beigefügt. 
 
Der Rat beschloss in der Sitzung am 06.03.2014, den Antrag der SPD-Fraktion nach den ein-
schlägigen Regelungen in der Zuständigkeitsordnung und Geschäftsordnung ohne Aussprache 
vor einer Entscheidung im Rat zur Beratung an den Haupt- und Finanzausschuss zu überwei-
sen.

Ö  11.1
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Stellungnahme der Verwaltung: 
 
Nach § 71 Abs. 1 der Gemeindeordnung für das Land NRW (GO NRW) wird die Zahl der 
Beigeordneten durch die Hauptsatzung festgelegt. Die Hauptsatzung der Stadt Bergisch Glad-
bach sieht nach § 12 zwei hauptamtliche Beigeordnete vor, wobei die/der für den Bereich 
Finanzen zuständige Beigeordnete auf Beschluss des Rates die Bezeichnung „Stadtkämmere-
rin/Stadtkämmerer“ führen kann. 
 
Der Stadtkämmerer Herr Jürgen Mumdey wurde durch Beschluss des Rates der Stadt Ber-
gisch Gladbach vom 23.03.2006 mit Wirkung vom 01.09.2006 zum Beigeordneten ernannt 
und zum Stadtkämmerer bestellt. Seine Amtszeit endet somit zum 31.08.2014. 
 
Die Wahl oder Wiederwahl darf nach § 71 Abs. 2 GO NRW frühestens sechs Monate vor 
Freiwerden der Stelle erfolgen. Die Stellen der Beigeordneten sind auszuschreiben, bei Wie-
derwahl kann hiervon abgesehen werden (§ 71 Abs. 2, Satz 2 GO NRW). Eine Wiederwahl 
bzw. Ausschreibung der Stelle bereits zum jetzigen Zeitpunkt ist daher möglich. 
 
Nach § 71 Abs. 5 GO NRW sind die Beigeordneten verpflichtet, eine erste und eine zweite 
Wiederwahl anzunehmen, wenn sie spätestens drei Monate vor Ablauf der Amtszeit wieder-
gewählt werden. Die Beigeordneten werden nach § 71 Abs. 1, Satz 2 GO NRW vom Rat für 
die Dauer von acht Jahren gewählt. Erreicht der Wahlbeamte während der Wahlzeit die Al-
tersgrenze, so tritt er nach § 31 Abs. 2 Landesbeamtengesetz (LBG NRW) mit dem Ende des 
Monats, in dem er die Regelaltersgrenze erreicht, in den Ruhestand ein. Nach § 31 Abs 1 
LBG NRW treten Beamte auf Lebenszeit und auf Zeit mit dem Ende des Monats in den Ru-
hestand, in dem sie die für sie jeweils geltende Altersgrenze erreichen. Die Altersgrenze wird 
in der Regel mit Vollendung des siebenundsechzigsten Lebensjahres erreicht (Regelalters-
grenze), soweit nicht gesetzlich eine andere Altersgrenze (besondere Altersgrenze) bestimmt 
ist. Auf Grund des Lebensalters von Herrn Mumdey gilt nach § 31 Abs. 2 LBG NRW für Ihn 
die besondere Altersgrenze von 65 Jahren und neun Monaten. Die besondere Altersgrenze 
würde demnach im Jahr 2020 erreicht und läge im Falle einer Wiederwahl innerhalb der mög-
lichen zweiten Amtszeit, die vom 01.09.2014 bis zum 31.08.2022 dauern würde. 
 
Im Falle einer öffentlichen Ausschreibung der Stelle des Beigeordneten und Kämmerers wäre 
mit den Fraktionen im Rat der Stadt Bergisch Gladbach ein Verfahren abzustimmen. Der 
Ausschreibungstext ist durch den Rat zu beschließen. Das Ausschreibungsverfahren muss 
nicht zwingend vor dem Ende der Amtszeit des heutigen Beigeordneten abgeschlossen sein. 
Einzige gesetzliche Voraussetzung bildet § 71 Abs. 3 Satz 2 GO NRW. Danach muss in kreis-
freien und großen kreisangehörigen Städten einer der Beigeordneten die Befähigung zum 
Richteramt oder zum höheren Verwaltungsdienst besitzen. Diese Voraussetzung wird durch 
den ersten Beigeordneten Stadtbaurat Stephan Schmickler erfüllt. Die Aufgaben des Kämme-
rers könnten kommissarisch einem Laufbahnbeamten übertragen werden. Nur in kreisfreien 
Städten ist nach § 71 Abs. 4 GO NRW die Bestellung eines Beigeordneten als Kämmerer 
zwingend vorgeschrieben. 
 
Der Intention der CDU-Fraktion in der Ratssitzung am 06.03.2014 folgend, könnte somit die 
Entscheidung über die Wiederwahl bzw. die Ausschreibung der Stelle auch in die Verantwor-
tung des neu zu konstituierenden Rates nach der Kommunalwahl am 25.05.2014 gelegt wer-
den. 
 
Im Antrag der SPD-Fraktion ist die Wiederwahl unter Beibehaltung seines Geschäftsberei-
ches (Fachbereiche 2,3,4 und 5 im derzeitigen Umfang) gefordert. Nach § 73 Abs.1 GO NRW 
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kann der Rat die Geschäftskreise der Beigeordneten im Einvernehmen mit dem Bürgermeister 
festlegen. Kommt ein Einvernehmen nicht zu Stande, kann der Rat den Geschäftskreis der 
Beigeordneten mit der Mehrheit der gesetzlichen Zahl der Ratsmitglieder festlegen. Erfolgt 
keine Entscheidung, verteilt die Bürgermeisterin/der Bürgermeister die Geschäfte im Rahmen 
seiner Organisationsverantwortung nach § 62 GO NRW. 
 
Bei der Wahl des Beigeordneten und Stadtkämmerers im Jahr 2006 wurden keine konkreten 
Geschäftskreise beschlossen. In der vorgeschalteten öffentlichen Ausschreibung wurden die 
Geschäftskreise zwar benannt, aber unter den Vorbehalt einer Änderung der Geschäftsvertei-
lung gestellt. Dies ermöglicht im Falle einer Ausschreibung auf die Qualifikation der Bewer-
ber besser reagieren zu können und hält die Möglichkeit offen, auf veränderte Aufgaben-
schwerpunkte und interne Veränderungen der Aufbauorganisation flexibler reagieren zu kön-
nen. Daher schlägt die Verwaltung vor, die Geschäftskreise nicht abschließend festzulegen. 
 
 
Zur Nachbesetzung der Stelle des Beigeordneten und Kämmerers werden die folgenden Al-
ternativen zur Beschlussfassung vorgeschlagen: 
 
Alternative I 

Herr Jürgen Mumdey wird im Amt bestätigt und wird ab dem 01.09.2014 zum Beigeordneten 
nach Besoldungsgruppe B 4 BBesG gewählt. 
 
Alternative II 

Die Stelle des Beigeordneten und Stadtkämmerers wird öffentlich ausgeschrieben. Die Ver-
waltung wird beauftragt, das Verfahren vorzubereiten. 
 
Der Rat beschließt Alternative _____. 
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Absender 
CDU-Fraktion 
 
 

Drucksachen-Nr.  

0149/2014 

öffentlich 

Antrag  
  
 
der Fraktion, der/des Stadtverordneten 
CDU-Fraktion 
 
zur Sitzung: 
Haupt- und Finanzausschuss am 25.03.2014 
  

Tagesordnungspunkt 

Antrag der CDU-Fraktion vom 10.03.2014 (eingegangen am 11.03.2014) zur 
Information über Gerichtsverfahren von besonderer Bedeutung und 
Wirksamkeit in der Öffentlichkeit 

Inhalt: 
 
Die CDU-Fraktion beantragt mit Schreiben vom 10.03.2014 (eingegangen am 11.03.2014), 
der Haupt- und Finanzausschuss möge die Verwaltung beauftragen, den Haupt- und Finanz-
ausschuss halbjährlich zum 31. Dezember und 30. Juni mittels „schriftlicher Vorlage über 
anhängige Gerichtsverfahren von besonderer Bedeutung und Wirksamkeit in der Öffentlich-
keit, bei denen die Stadt oder eine Tochtergesellschaft involviert sind, zu informieren.“ Dies 
könne durch eine Auflistung der entsprechenden Prozesse mit kurzer Wiedergabe des Streit-
wertes geschehen. 
 
Das Schreiben der CDU-Fraktion ist dieser Vorlage als Anlage beigefügt. 

Ö  11.2
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Stellungnahme der Verwaltung: 
 
Der Antrag wird mit dem Kontrollrecht des Rates begründet. Die Kontrolle der Verwaltung 
ist in § 55 Absatz 1 der Gemeindeordnung (GO) normiert. Hiernach ist der Rat durch den 
Bürgermeister über alle wichtigen Angelegenheiten der Stadtverwaltung zu informieren. 
 
Zu den „wichtigen Angelegenheiten“ gehören die in § 41 Absatz 1 GO aufgeführten, in die 
ausschließliche Entscheidungszuständigkeit des Rates fallenden Angelegenheiten. Weiter 
wird man hierzu die Verwaltungsaufgaben von besonderer Bedeutung zu rechnen haben, über 
deren Planung der Hauptausschuss gemäß § 61 Satz 2 GO im Rahmen der vom Rat festgeleg-
ten allgemeinen Richtlinien zu entscheiden hat. Schließlich zählen hierzu alle Angelegenhei-
ten, die für die Stadt mit erheblichen finanziellen Auswirkungen verbunden sind oder verbun-
den sein können. 
 
Der Bürgermeister wird daher dem Antrag inhaltlich entsprechen und den Rat zweimal jähr-
lich (mit Stichtagen zum 30. Juni und 31. Dezember in der darauf folgenden Sitzung) über die 
anhängigen Gerichtsverfahren in den wichtigen Angelegenheiten informieren. 
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Stadt Bergisch Gladbach 
Der Bürgermeister 
Federführender Fachbereich 
Finanzen 
 
 

Beschlussvorlage Drucksachen-Nr. 0059/2014/1 

 öffentlich 
 
 

Gremium Sitzungsdatum Art der Behandlung 

Haupt- und Finanzausschuss 25.03.2014 Beratung 

Rat der Stadt Bergisch Gladbach 08.04.2014 Entscheidung 

 

Tagesordnungspunkt 

I. Nachtragssatzung für das Haushaltsjahr 2014 

 

Beschlussvorschlag: 
 
Die I. Nachtragshaushaltssatzung für das Jahr 2014 wird unter Berücksichtigung der vom 
Haupt- und Finanzausschuss vorgeschlagenen Änderungen beschlossen. 
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Sachdarstellung / Begründung: 
 
Der Entwurf des I. Nachtragshaushalts wurde in Form der postalischen Zustellung an die 
Ratsmitglieder am 30.01.2014 in den Rat eingebracht. 
 
Der Entwurf der I. Nachtragshaushaltssatzung mit Anlagen liegt seit der Bekanntmachung am 
31.01.2014 bis zur Beschlussfassung des Rates zur Einsichtnahme aus. Während der Frist von 
14 Tagen nach der Veröffentlichung (01.02.2014 – 17.02.2014) konnten hiergegen Ein-
wendungen erhoben werden, wovon aber kein Gebrauch gemacht wurde.  
 
In der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 11.02.2014 wurde der Entwurf des 
Nachtragshaushalts für das Haushaltsjahr 2014 beraten und mehrheitlich eine Beschluss-
empfehlung an den Rat ausgesprochen. 
 
Da jedoch die Entscheidung in der zugrunde liegenden Hauptsache (Ausrichtung der künfti-
gen Versorgung) vertagt wurde, konnte sich der Rat bisher nicht mit dem Nachtragshaushalt 
befassen. 
 
Hieraus resultierte ein neuer Anpassungsbedarf. Im beiliegenden neuen Zahlenwerk sind nun 
berücksichtigt 
 

 Ein späterer Finanzierungszeitpunkt (01.05.2014) sowie 
 aktuellere Preisindikationen für die gewählte Finanzierungsstruktur. 

 
Im Übrigen wird auf die grundsätzlichen Ausführungen zur Finanzierung in der Vorlage zum 
Tagesordnungspunkt N 5 – Ausrichtung der künftigen Versorgung – verwiesen. 
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I.  Nachtragssatzung 
der Stadt Bergisch Gladbach für das Haushaltsjahr 2014 

 
 

Aufgrund des § 81 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. 

S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 24. Mai 2011 (GV. NRW S. 271) hat der Rat der Gemeinde Bergisch Gladbach mit Beschluss vom 

…………..… folgende Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung vom 17. Dezember 2013 erlassen: 

 

§ 1 

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden 

 

 die 
bisherigen 

festgesetzten 
Geamt- 
beträge 

 
 

EUR 

erhöht 
um 

 
 
 
 
 

EUR 

vermindert 
um 

 
 
 
 
 

EUR 

und damit der 
Gesamtbetrag 

des 
Haushaltsplans 

einschl. 
Nachträge 

festgesetzt auf  
EUR 

Ergebnisplan 
Erträge 

Aufwendungen 

 

227.212.319 

243.946.908 

 

1.151.892 

890.695 

 

0 

0 

 

228.364.211 

244.837.603 

Finanzplan 
aus der laufenden Verwaltungstätigkeit: 

Einzahlungen 

Auszahlungen 

 

aus der Investitionstätigkeit: 

Einzahlungen 

Auszahlungen 

 

aus der Finanzierungstätigkeit: 

Einzahlungen 

Auszahlungen 

 

 

217.813.669 

226.253.570 

 

 

8.824.821 

11.364.447 

 

 

3.321.060 

3.144.056 

 
 

1.151.892 

890.695 

 

 

0 

78.000.000 

 

 

79.527.486 

1.527.486 

 

 

0 

0 

 

 

0 

0 

 

 

0 

0 

 

 

218.965.561 

227.144.265 

 

 

8.824.821 

89.364.447 

 

 

82.848.546 

4.671.542 
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§ 2 

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für die Investitionen erforderlich ist, wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 

2.539.626 EUR um 78.000.000 EUR erhöht und damit auf 80.539.626 EUR festgesetzt. 

 

§ 3 

Der bisherige festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird nicht geändert. 

 

§ 4 

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird gegenüber der bisherigen 

Festsetzung in Höhe von 16.734.589 EUR um 261.197 EUR vermindert und damit auf 16.473.392 EUR festgesetzt. 

 

§ 5 

Der bisher festgesetzte Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird nicht 

geändert. 

 

§ 6 

Die Steuersätze werden nicht geändert. 
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Haushalt: 100 Stadt Bergisch Gladbach Kernhaushalt
Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 001.200 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Teilergebnisplan
Ansatz
2014

Änderung
2014

endgültig
2014

Ansatz
2015

Änderung
2015

endgültig
2015

Ansatz
2016

Änderung
2016

endgültig
2016

Ansatz
2017

Änderung
2017

endgültig
2017

01. + Steuern und ähnliche Abgaben 67.599.407 0 67.599.407 71.360.376 0 71.360.376 74.875.912 0 74.875.912 78.304.423 0 78.304.423

02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 24.967.861 0 24.967.861 25.799.474 0 25.799.474 27.156.879 0 27.156.879 28.418.379 0 28.418.379

03. + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 20.800 0 20.800 20.800 0 20.800 20.800 0 20.800 20.800 0 20.800

05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.218.400 0 1.218.400 1.218.400 0 1.218.400 1.218.400 0 1.218.400 1.218.400 0 1.218.400

07. + Sonstige ordentliche Erträge 8.585.056 0 8.585.056 8.592.620 0 8.592.620 8.630.442 0 8.630.442 8.630.442 0 8.630.442

08. + Aktivierte Eigenleistungen 5.918.247 0 5.918.247 5.918.247 0 5.918.247 5.918.247 0 5.918.247 5.918.247 0 5.918.247

09. +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10. = Ordentliche Erträge 108.309.771 0 108.309.771 112.909.917 0 112.909.917 117.820.680 0 117.820.680 122.510.691 0 122.510.691

11. - Personalaufwendungen 3.660.033 0 3.660.033 3.688.615 0 3.688.615 3.687.301 0 3.687.301 3.724.174 0 3.724.174

12. - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 15.302 0 15.302 15.455 0 15.455 15.610 0 15.610 15.766 0 15.766

14. - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15. - Transferaufwendungen 63.768.191 0 63.768.191 66.196.996 0 66.196.996 68.598.879 0 68.598.879 71.033.943 0 71.033.943

16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.295.086 0 1.295.086 1.308.862 0 1.308.862 1.321.942 0 1.321.942 1.335.153 0 1.335.153

17. = Ordentliche Aufwendungen 68.738.612 0 68.738.612 71.209.929 0 71.209.929 73.623.732 0 73.623.732 76.109.036 0 76.109.036

18. = Ordentliches Ergebnis 39.571.159 0 39.571.159 41.699.988 0 41.699.988 44.196.948 0 44.196.948 46.401.655 0 46.401.655

4615000 Zinserträge verb. Unternehmen 0 1.151.892 1.151.892 0 2.144.714 2.144.714 0 2.100.616 2.100.616 0 2.055.822 2.055.822

19. + Finanzerträge 454.700 1.151.892 1.606.592 454.700 2.144.714 2.599.414 454.700 2.100.616 2.555.316 454.700 2.055.822 2.510.522

5517001 Zinsaufwend.privat.Unternehm. 2.099.690 890.695 2.990.385 2.245.031 1.664.737 3.909.768 2.343.477 1.627.586 3.971.063 2.452.637 1.589.862 4.042.499

20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 4.357.440 890.695 5.248.135 4.405.781 1.664.737 6.070.518 4.725.227 1.627.586 6.352.813 4.806.387 1.589.862 6.396.249

21. = Finanzergebnis -3.902.740 261.197 -3.641.543 -3.951.081 479.977 -3.471.104 -4.270.527 473.030 -3.797.497 -4.351.687 465.960 -3.885.727

22. = Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit 35.668.419 261.197 35.929.616 37.748.907 479.977 38.228.884 39.926.421 473.030 40.399.451 42.049.968 465.960 42.515.928

23. + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

24. - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

25. = Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

26. = Jahresergebnis 35.668.419 261.197 35.929.616 37.748.907 479.977 38.228.884 39.926.421 473.030 40.399.451 42.049.968 465.960 42.515.928

27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 311.870 0 311.870 311.870 0 311.870 311.870 0 311.870 311.870 0 311.870

28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 4.795 0 4.795 4.795 0 4.795 4.795 0 4.795 4.795 0 4.795

29. = Ergebnis aus Leistungsverrechnung 307.075 0 307.075 307.075 0 307.075 307.075 0 307.075 307.075 0 307.075

26. = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 35.975.494 261.197 36.236.691 38.055.982 479.977 38.535.959 40.233.496 473.030 40.706.526 42.357.043 465.960 42.823.003

Investitionstätigkeit
Ansatz
2014

Änderung
2014

endgültig
2014

Ansatz
2015

Änderung
2015

endgültig
2015

Ansatz
2016

Änderung
2016

endgültig
2016

Ansatz
2017

Änderung
2017

endgültig
2017

18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 7.130.421 0 7.130.421 7.379.986 0 7.379.986 7.712.085 0 7.712.085 8.028.280 0 8.028.280

19. + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20. + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

21. + Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

22. + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 7.130.421 0 7.130.421 7.379.986 0 7.379.986 7.712.085 0 7.712.085 8.028.280 0 8.028.280

24. - Ausz. für Erwerb von Grundst. und Gebäuden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

25. - Ausz. Für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

26. - Ausz. Für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

27. - Ausz. Für den Erwerb von Finanzanlagen 0 78.000.000 78.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

28. - Ausz. Von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

29. - Sonstige Investitionsauszahlungen 3.561.847 0 3.561.847 3.686.512 0 3.686.512 3.852.405 0 3.852.405 4.010.353 0 4.010.353

30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 3.561.847 78.000.000 81.561.847 3.686.512 0 3.686.512 3.852.405 0 3.852.405 4.010.353 0 4.010.353

31. = Saldo aus Investitionstätigkeit 3.568.574 -78.000.000 -74.431.426 3.693.474 0 3.693.474 3.859.680 0 3.859.680 4.017.927 0 4.017.927

Investitionsmaßnahme in (T€)
Ansatz
2014

VE
2014

Planung
2015

Planung
2016

Planung
2017

Planung
2018

I 20021301 Kredit an Bäder 78.000 0 0 0 0 0
7848000 Ausz. Erwerb sonst. Finanzanlagen 78.000 0 0 0 0 0
23. = Investive Einzahlungen 78.000 0 0 0 0 0
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit 78.000 0 0 0 0 0
Saldo I 20021301 Kredit an Bäder 78.000 0 0 0 0 0189/194
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Gesamtergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €
Ansatz
2013

Ansatz
2014

Ansatz
2015

Ansatz
2016

Ansatz
2017

01. + Steuern und ähnliche Abgaben 120.892.014 127.308.907 132.668.126 137.756.390 142.606.718

02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 45.571.906 45.516.190 46.604.450 48.163.171 49.454.965

03. + Sonstige Transfererträge 1.887.583 2.119.903 2.136.541 2.153.512 2.170.823

04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 19.122.692 20.142.463 20.251.890 20.385.076 20.577.245

05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte 3.151.150 3.150.047 3.150.047 3.150.047 3.150.047

06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6.587.641 7.091.745 6.932.594 6.933.475 7.119.349

07. + Sonstige ordentliche Erträge 14.996.120 15.507.117 16.252.120 16.304.479 16.303.782

08. + Aktivierte Eigenleistungen 5.962.747 5.921.247 5.921.247 5.921.247 5.921.247

09. +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0

10. = Ordentliche Erträge 218.171.853 226.757.619 233.917.014 240.767.397 247.304.176

11. - Personalaufwendungen 50.234.046 55.536.955 55.789.020 56.062.726 56.551.881

12. - Versorgungsaufwendungen 6.318.000 6.778.662 6.801.414 6.974.737 7.152.995

13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 21.570.645 22.317.580 22.548.958 22.723.873 23.083.540

14. - Bilanzielle Abschreibungen 7.010.322 6.436.632 6.513.297 6.712.113 6.759.004

15. - Transferaufwendungen 117.750.579 121.590.803 125.360.976 128.715.193 132.164.987

16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen 26.167.664 26.654.905 26.766.254 26.875.805 26.967.345

17. = Ordentliche Aufwendungen 229.051.256 239.315.537 243.779.919 248.064.447 252.679.752

18. = Ordentliches Ergebnis -10.879.403 -12.557.918 -9.862.905 -7.297.050 -5.375.576

19. + Finanzerträge 255.000 1.606.592 2.599.414 2.555.316 2.510.522

20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 5.146.319 5.498.385 6.320.768 6.603.063 6.646.499

21. = Finanzergebnis -4.891.319 -3.891.793 -3.721.354 -4.047.747 -4.135.977

22. = Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit -15.770.722 -16.449.711 -13.584.259 -11.344.797 -9.511.553

23. + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0

24. - Außerordentliche Aufwendungen 23.581 23.681 23.681 23.681 23.681

25. = Außerordentliches Ergebnis -23.581 -23.681 -23.681 -23.681 -23.681

26. = Jahresergebnis -15.794.303 -16.473.392 -13.607.940 -11.368.478 -9.535.234
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Gesamtfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €
Ansatz
2013

Ansatz
2014

Planung
2015

Planung
2016

Planung
2017

01. + Steuern und ähnliche Abgaben 120.892.014,00 127.308.907,00 132.668.125,66 137.756.390,26 142.606.718,29

02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 42.040.175,00 42.349.342,00 43.483.533,50 44.882.312,54 46.103.042,55

03. + Sonstige Transfereinzahlungen 1.887.583,00 2.119.903,00 2.136.541,06 2.153.512,28 2.170.822,69

04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 17.626.911,00 18.568.548,00 18.674.026,00 18.801.041,00 18.988.908,00

05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte 3.151.150,00 3.150.047,00 3.150.047,00 3.150.047,00 3.150.047,00

06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 6.587.641,00 7.091.745,00 6.932.594,00 6.933.475,00 7.119.349,00

07. + Sonstige Einzahlungen 10.463.820,00 10.849.230,00 10.849.230,00 10.849.230,00 10.849.230,00

08. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 6.217.747,00 7.527.839,00 8.520.661,00 8.476.563,00 8.431.769,00

09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 208.867.041,00 218.965.561,00 226.414.758,22 233.002.571,09 239.419.886,52

10. - Personalauszahlungen 43.554.557,00 46.087.281,00 46.981.097,08 47.220.364,37 47.671.321,70

11. - Versorgungsauszahlungen 6.418.000,00 6.493.000,00 6.661.530,00 6.834.853,30 7.013.111,21

12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 21.570.645,00 22.207.580,00 22.437.857,74 22.611.661,91 22.970.206,52

13. - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 5.172.319,00 5.498.385,00 6.320.768,00 6.603.063,00 6.646.499,00

14. - Transferauszahlungen 118.933.016,00 122.785.889,00 126.568.838,27 129.935.125,01 133.397.109,87

15. - Sonstige Auszahlungen 24.199.326,00 24.072.130,00 24.156.605,33 24.239.847,34 24.304.814,82

16. = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 219.847.863,00 227.144.265,00 233.126.696,42 237.444.914,92 242.003.063,12

17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit -10.980.822,00 -8.178.704,00 -6.711.938,20 -4.442.343,83 -2.583.176,60

18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 9.053.604,00 7.486.521,00 7.529.986,00 9.174.605,00 12.245.480,00

19. + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 560.000,00 0,00 0,00 0,00

20. + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21. + Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten 630.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00

22. + Sonstige Investitionseinzahlungen 162.000,00 178.300,00 253.300,00 208.400,00 208.400,00

23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 9.845.604,00 8.824.821,00 8.383.286,00 9.983.005,00 13.053.880,00

24. - Ausz. für Erwerb von Grundst. und Gebäuden 135.000,00 865.000,00 135.000,00 135.000,00 135.000,00

25. - Ausz. für Baumaßnahmen 6.104.500,00 4.420.350,00 3.590.000,00 5.853.850,00 10.077.200,00

26. - Ausz. für Erwerb von bewegl. Anlageverm. 1.260.550,00 1.416.050,00 1.240.050,00 1.417.361,00 1.276.183,11

27. - Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen 0,00 78.000.000,00 0,00 0,00 0,00

28. - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 1.733.786,00 728.200,00 316.700,00 321.700,00 321.700,00

29. - Sonstige Investitionsauszahlungen 3.934.324,00 3.934.847,00 3.864.012,00 4.166.405,00 4.186.353,00

30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 13.168.160,00 89.364.447,00 9.145.762,00 11.894.316,00 15.996.436,11

31. = Saldo aus Investitionstätigkeit -3.322.556,00 -80.539.626,00 -762.476,00 -1.911.311,00 -2.942.556,11

32. = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag -14.303.378,00 -88.718.330,00 -7.474.414,20 -6.353.654,83 -5.525.732,71

33. + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 3.577.906,00 82.848.546,00 4.121.600,00 5.742.524,00 4.166.307,00

34. - Tilgung und Gewährung von Darlehen 3.072.626,00 4.671.542,00 5.478.598,00 5.258.197,00 5.106.852,00

35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 505.280,00 78.177.004,00 -1.356.998,00 484.327,00 -940.545,00

36. = Änd. des Bestandes an eig. Finanzm. -13.798.098,00 -10.541.326,00 -8.831.412,20 -5.869.327,83 -6.466.277,71

37. + Anfangsabestand an Finanzmitteln 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

38. = Liquide Mittel -13.798.098,00 -10.541.326,00 -8.831.412,20 -5.869.327,83 -6.466.277,71
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10-jährige Finanzplanung

Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
2014

Ansatz
2015

Ansatz
2016

Ansatz
2017

Planung
2018

Planung
2019

Planung
2020

Planung
2021

Planung
2022

01. + Steuern und ähnliche Abgaben 127.308.907 132.668.126 137.756.390 142.606.718 145.930.359 149.340.411 152.839.353 156.429.742 160.114.216

02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 45.516.190 46.604.450 48.163.171 49.454.965 51.663.053 53.979.027 56.408.227 58.956.264 61.629.026

03. + Sonstige Transfererträge 2.119.903 2.136.541 2.153.512 2.170.823 2.214.239 2.258.524 2.303.694 2.349.768 2.396.764

04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 20.142.463 20.251.890 20.385.076 20.577.245 20.577.245 20.577.245 20.577.245 20.577.245 20.577.245

05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte 3.150.047 3.150.047 3.150.047 3.150.047 3.150.047 3.150.047 3.150.047 3.150.047 3.150.047

06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7.091.745 6.932.594 6.933.475 7.119.349 7.119.349 7.119.349 7.119.349 7.119.349 7.119.349

07. + Sonstige ordentliche Erträge 15.507.117 16.252.120 16.304.479 16.303.782 16.303.782 16.303.782 16.303.782 16.303.782 16.303.782

08. + Aktivierte Eigenleistungen 5.921.247 5.921.247 5.921.247 5.921.247 5.921.247 5.921.247 5.921.247 5.921.247 5.921.247

09. +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10. = Ordentliche Erträge 226.757.619 233.917.014 240.767.397 247.304.176 252.879.321 258.649.632 264.622.944 270.807.444 277.211.676

11. - Personalaufwendungen 55.536.955 55.789.020 56.062.726 56.551.881 57.001.275 57.313.536 57.708.478 58.213.537 58.641.446

12. - Versorgungsaufwendungen 6.778.662 6.801.414 6.974.737 7.152.995 7.218.432 7.289.217 7.360.711 7.432.919 7.505.849

13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 22.317.580 22.548.958 22.723.873 23.083.540 23.329.181 23.649.494 23.961.183 24.223.094 24.528.591

14. - Bilanzielle Abschreibungen 6.436.632 6.513.297 6.712.113 6.759.004 6.816.494 6.874.458 6.932.900 6.991.823 7.051.231

15. - Transferaufwendungen 121.590.803 125.360.976 128.715.193 132.164.987 133.952.261 135.768.298 133.747.780 135.520.572 137.320.782

16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen 26.654.905 26.766.254 26.875.805 26.967.345 26.982.052 27.135.250 27.304.108 27.480.020 27.798.406

17. = Ordentliche Aufwendungen 239.315.537 243.779.919 248.064.447 252.679.752 255.299.695 258.030.254 257.015.158 259.861.964 262.846.305

18. = Ordentliches Ergebnis -12.557.918 -9.862.905 -7.297.050 -5.375.576 -2.420.374 619.378 7.607.786 10.945.480 14.365.370

19. + Finanzerträge 1.606.592 2.599.414 2.555.316 2.510.522 2.714.700 2.714.700 2.714.700 2.714.700 2.714.700

20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 5.498.385 6.320.768 6.603.063 6.646.499 6.860.737 6.820.837 6.653.937 6.415.037 6.094.137

21. = Finanzergebnis -3.891.793 -3.721.354 -4.047.747 -4.135.977 -4.146.037 -4.106.137 -3.939.237 -3.700.337 -3.379.437

22. = Ergebnis aus der lfd. Verwaltungstätigkeit -16.449.711 -13.584.259 -11.344.797 -9.511.553 -6.566.411 -3.486.759 3.668.549 7.245.143 10.985.933

23. + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 0 0

24. - Außerordentliche Aufwendungen 23.681 23.681 23.681 23.681 23.681 23.681 23.681 23.681 23.681

25. = Außerordentliches Ergebnis -23.681 -23.681 -23.681 -23.681 -23.681 -23.681 -23.681 -23.681 -23.681

26. = Jahresergebnis -16.473.392 -13.607.940 -11.368.478 -9.535.234 -6.590.092 -3.510.440 3.644.868 7.221.462 10.962.252
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10-jährige Finanzplanung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ansatz
2014

Planung
2015

Planung
2016

Planung
2017

Planung
2018

Planung
2019

Planung
2020

Planung
2021

Planung
2022

01. + Steuern und ähnliche Abgaben 127.308.907,00 132.668.125,66 137.756.390,26 142.606.718,29 145.930.359,47 149.340.411,12 152.839.352,61 156.429.741,64 160.114.215,77

02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 42.349.342,00 43.483.533,50 44.882.312,54 46.103.042,55 48.311.130,82 50.627.104,66 53.056.305,40 55.604.341,94 58.277.104,26

03. + Sonstige Transfereinzahlungen 2.119.903,00 2.136.541,06 2.153.512,28 2.170.822,69 2.214.239,14 2.258.523,92 2.303.694,40 2.349.768,29 2.396.763,66

04. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 18.568.548,00 18.674.026,00 18.801.041,00 18.988.908,00 18.988.908,00 18.988.908,00 18.988.908,00 18.988.908,00 18.988.908,00

05. + Privatrechtliche Leistungsentgelte 3.150.047,00 3.150.047,00 3.150.047,00 3.150.047,00 3.150.047,00 3.150.047,00 3.150.047,00 3.150.047,00 3.150.047,00

06. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 7.091.745,00 6.932.594,00 6.933.475,00 7.119.349,00 7.119.349,00 7.119.349,00 7.119.349,00 7.119.349,00 7.119.349,00

07. + Sonstige Einzahlungen 10.849.230,00 10.849.230,00 10.849.230,00 10.849.230,00 10.849.230,00 10.849.230,00 10.849.230,00 10.849.230,00 10.849.230,00

08. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 7.527.839,00 8.520.661,00 8.476.563,00 8.431.769,00 8.635.947,00 8.635.947,00 8.635.947,00 8.635.947,00 8.635.947,00

09. = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 218.965.561,00 226.414.758,22 233.002.571,09 239.419.886,52 245.199.210,43 250.969.520,70 256.942.833,42 263.127.332,88 269.531.564,68

10. - Personalauszahlungen 46.087.281,00 46.981.097,08 47.220.364,37 47.671.321,70 48.036.178,42 48.258.788,48 48.563.182,72 48.976.789,14 49.312.330,76

11. - Versorgungsauszahlungen 6.493.000,00 6.661.530,00 6.834.853,30 7.013.111,21 7.078.547,85 7.149.333,32 7.220.826,66 7.293.034,92 7.365.965,27

12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 22.207.580,00 22.437.857,74 22.611.661,91 22.970.206,52 23.214.714,64 23.533.882,63 23.844.415,48 24.105.159,41 24.409.476,98

13. - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 5.498.385,00 6.320.768,00 6.603.063,00 6.646.499,00 6.860.737,00 6.820.837,00 6.653.937,00 6.415.037,00 6.094.137,00

14. - Transferauszahlungen 122.785.889,00 126.568.838,27 129.935.125,01 133.397.109,87 135.266.320,53 137.169.742,54 135.242.419,68 137.114.605,24 139.020.818,53

15. - Sonstige Auszahlungen 24.072.130,00 24.156.605,33 24.239.847,34 24.304.814,82 24.223.044,62 24.274.171,75 24.335.000,14 24.396.536,83 24.593.788,87

16. = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 227.144.265,00 233.126.696,42 237.444.914,92 242.003.063,12 244.679.543,06 247.206.755,72 245.859.781,68 248.301.162,54 250.796.517,43

17. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit -8.178.704,00 -6.711.938,20 -4.442.343,83 -2.583.176,60 519.667,37 3.762.764,98 11.083.051,74 14.826.170,33 18.735.047,26
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Gesamtbetrag Gesamtbetrag
am am

Arten der Verbindlichkeiten 31.12. bis zu 1 Jahr 1 bis 5 Jahre mehr als 31.12.
des 5 Jahre des

Haushaltsjahres Vorjahres
2014 2013

TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR

1 2 3 4 5

1.  Anleihen

2.  Verbindlichkeiten aus Krediten für

      Investitionen

     2.1  von verbundenen Unternehmen

     2.2  von Beteiligungen

     2.3  von Sondervermögen

     2.4  vom öffentlichen Bereich

            2.4.1  vom Bund

            2.4.2  vom Land 57 3 12 42 59

            2.4.3  von Gemeinden und Gemeindeverbände

            2.4.4  von Zweckverbänden

            2.4.5  vom sonstigen öffentlichen Bereich

            2.4.6  von sonstigen öffentlichen Sondervermögen

     2.5  vom privaten Kreditmarkt

            2.5.1  von Banken und Kreditinstituten 126.913 3.055 10.193 106.343 47.602

            2.5.2  von übrigen Kreditgebern

3.  Verbindlichkeiten aus Krediten zur

      Liquiditätssicherung

            3.1  vom öffentlichen Bereich

            3.2  vom privaten Kreditmarkt 118.659 106.381

4.  Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die

      Kreditaufnahmen wirtschaftlich 

      gleichkommen 

5.  Verbindlichkeiten aus Lieferungen und

      Leistungen 

6.  Verbindlichkeiten  aus Transferleistungen

7.  Sonstige Verbindlichkeiten 

8.  Summe aller Verbindlichkeiten 245.629 3.058 10.205 106.385 154.042

nachrichtlich anzugeben:

       Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten 21.585

       z.B. Bürgschaften u.a.

Verbindlichkeitsspiegel

mit einer Restlaufzeit von
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